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1. Einleitung 

In Unterstützung einer marktweit einheitlichen Anwendung von Marktprozessen veröffentlicht der 

BDEW begleitende Umsetzungshilfen in Form von Anwendungshilfen sowie Umsetzungsfragenkatalo-

gen. Die vorliegende Anwendungshilfe „Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation“ greift 

aktuelle prozessuale Umsetzungsfragen zu den Themengebieten GPKE, GeLi Gas, WiM Gas, WiM 

Strom, MaBiS, MPES, Netzbetreiberwechsel und Mehr-/Mindermengenabrechnung auf.  

Der Fokus der aktuellen Anwendungshilfe liegt auf der BNetzA-Festlegung zur Weiterentwicklung der 

Netzzugangsbedingungen Strom (BK6-20-160, kurz: Marktkommunikation 2022). Die Regelungen für 

die Sparte Strom betreffen Weiterentwicklungen der bestehenden prozessualen Regelwerke GPKE, 

WiM Strom, MPES und MaBiS sowie eine angepasste Fassung des Netznutzungs-/Lieferantenrahmen-

vertrages Strom und Eckpunkte zur Ermöglichung des Netzzugangs einer ladevorgangscharfen bilanzi-

ellen Energiemengenzuordnung. Umsetzungstermin der Regelungen in der Marktkommunikation war 

der 1. Oktober 2022 bzw. in Bezug auf die Regelungen zu den elektronischen Preisblättern 1 und 3 der 

1. Januar 2023. Neben den Marktprozessen zur Marktkommunikation 2022 für die Sparte Strom beste-

hen für die Sparte Gas unverändert die Regelungen zu den Lieferantenwechselprozessen Gas (GeLi 

Gas) aus dem Jahr 2016, die Wechselprozesse im Messwesen Gas (WiM Gas) aus dem Jahr 2017 sowie 

für die Sparten Strom und Gas die Netzbetreiberwechselprozesse aus dem Jahr 2020 und die Mehr-/ 

Mindermengenprozesse aus dem Jahr 2022 fort.  

Bereits veröffentlichte Umsetzungsfragen zu früheren prozessualen Regelwerken (u.a. Marktkom-

munikation 2020) im deutschen Energiemarkt werden derzeit durch die Fachgremien auf Relevanz 

für die seit 1. Oktober 2022 gültige Marktkommunikation überprüft und bei Bedarf sukzessive aus 

den Anwendungshilfen „Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation“, Version 1.32, und 

„Umsetzungsfragen MPES 2.0“ in die vorliegende Anwendungshilfe „Umsetzungsfragenkatalog zur 

Marktkommunikation“ überführt. Die jeweiligen Ergänzungen sind der Änderungshistorie aufgeführt.  

2. Publikationsreihe „Umsetzungsfragenkataloge“  

Die Publikationsreihe „Umsetzungsfragenkataloge“ dient der Schließung von prozessualen Regelungs-

lücken.  

Gemäß den Regelungen zum Lieferantenrahmen-/Netznutzungsvertrag Strom bzw. Gas sind prozessu-

ale Regelungslücken, die sich in Zusammenhang mit der Abwicklung der Marktkommunikation erge-

ben, durch die Vertragspartner und unter Anwendung der veröffentlichten „Umsetzungsfragen“ zu 

schließen – soweit diese mindestens unter Beteiligung von Vertretern der Netzbetreiber (NB) und Lie-

feranten (LF) erarbeitet wurden und als „konsensual“ eingestuft sind. Dies dient dazu, ein einheitliches 

Branchenverständnis herzustellen und eine einheitliche komplikationslose Praxis aller Marktteilneh-

mer zu erreichen. Prozessanwendern wird daher empfohlen, sich stets an den neuesten Dokumenten 

(Prozessvorgaben unter Einbezug von Umsetzungsfragen) zu orientieren; dies fördert die Standardisie-

rung und Automatisierung der Prozessabwicklung. 
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Rechtliche Fragestellungen zu Prozessvorgaben oder Fragestellungen zu Kostenaspekten werden im 

Rahmen der Publikationsreihe „Umsetzungsfragen“ nicht aufgegriffen.  

Vor Veröffentlichung werden die Dokumente der Publikationsreihe „Umsetzungsfragenkataloge“ der 

BNetzA zur Kenntnis übermittelt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die BNetzA in Beschwerdefällen von 

den hier vorgeschlagenen Lösungen abweichend entscheiden kann.  

Der vorliegende Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation wurde vom BDEW in Abstimmung 

mit bne, EDNA, GEODE und VKU erstellt. 

Die Umsetzungsfragenkataloge werden nach Erfordernis erweitert. Reguläre Veröffentlichungstermine 

sind Juni bzw. Dezember eines jeden Jahres. 

3. Prozessübergreifende Umsetzungsfragen  

Allgemeine UF_002 (ehemals UF_Interim_031) 

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Korrekturen von Werten 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle Übergreifend für GPKE/GeLi Gas/WiM Strom/WiM Gas/MaBiS 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist bei einer Korrektur von Werten vorzugehen? 

Aktuell gibt es dazu unterschiedliche Möglichkeiten. Teilweise gibt es in den Prozessen 

auch Aussagen dazu. In den meisten Fällen gibt es hierzu jedoch keine Aussage. 

Aktuell bestehen drei Varianten: 

Variante 1: die Stornierung und Neuversand 

Variante 2: die Überschreibung von Werten sowie 

Variante 3: den Neuversand von neuen Werten ohne Überschreibung und mit Refe-

renzierung in anderer Nachricht 

Es ist in den meisten Fällen jedoch nicht geklärt, wie die Korrektur von Werten durchzu-

führen ist. Hier kommt es immer wieder zu Diskussionen, ob ein Wert erst storniert wer-

den muss, um dann den korrigierten Wert neu zu versenden. 

Lösung Im MSCONS AHB ist beschrieben wie Werte zu korrigieren sind. Dort gibt es ein Kapitel 

„Stornierung / Korrektur von Werten“. In diesem sind die Varianten definiert. Ferner fin-

det sich dort ebenfalls für jeden Anwendungsfall eine Beschreibung wie genau vorzuge-

hen ist. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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4. Geschäftsprozesse zum Lieferantenwechsel (GPKE und GeLi Gas) 

4.1. Beteiligte Rollen, Objekte und Begriffsbestimmungen 

4.2. Allgemeine Umsetzungsfragen 

GPKE_A011  

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Änderung Konzessionsabgabe für erzeugende Marktlokationen 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III. Übergreifende Prozesse 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In der GPKE, Kapitel III „Übergreifende Prozesse“ ist beschrieben:  

„Die Use-Cases im Kapitel „Übergreifende Prozesse“ sind für die Festlegungen GPKE, 

MPES und WiM Strom zu berücksichtigen.“ 

Im Kapitel III „Übergreifende Prozesse“ ist auch der Use-Case:  

• Kapitel III 4.3 Use-Case: Änderung Konzessionsabgabe 

aufgeführt. 

Fragestellung:  

Kann eine Änderung der Konzessionsabgabe auf Ebene einer erzeugenden Marktloka-

tion erfolgen? 

Lösung Die Änderungen einer Konzessionsabgabe kann nur für verbrauchende Marktlokationen 

durchgeführt werden.  

Der Use-Case in:  

• Kapitel III 4.3 Use-Case: Änderung Konzessionsabgabe 

findet daher nur für verbrauchende Marktlokationen Anwendung. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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GPKE_025 

Allgemeine Umsetzungsfrage  

Kündigung unter Nutzung der MaLo-ID als Identifikationskriterium 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel I.6 „Identifikation einer Marktlokation“ und Kapitel 

II.1 „Use-Case: Kündigung“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Die Regelungen der MaKo 2022 sehen als eine Möglichkeit zur Identifikation einer 

Marktlokation die Identifikation einer Marktlokation lediglich auf Basis der MaLo-ID vor. 

Besteht die Möglichkeit bei abweichenden Stammdaten (z. B. unklare Mieterverhält-

nisse, Umzüge, Zählerverwechslungen) die Kündigung einer Marktlokation abzulehnen? 

Lösung Nutzt der Absender einer Nachricht zur Identifikation die MaLo-ID und gibt hierbei in den 

Use-Cases Lieferbeginn und Kündigung an, dass die Identifikation allein über die MaLo-ID 

zu erfolgen hat, so richtet sich die Identifikation allein nach der Frage, ob die betreffende 

MaLo-ID im System des Empfängers existiert. Weitere ebenfalls in der Nachricht über-

mittelte Stammdaten sind in diesem Fall nicht identifikationsrelevant; d.h. die Ableh-

nung einer Kündigung kann nicht mit Verweis auf abweichende Stammdaten erfolgen. 

Bei einer Kündigung auf Basis der MaLo-ID müssen nach erfolgreicher Identifizierung der 

Marktlokation die Prozessschritte (Bestätigung Kündigung, Ablehnung Kündigung) einge-

leitet werden.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

GPKE_GeLiGas_040 (ehemals UF_Interim_057) 

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Änderung „Zahler der Netznutzung“ 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, allgm. 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, allgm. 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In welcher Form sind Informationen über eine geplante vertragliche Änderung (hier: Zah-

ler der Netznutzung (Zahler = Lieferant oder Zahler = Kunde) anzuzeigen? 
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Lösung Zur Änderung des Zahlers der Netznutzung bestehen für den LF prozessual zwei Möglich-

keiten: 

• Anwendung der „Stammdatenaustauschprozesse“ oder  

• Anwendung der Prozesse „Lieferende/Lieferbeginn“. 

Vgl. hierzu ebenfalls die Umsetzungsfrage GPKE_GeLiGas_030. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_041 (ehemals AU_A066)  

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Wie werden Zähler-/Gerätenummern mit führenden „Nullen“ bzw.  

Leerzeichen übertragen? 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, allgm. 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, allgm. 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie werden Zähler-/Gerätenummern mit führenden „Nullen“ bzw. Leerzeichen übertra-

gen? 

Lösung Für Zähler, die vor Inkrafttreten der DIN 43863-5 beglaubigt wurden:  

Führende Nullen: Alle Gerätenummern werden ohne führende „Nullen“ übermittelt. 

Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine Gerätenummer aus numerischen oder al-

phanumerischen Zeichen handelt.  

Bei Abständen zwischen den Zeichen auf dem Gerät „Leerzeichen“: Es werden in der 

Marktkommunikation keine Leerzeichen in den Gerätenummern übertragen. 

Sollte ein Marktpartner Leerzeichen oder führenden „Nullen“ übermitteln, so sind diese 

beim Empfänger zu ignorieren. 

Zum Identifizieren/Abgleichen verwendet ein Empfänger die Bezeichnungen aus seinen 

Systemen, welche um die identische Logik bereinigt wurden, sofern diese Leerzeichen 

oder führende Nullen beinhaltet haben. 

Für Zähler, die nach Inkrafttreten der DIN 43863-5 beglaubigt wurden, Vorgehen nach 

DIN 43863-5. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 



 

 

 

 

Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation 

Seite 9 von 108 · www.bdew.de 

www.bdew.de Seite 9 von 108 

WiM_025  

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Zählwerks-Stillstand / Energiemengen 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BDEW/VKU-Anwendungshilfe Wechselprozesse im Messwesen in der Sparte Gas 

(allgm.),  

BK6-20-160, Anlage 2 WiM Strom (allgm.) i.V. mit MSCONS Anwendungshandbuch 

Frage / 

Rege-

lungs- 

lücke 

Gas: Ein MSB hat bei einer konventionellen Messeinrichtung einen Zählwerks-Fehler (z.B. 

Zählwerksstillstand, -verlangsamung, -manipulation) festgestellt und das Gerät gewech-

selt. 

Strom: Ein MSB hat bei einer konventionellen Messeinrichtung oder einer mME einen 

Zählwerks-Fehler (z.B. Zählwerksstillstand, -verlangsamung, -manipulation) festgestellt 

und das Gerät gewechselt. 

Korrigiert werden nun mit Verweis auf die MSCONS nur die Energiemengen, aber nicht 

die vom Gerät falsch erfassten/abgelesenen Zählerstände (z.B. Nullverbrauch über meh-

rere Jahre; es wurden keine Ersatzwerte gemäß G 685 bzw. Metering Code gebildet).  

Wie ist das korrekte Vorgehen? 

Lösung Der erfasste/abgelesene Zählerstand (Zählerstand am Strom/Gaszähler) muss zum Da-

tum der Ablesung übermittelt werden; das gilt auch wenn das Zählwerk den Verbrauch 

nicht sachgerecht erfasst hat.  

Für den zu korrigierenden Verbrauch ist vom MSB (Strom) bzw. NB (Gas) eine Korrektur-

energiemenge auf Ebene der Messlokation zu versenden.  

Außerdem ist vom MSB (Strom) bzw. NB (Gas) eine Energiemenge für die abzurech-

nende Energiemenge auf Ebene der Marktlokation zu versenden.  

Die Ersatzwertbildung zur Ermittlung der Korrekturenergiemenge muss nach den aner-

kannten Regeln (DVGW-G 685 / VDE-AR-N 4400 („Metering Code“) erfolgen. Der vom 

Strom-/Gaszähler abgelesene Zählerstand wird somit nicht korrigiert an die Markt-

partner versendet. 

Status  Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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4.3. Kündigung 

GPKE_026 

Kündigung 

Kündigungsdatum bei einem Sonderkündigungsrecht 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.1.1, Use-Case „Kündigung“  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In der Use-Case-Beschreibung der Kündigung ist der folgende Satz enthalten: „In der 

Kündigung kann ein beliebiges in der Zukunft liegendes Kündigungsdatum (auch unter-

monatlich) angegeben werden.“ 

Trifft diese Aussage auch bei einem vorliegenden Sonderkündigungsrecht zu? 

Lösung Nein, diese Aussage trifft bei einem vorliegenden Sonderkündigungsrecht nicht zu. Bei 

einem Sonderkündigungsrecht ist es möglich den Vertrag zum Tagesende zu beenden.  

Bei einem vorliegenden Sonderkündigungsrecht kann in der Kündigung das Kündigungs-

datum identisch mit dem Erstellungsdatum der Kündigung beim LFN angegeben werden, 

muss aber am gleichen Tag beim LFA eingehen. 

Siehe hierzu auch BNetzA-Mitteilung Nr. 59 zu GPKE und GeLi Gas sowie Umsetzungs-

frage GPKE_GeLiGas_011 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

GPKE_GeLiGas_008 (ehemals KÜ_A001) 

Kündigung 

Kündigung zum nächstmöglichen Termin 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.1.1, Use-Case „Kündigung“ 

BK6-20-160, Anlage 3 MPES, Kapitel 4.1, Use-Case „Kündigung“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.1.3, Prozess „Kündigung“, Detaillierte Beschrei-

bung, Schritt 3b 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_81_GPKE_GeLi/Mitteilung_Nr_59/Mitteilung_Nr59_GPKE_GeLi_Gas_Inhalt.html?nn=872126
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Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist der nächstmögliche Termin zu interpretieren? Gilt eine Kündigung für den ange-

gebenen Stichtag oder zu jedem anderen Termin nach dem angegebenen Stichtag? 

Beispiel: Der Kunde hat einen Vertrag unterzeichnet, der eine einjährige Vertragslaufzeit 

beinhaltet, welche sich jeweils automatisch um ein Jahr verlängert, wenn der Kunde 

nicht fristkonform einen Monat zum Vertragsende kündigt. Der LFA bekommt am 

28.10.2011 eine Kündigung durch den LFN mit dem Inhalt “Kündigung zum nächstmögli-

chen Termin ab 31.03.2012“. Der Kunde hätte noch eine Vertragslaufzeit bis zum 

31.12.2011. Muss der LFA nun die Kündigung zum 31.12.2011 akzeptieren oder kann er 

die Kündigung dahin interpretieren, dass er den Kunden erst zum 31.12.2012 aus dem 

Vertrag lassen muss, da der LFN ja zum 31.03.2012 oder später kündigt. 

Lösung „Nächstmöglicher Termin“ bedeutet ab dem gemeldeten Datum oder später. 

Im o. g. Beispiel würde der LFA die Kündigung zum 31.12.2012 bestätigen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_009 (ehemals KÜ_A002) 

Kündigung 

Kündigung zum nächstmöglichen Termin – Sonderkündigung 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.1.3, „Antwort LFA bei Kündigung eines bereits 

wirksam gekündigten Vertrages“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.1.4, „Erläuterungen zu den Prozessschritten 

3a/3b (Kündigung eines bereits wirksam gekündigten Vertrages)“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Ein LFN kündigt beim LFA und die Kündigung wird bestätigt. Die Abmeldung der Netznut-

zung wurde erfolgreich abgeschlossen.  

1. Was passiert, wenn der Kunde z. B. aufgrund von Preisanpassungen oder sonstigen Än-

derungen von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht und beim LFA zu einem 

Termin kündigt, der vor dem bereits bestätigten Vertragsende liegt? 

2. Muss der LFN seine Kündigung stornieren bzw. rückabwickeln, bevor der LFA seinem 

Kunden das Sonderkündigungsrecht gewähren kann? 

Lösung Antwort zu Frage 1:  

Der LFA sendet eine neue Abmeldung an den NB mit dem früheren Lieferende-Datum.  

Antwort zu Frage 2:  

Der LFN muss seine Kündigung nicht stornieren oder rückabwickeln. 
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Hinweis: Um die Belieferung des Kunden zu dem früheren Termin zu gewährleisten, ist 

eine erneute Anmeldung eines LF beim NB notwendig. Andernfalls fällt der Kunde in die 

befristete Ersatzversorgung. 

Weiterhin ist die BNetzA-Mitteilung Nr. 59 zu GPKE und GeLi Gas zu beachten. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_010 (ehemals KÜ_A004)  

Kündigung 

Wann ist die Anwendung des Prozesses „Kündigung“ erforderlich? 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.1, Use-Case „Kündigung“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.1, Prozess „Kündigung“  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Soll es immer vorab einen Kündigungsprozess geben oder ist eine Abmelde-/Abmel-

dungsanfrage des NBs ausreichend? Die Kündigung ist laut Beschluss nicht verpflichtend. 

Lösung Die Abmelde-/Abmeldungsanfrage des NBs greift nicht in das Vertragsverhältnis des LF 

ein, sondern mahnt lediglich die Abmeldung des LFA an. Die Abmelde-/ Abmeldungsan-

frage kann daher die Kündigung nicht ersetzen. Der elektronische Kündigungsprozess 

des LF nach GPKE/GeLi Gas ist immer dann erforderlich, wenn der LF im Auftrag eines 

Anschlussnutzers kündigt. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_011 (ehemals KÜ_A008) 

Kündigung 

Kündigung im Rahmen eines Lieferantenwechsels – Sicht LFA: Kündigung mit weniger als 10 WT 

bzw. 7 WT für Lieferende vor Abmeldedatum 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.1.2 „SD: Kündigung“, Schritt 2 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.1.3 Prozess „Kündigung“, Detaillierte Beschrei-

bung, Schritt 3b 

BNetzA-Mitteilung Nr. 59 zu GPKE und GeLi Gas  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_81_GPKE_GeLi/Mitteilung_Nr_59/Mitteilung_Nr59_GPKE_GeLi_Gas_Inhalt.html?nn=872126
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Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In der Kündigung kann ein beliebiges, in der Zukunft liegendes Kündigungsdatum (auch 

untermonatlich) angegeben werden.  

Es gelten folgende Regelungen nach GPKE/GeLi Gas: Im Prozess „Lieferende“ ist vorgege-

ben, dass im Falle eines LF-Wechsels der LFA eine Abmeldefrist von mindestens 7 WT 

einzuhalten hat. Der LFA ist verpflichtet, unmittelbar mit Bestätigung der Kündigung ge-

genüber dem LFN auch den Prozess „Lieferende“ gegenüber dem NB anzustoßen. Im 

Prozess „Lieferbeginn“ ist vorgegeben, dass im Falle eines LF-Wechsels der LFN eine An-

meldefrist von mindestens 10 WT (GeLi Gas) und 7 bzw. 10 WT (GPKE) einzuhalten hat. 

Fragestellungen: 

1. 1. Welche Vorlaufzeit hat der LFN bei Kündigungen einzuhalten? 

2. Wie muss sich der LFA verhalten, wenn eine Kündigung zivilrechtlich möglich ist, aber 

die Frist von 7 WT für eine Abmeldung nicht eingehalten werden kann? 

Lösung Antwort zu Frage 1:  

Der LFN muss sich an die zivilrechtlichen Anforderungen halten; ggf. können die zivil-

rechtlichen und prozessualen Anforderungen auseinanderfallen. Bei Kündigungen wird 

empfohlen die prozessualen Vorlauffristen für die Anmeldungen zu berücksichtigen.  

Antwort zu Frage 2:  

In dieser Konstellation fallen zivilrechtliches Vertragsverhältnis gegenüber dem Kunden 

und Netznutzung auseinander: Der LFA stößt trotzdem gemäß Standardprozess den Pro-

zess „Lieferende“ gegenüber dem NB an. Er hat dabei eine Abmeldefrist von mindestens 

7 WT einzuhalten. 

Weiterführende Informationen, siehe hierzu BNetzA-Mitteilung Nr. 59 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_81_GPKE_GeLi/Mitteilung_Nr_59/Mitteilung_Nr59_GPKE_GeLi_Gas_Inhalt.html?nn=872126
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GPKE_GeLiGas_012 (ehemals KÜ_A025) 

Kündigung 

Mitteilung des Kündigungstermins auf eine Kündigung zum fixen Termin hin 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.1.3, Use-Case „Kündigung“ 

BK7-16-142, Anlage 2 GeLi Gas, Kapitel B.1, Prozess „Kündigung“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Der Kunde hat eine Erstvertragslaufzeit bis zum 22.03.2017, die Kündigungsfrist beträgt 

zwei Wochen zum Ende der Erstvertragslaufzeit. Wird der Vertrag nicht gekündigt, ver-

längert er sich um ein Jahr. Der LFN kündigt am 01.03.2017 fix zum 31.03.2017.  

Fragestellung: Welches Kündigungsdatum muss der LFA in der Ablehnung mitteilen? Das 

noch umsetzbare Datum „vor dem fixen Kündigungsdatum (22.03.2017)“, zu dem gekün-

digt wurde oder das Datum „nach dem fixen Kündigungsdatum (22.03.2018)“? 

Lösung Es ist zum Tag der Antwort auf die Kündigung das nächstmögliche Kündigungsdatum zu 

benennen. In dem o.g. Beispiel ist dies der 22.03.2017. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

4.4. Lieferbeginn 

GPKE_A001 

Lieferbeginn 

Sind die Verweise auf das Kapitel „Identifizierung der Marktlokation“ korrekt? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel I.6 „Identifizierung einer Marktlokation“ 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel II.4.2 „SD: Lieferbeginn“ 

• unter „Hinweis für die folgenden Prozessschritte:“ 

• unter SD-Schritt 1 „Anmeldung“, Spalte „Hinweis/Bemerkung“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Zum SD „Lieferbeginn“ wird an drei Stellen auf Unterpunkte des Kapitels I.6 „Identifizie-

rung einer Marktlokation“ verwiesen. Diese Stellen sind: 

• „Hinweis für die folgenden Prozessschritte: 

- Fall 1: Der LF gibt an, dass zur Identifikation der Marktlokation einzig die MaLo-

ID zu verwenden ist (siehe hierzu auch Kapitel I. 6 Ziff. bb).  
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- Fall 2: Der LF gibt an, dass die Marktlokation anhand der von ihm angegebenen 

Informationen und somit nicht ausschließlich anhand der ggf. auch enthaltenen 

MaLo-ID zu erfolgen hat (siehe hierzu auch Kapitel I. 6 Ziff. cc).“. 

• SD-Schritt 1 „Anmeldung“, Spalte „Hinweis/Bemerkung“: 

„…Der NB muss innerhalb der nächsten 60 WT nach Eingang der Anmeldung unver-

züglich wiederholend prüfen, ob die Anmeldung einer vom NB neu angelegten 

Marktlokation zugeordnet werden kann (Identifizierung der Marktlokation erfolgt 

nach den Vorgaben in Kapitel I. 6 Ziff. cc, Unterpunkt 2). …“. 

Sind diese Verweise korrekt? 

Lösung Nein, diese Verweise sind nicht korrekt. Die korrekten Verweise sind im nachfolgenden 

abgebildet: 

• „Hinweis für die folgenden Prozessschritte: 

- Fall 1: Der LF gibt an, dass zur Identifikation der Marktlokation einzig die MaLo-

ID zu verwenden ist (siehe hierzu auch Kapitel I. 6 Ziff. b).  

- Fall 2: Der LF gibt an, dass die Marktlokation anhand der von ihm angegebenen 

Informationen und somit nicht ausschließlich anhand der ggf. auch enthaltenen 

MaLo-ID zu erfolgen hat (siehe hierzu auch Kapitel I. 6 Ziff. c).“ 

• SD-Schritt 1 „Anmeldung“, Spalte „Hinweis/Bemerkung“: 

„…Der NB muss innerhalb der nächsten 60 WT nach Eingang der Anmeldung unver-

züglich wiederholend prüfen, ob die Anmeldung einer vom NB neu angelegten 

Marktlokation zugeordnet werden kann (Identifizierung der Marktlokation erfolgt 

nach den Vorgaben in Kapitel I. 6 Ziff. c, Unterpunkt bb). …“. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

GPKE_024 

Lieferbeginn  

Wie muss der NB reagieren, wenn der Lieferant die  

Abmeldeanfrage in die Zukunft bestätigt? 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.4.1, SD „Lieferbeginn“ 

BK7-18-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel 3.2, Use-Case „Lieferbeginn“, Detaillierte Be-

schreibung 

Bestätigt der LFA die Abmeldeanfrage 
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- zum Tag vor dem Anmeldedatum (Fall a) oder 

- zu einem noch früheren Datum (Fall b), 

so wird die Zuordnung des LFA zu dem von diesem bestätigten Abmeldedatum beendet. 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Es gibt in der GPKE bzw. GeLi Gas keinen Hinweis, wie der NB zu reagieren hat, wenn der 

LFA zu einem späteren Datum die Abmeldeanfrage „bestätigt“. Dies stellt einen Fehler-

prozess dar, da der LFA die Abmeldeanfrage hätte ablehnen müssen.  

Wie hat der NB die „Bestätigung der Abmeldeanfrage zum späteren Datum“ prozessual 

zu werten? 

Lösung Sofern der NB eine Antwort mit einem nicht-zulässigen Abmeldedatum des LFA (z. B. ein 

Abmeldedatum in Zukunft bezogen auf das vom NB mitgeschickte Abmeldedatum) auf 

die Abmeldeanfrage erhält, dann liegt dem NB keine gültige Antwort vor. Der NB verhält 

sich, als ob er innerhalb der Antwortfrist auf eine Abmeldeanfrage vom LFA keine Ant-

wort erhalten hätte. Im weiteren Prozessablauf bestätigt der NB dem LFN die Anmel-

dung zum ursprünglichen Anmeldedatum und sendet dem LFA eine „Mitteilung über Be-

endigung der Zuordnung“ zum Vortag des ursprünglichen Anmeldedatums. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_015 (ehemals LB_A005) 

Lieferbeginn 

Zuordnung zum Bilanzkreis bei rückwirkender Anmeldung zur Netznutzung 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II. 4.2, „SD: Lieferbeginn“, Schritt 1 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3.3, Prozess „Lieferbeginn“, Detaillierte Be-

schreibung, Schritt 1 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wird bei einer (rückwirkenden) Anmeldung der Bilanzkreis während des Bearbeitungs-

zeitraums gewechselt, welcher Bilanzkreis ist in der Anmeldung zur Netznutzung zu be-

nennen? 

Ist der aktuelle Bilanzkreis zum Zeitpunkt des Meldungsversands, der gültige Bilanzkreis 

zum zurückliegenden Lieferbeginn oder der zukünftig gültige Bilanzkreis zum Bilanzie-

rungsbeginn maßgebend? 

Lösung Der LFN muss den Bilanzkreis anmelden, in dem die Marktlokation zum Bilanzierungsbe-

ginn geführt werden soll. 

Beispiel: 
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Rückwirkende Anmeldung zum 12.12.2011, Nachrichteneingang zum 04.01.2012, Ant-

wort an LF zum 09.01.2012, Bilanzierungsbeginn zum 01.02.2012. Damit ist vom LF am 

04.01.2012 der Bilanzkreis zu melden, der am 01.02.2012 gültig ist. 

Status  Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_018 (ehemals LB_A025) 

Lieferbeginn 

Bestätigter Lieferbeginn, der gegenstandslos wird 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.4, Use-Case „Lieferbeginn“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3.1, Prozess „Lieferbeginn“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Der NB hat am 01.04. einen Lieferbeginn im Rahmen des Prozesses LF-Wechsel zum 

01.07. bestätigt. Der Kunde zieht am 15.05. aus und der aktuelle LF stößt am 01.05. beim 

NB den Prozess „Lieferende“ (Auszug) an. 

Wie geht der NB mit bereits zukünftig zugeordneten LF um? 

Lösung Der NB sendet an den bzw. die zukünftigen LF eine Informationsmeldung zur Aufhebung 

einer zukünftigen Zuordnung. Verwendung des Transaktionsgrundes „Aufhebung einer 

zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden “. 

In das Feld des beteiligten Marktpartners wird anstatt „Neu-Lieferant“ der für den Pro-

zess „auslösenden Lieferanten“ eingetragen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_019 (ehemals LB_A027 und GPKE_GeLiGas_026) 

Lieferbeginn 

Ausbleiben der Mitteilung über Beendigung der Zuordnung 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.4.2, „SD: Lieferbeginn“, Schritt 6 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3.3, Prozess „Lieferbeginn“, Detaillierte Be-

schreibung, Schritt 3g 
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Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Dem NB liegt vom LFN eine Netznutzungsanmeldung vor, jedoch keine korrespondie-

rende Abmeldung des LFA. Der NB versendet an den LFA daher eine Abmelde-/Abmel-

dungsanfrage.  

Wie wird verfahren, wenn der LFN seine Netznutzungsanmeldung storniert und der LFA 

bereits auf die Abmelde-/Abmeldungsanfrage geantwortet hat? 

Lösung Fall 1: Der LFA hat die Abmelde-/Abmeldungsanfrage abgelehnt (GPKE: Schritt 4, GeLi 

Gas: Schritt 3d): 

In diesen Fall bleibt die Marktlokation dem LFA zugeordnet; der NB sendet keine Mittei-

lung über eine Beendigung der Zuordnung an den LFA. 

Fall 2: Der LFA hat der Abmeldeanfrage zugestimmt (GPKE: Schritt 4, GeLi Gas: Schritt 

3d). 

In diesem Fall wird die Marktlokation dem E/G zugeordnet. Der NB übermittelt eine Mit-

teilung über eine Beendigung der Zuordnung (GPKE: Schritt 6, GeLi Gas: Schritt 3g) an 

den LFA. 

Bleibt die Mitteilung über Beendigung der Zuordnung aus, liegt ein Prozessfehler vor, die 

Zuordnung zum LFA ist dennoch beendet. 

Hinweis: Sollte der LFA die Abmelde-/Abmeldungsanfrage nicht beantwortet haben und 

ist die Antwortfrist abgelaufen, so wird analog Fall 2 verfahren. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_022 (ehemals LB_A056) 

Lieferbeginn 

Maximaler rückwirkender Zeitpunkt für eine  

„Informationsmeldung zur Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung“ 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle  BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II. 4.2, „SD: Lieferbeginn“, Schritt 7 

 BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3, Prozess „Lieferbeginn“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Was ist der maximale rückwirkende Zeitpunkt, zu dem der NB die „Informationsmeldung 

zur Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung“ einem zukünftig zugeordneten LF senden 

darf? 
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Lösung Der NB darf für Marktlokationen, deren Energie auf Basis von Standardlastprofilen bilan-

ziert wird und deren Messlokationen mit kME oder mME ausgestattet sind die Infomel-

dung maximal 6 Wochen + 8 WT + 1 Kalendertag rückwirkend dem zukünftig zugeordne-

ten LF übermitteln. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_023 (ehemals LB_A057) 

Lieferbeginn 

Wie kann ein LF eine bestätigte Netznutzungsanmeldung  

rückabwickeln bzw. auf obsolet setzen? 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle  BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II. 4.2, Use-Case „Lieferbeginn“ 

 BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3, Prozess „Lieferbeginn“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie kann ein LF eine bestätigte Netznutzungsanmeldung rückabwickeln bzw. auf obsolet 

setzen?  

Beispiel: Widerruf des Anschlussnutzers 

Lösung Der LF meldet fristgerecht die Marktlokation mit dem entsprechenden Transaktions-

grund ab und füllt das Feld „Beginn zum“ mit dem vom NB bestätigten Beginndatum.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_024 (ehemals LB_A059) 

Lieferbeginn 

Abmeldetermin für befristete Anmeldungen in der Zukunft 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.3, Use-Case „Lieferende“ und Kapitel II.4, Use-

Case „Lieferbeginn“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.2, Prozess „Lieferende“ und Kapitel B.3, Prozess 

„Lieferbeginn“ 
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Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Kann der Abmeldetermin für befristete Anmeldungen nur in der Zukunft liegen? 

Lösung Nein, eine befristete Anmeldung mit Abmeldedatum in der Vergangenheit ist möglich, 

wenn die Lieferung durch einen Auszug beendet wurde. Die Fristen nach GPKE/GeLi Gas 

sind dabei einzuhalten. 

Liegt ein Lieferende wegen LF-Wechsel vor, ist dies nur in der Zukunft möglich. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLiGas_A012 (ehemals LB_A064) 

Lieferbeginn 

Vergabe des Bilanzierungszeitraumes bei SLP 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.2, Prozess „Lieferende“ und Kapitel B.3, Prozess 

„Lieferbeginn“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Beispiel: 

Am 08.01.2013 erhält der NB eine rückwirkende Anmeldung zum 01.01.2013 (LF1). Diese 

Anmeldung (LF1) bestätigt er am 08.01.2013 mit Lieferbeginn zum 01.01.2013 und Bilan-

zierungsbeginn den 01.02.2013.  

Am 09.01.2013 erhält der NB eine Abmeldung (zu LF1) wegen LF-Wechsel zum 

31.01.2013. Diese bestätigt er am 10.01.2013 zum Lieferende 31.01.2013 und Bilanzie-

rungsende 28.02.2013. 

Die Anmeldung (LF2) wegen LF-Wechsel bestätigt der NB am 11.01.2013 zum 01.02.2013 

und als Bilanzierungsbeginn den 01.03.2013.  

1. Ist dieses Verhalten so korrekt oder hätte der NB den Bilanzierungszeitraum zu LF1 wie-

der aufheben müssen, sodass LF2 mit Bilanzierungsbeginn 01.02.2013 starten kann? 

Muss in der Bestandsliste zu Februar LF1 und LF2 enthalten sein? 

Lösung Antwort zu Frage 1:  

Es findet für den LF1 keine Bilanzierung statt, weil die Abmeldebestätigung vor dem 15. 

WT versendet wurde. Der korrekte Bilanzierungsbeginn für LF2 wäre der 01.02.2013. Das 
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Bilanzierungsende 28.02.2013 ist somit falsch. Dem LF2 ist als Bilanzierungsbeginn der 

01.02.2013 zu nennen. 

Hinweis: 

In der Abmeldebestätigung wird kein Bilanzierungsende mitgegeben, da keine Bilanzie-

rung stattfindet. 

Antwort zu Frage 2:  

Die Marktlokation ist nur in der Bestandsliste des LF2 enthalten. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_037 (ehemals LB_A051) 

Lieferbeginn 

Fristenberechnung zu rückwirkenden Einzügen 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.3.1, Use-Case „Lieferende“ und Kapitel II.4.2, „SD: 

Lieferbeginn“, Schritt 3 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.2 „Prozess Lieferende“ und Kapitel 3.3, Prozess 

„Lieferbeginn“, Detaillierte Beschreibung, Schritt 3 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Ein Einzug kann maximal 6 Wochen rückwirkend gemeldet werden. Fehlt die korrespon-

dierende Auszugsmeldung, erhält der LFA eine Abmelde-/Abmeldungsanfrage. 

Darf der NB in der Abmelde-/Abmeldungsanfrage ein Datum wählen, das mehr als 6 Wo-

chen rückwirkend liegt? 

Lösung Das vom NB in der Abmelde-/Abmeldungsanfrage genannte Abmeldungsdatum kann 

aufgrund der Prozesslaufzeiten bis zu 6 Wochen + 4 WT (Abmelde-/Abmeldungsanfrage 

wird spätestens am 4. WT nach Eingang der Lieferbeginn-Meldung gesendet) + 1 Tag 

(das angefragte Lieferende-Datum ist der Vortag des vom LFN gewünschten Lieferbe-

ginn-Datums) rückwirkend gemeldet werden. 

Beispiel: Eingang Lieferbeginn-Meldung beim NB am 12.07.2012 mit Lieferbeginn-Datum 

31.05.2012 (Ausschöpfung der maximalen Frist für die Lieferbeginn-Meldung 6 Wochen 

rückwirkend); Übermittlung der Abmelde-/Abmeldungsanfrage an den LFA am 

18.07.2012 zum 30.05.2012. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GPKE_GeLiGas_038 (ehemals UF_Interim_054) 

Lieferbeginn 

Stornierung von Abmelde-/Abmeldungsanfrage  

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel 4.1 Use-Case „Lieferbeginn“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3 Prozess „Lieferbeginn“  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In welchen Fällen können Abmelde-/Abmeldungsanfragen storniert werden? 

Was passiert mit der nicht beantworteten Abmelde-/Abmeldungsanfrage, wenn die An-

meldung zur Netznutzung vom LFN storniert wird? 

Lösung Solange die Abmelde-/Abmeldungsanfrage nicht beantwortet wurde, muss diese, nach 

dem Eingang der Stornierung der Netznutzung, auch storniert werden, um ggf. System-

schiefstände der einzelnen LF und NB zu vermeiden.   

Der NB muss die Abmelde-/Abmeldungsanfrage stornieren, solange die Frist für die Be-

antwortung der Abmelde-/Abmeldungsanfrage noch nicht abgelaufen ist und sofern 

noch keine Antwort auf die Abmelde-/Abmeldungsanfrage vorliegt.   

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_039 (ehemals UF_Interim_055) 

Lieferbeginn 

Stornierung einer Anmeldung zur Netznutzung 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel 4.1 Use-Case „Lieferbeginn“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3 Prozess „Lieferbeginn“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Kann die Informationsmeldung „Information über existierende Zuordnung“ als „Antwort-

nachricht“ interpretiert/gewertet werden? 

Beispiel:  

1. Der LFN sendet eine Anmeldung zur Netznutzung an den NB. 

2. Der NB sendet eine Abmeldungsanfrage an den LFA und gleichzeitig eine Informati-

onsmeldung (Information zu vorhandener Zuordnung) an den LFN. 

3. Der LFN sendet eine Stornierung seiner Anmeldung zur Netznutzung. 
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4. Der NB lehnt die Stornomeldung ab mit der Begründung, dass bereits eine Informati-

onsmeldung versendet wurde. Damit sei die Anmeldung zur Netznutzung quasi beantwor-

tet und die Stornomeldung werde daher abgelehnt. 

Lösung Die auslösende Meldung wurde noch nicht beantwortet. Die Informationsmeldung kann 

nicht als „Antwortnachricht“ interpretiert werden. 

Vgl. zu diesem Kontext ebenfalls GPKE_GeLiGas_019 (ehemals LB_A027) sowie die 

Grundregeln zur Stornierung gemäß GPKE/GeLi Gas. 

Zu 4. Eine Stornierung kann in dem Fall nicht abgelehnt werden. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

4.5. Lieferende 

GPKE_A008 

Lieferende von NB an LF 

Wie kann der NB eine Marktlokation beim LF abmelden, deren Zeitreihentyp sich geändert hat, 

für den aber keine Zuordnungsermächtigung vorliegt? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel 3.2.1 Use-Case „Lieferende von NB an LF“ 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel 5.2.1 Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversor-

gung“ 

BK6-20-160, Anlage 3, MPES, Kapitel 4.5.1 Use-Case „Lieferende von NB an LF“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Die Auslöser der Use-Cases „Lieferende von NB an LF“ in der Zeile „Vorbedingung“ lau-

ten: 

• Stilllegung der Marktlokation 

• Der Use-Case „Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB“ 

wurde durchgeführt und für die betroffene Marktlokation liegt für den Zeitraum, der 

sich unmittelbar an die Deaktivierung anschließt, keine Zuordnung zu einem BK vor, 

für den eine aktive Zuordnungsermächtigung vorhanden ist. 

Wie erfolgt eine Aufhebung der Zuordnung einer Marktlokation durch den NB zu einem 

LF, bei dem sich der Zeitreihentyp ändert, aber zum Änderungszeitpunkt keine Zuord-

nungsermächtigung für diesen LF vorliegt? 

Lösung Wenn der NB nach einer Änderung des Zeitreihentyps an einer Marktlokation feststellt, 

dass keine Zuordnungsermächtigung für den zugeordneten LF zum Änderungszeitpunkt 
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vorliegt, beendet er die Zuordnung des LF zur Marktlokation durch den Prozess „Liefer-

ende von NB an LF“.  

Dementsprechend sind die Auslöser, um einen weiteren Auslöser zu ergänzen, so dass 

es nun die folgenden drei Auslöser gibt (siehe fett markiert hervorgehoben): 

UC: Lieferende von NB an LF (GPKE und MPES) 

Use-Case-Name Lieferende von NB an LF 

Vorbedingung • Der LF ist der Marktlokation zugeordnet. 

 

Auslöser: 

• Stilllegung der Marktlokation 

• Der Use-Case „Deaktivierung einer 

Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB“ wurde 

durchgeführt und für die betroffene Marktlokation 

liegt für den Zeitraum, der sich unmittelbar an die 

Deaktivierung anschließt, keine Zuordnung zu einem 

BK vor, für den eine aktive Zuordnungsermächtigung 

vorhanden ist. 

• Für die Marktlokation hat sich ab dem genannten 

Zeitpunkt der Zeitreihentyp geändert, für den keine 

gültige Zuordnungsermächtigung vorhanden ist. 

• Nur MPES: Abmeldung der Marktlokation durch 

Anlagenbetreiber über Formular „Anmeldung von 

Bilanzkreiswechseln/Erstzuordnung von Neuanla-

gen/Rückzuordnung von Anlagen“ (BK6-16-200, An-

lage 4, BNetzA-Mitteilung Nr. 3 zur MPES) 

 

     SD: Beschreibung Lieferende von NB an LF (GPKE und MPES) 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Abmeldung  Bei Abmeldung wegen Still-

legung einer Marktlokation 

gilt: Unverzüglich nach Vor-

liegen des Abmeldegrundes 

wegen Stilllegung. 

Bei Abmeldung wegen De-

aktivierung der Zuordnungs-

ermächtigung gilt: Unver-

züglich, jedoch spätestens 

Bei Abmeldung wegen Stillle-

gung einer Marktlokation gilt: 

Die Abmeldung ist auch an 

zukünftige LF mitzuteilen.  
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bis zum Ablauf des 1. WT 

nach Eingang der Deaktivie-

rungsmeldung, jedoch, 

wenn die Deaktivierung ihre 

Gültigkeit weiter als einen 

Monat in die Zukunft hat, 

frühestens in dem Monat, in 

dem die Zuordnungser-

mächtigung endet, jedoch 

spätestens am 5. WT des 

Monats, in dem die Zuord-

nungsermächtigung endet.  

Bei Abmeldung wegen ge-

ändertem Zeitreihentyp 

und keiner gültigen Zuord-

nungsermächtigung für den 

neuen Zeitreihentyp: 

Unverzüglich nach Umbau 

erhält der Lieferant die 

Stammdatenänderung be-

züglich des Umbaus der 

Messgeräte und parallel 

auch die Abmeldung durch 

den Netzbetreiber, jedoch 

spätestens 6 WT vor dem 

Abmeldedatum. 

 

UC: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung (GPKE) 

Use-Case-Name Beginn der Ersatz-/Grundversorgung 

Prozessziel Der LF (E/G) ist einer Marktlokation zugeordnet. 

Use-Case-Beschreibung Der NB meldet eine Marktlokation beim LF (E/G) zur E/G 

an. 

Gründe können sein: 

• Neuanschluss einer Marktlokation ohne Anmeldung 

eines LF.  
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• Abmeldung der Marktlokation aufgrund Kündigung 

des Energieliefervertrages ohne Folgebelieferung 

(Lieferende von LF an NB).  

• Abmeldung der Marktlokation aufgrund Kündigung 

des Lieferantenrahmenvertrages. 

• Schließung des BK des bisherigen LF bzw. BKV. 

• Erlöschen der durch einen BKV gegenüber einem LF 

erteilten Zuordnungsermächtigung. 

• Abmeldung der Marktlokation aufgrund geänder-

tem Zeitreihentyp und keiner gültigen Zuordnungs-

ermächtigung für den neuen Zeitreihentyp (Liefer-

ende von NB an LF) 

Dabei teilt er den Beginn der Belieferung (Zuordnung 

MaLo zu LF) und, sofern bereits bekannt, das Ende der 

Belieferung und ggf. Beginn und ggf. Ende der Bilanzie-

rung (Zuordnung MaLo zu BK) mit. Sofern ihm bekannt 

ist, teilt er mit, ob der an der Marktlokation versorgte 

Letztverbraucher ein „Haushaltskunde“ ist. Der NB über-

mittelt zudem Namen und Adressen des ANN und des 

AN, sofern diese bekannt sind. Der NB teilt weiterhin die 

Identitäten der derzeitigen MSB mit. 

Der LF (E/G) prüft u. a., ob die gemeldete Marktlokation, 

bezogen auf einen bestimmten Zeitraum, in die Grund- 

oder Ersatzversorgungspflicht fällt und teilt dem NB das 

Ergebnis der Prüfung mit. 

Falls es zu einer Belieferung durch den E/G kommt, infor-

miert der E/G gemäß StromGVV auch den Letztverbrau-

cher über den Beginn und das voraussichtliche Ende der 

Ersatzversorgung bzw. über die Vertragsbedingungen der 

Grundversorgung. 
 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung für GPKE erfolgt zum 01.10.2023, UF für MPES 

weiterhin relevant 
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GPKE_GeLiGas_029 (ehemals LE_A008) 

Lieferende 

Konfliktszenarien  

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.3.2, Use-Case „Lieferende“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.2.6, Prozess „Lieferende““ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Ein Lieferende (LF-Wechsel) von LF 1 zum 31.07. ist bereits prozessiert. Ein zweites frist-

gerechtes Lieferende (Lieferende) von LF 1 zum 31.05. geht ein.  

Wie geht man mit der zweiten Abmeldung um? Erfolgt eine Zustimmung oder Ableh-

nung der Abmeldung? 

Lösung Der Abmeldung zum früheren Termin wird zugestimmt. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

4.6. Ersatz-/Grundversorgung 

GPKE_GeLiGas_005 (ehemals EV_A002) 

Ersatz-/Grundversorgung 

Eingang einer Anmeldung während des laufenden Prozesses  

Beginn der Ersatz-/Grundversorgung 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II.5.2, Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversor-

gung“ i.V.m. § 38 EnWG 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel C.2.3, Prozess „Beginn der Ersatz-/ Grundversor-

gung“ i.V.m. § 38 EnWG 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie muss der NB verfahren, wenn während einer laufenden Anmeldung zur EoG eine 

weitere Anmeldung zur Netznutzung eines LFN eingeht? 

Fall 1: Lieferbeginn Anmeldung Netznutzung LFN = Beginn EoG 

Fall 2: Lieferbeginn Anmeldung Netznutzung LFN liegt nach dem Beginn EoG 

Fall 3: Lieferbeginn Anmeldung Netznutzung LFN liegt vor dem Beginn EoG 
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Lösung Bei laufenden Anmeldungen zur EoG darf eine weitere Anmeldung eines LFN nicht abge-

lehnt werden. 

Zu Fall 1: Der Prozess „Anmeldung zur EoG“ ist zu stornieren. Hinweis: Wurde die Anmel-

dung zur EoG bereits bestätigt, erhält der GV/EV eine Abmelde-/Abmeldungsanfrage. 

Zu Fall 2: Der Prozess „Anmeldung zur EoG“ ist zu stornieren. Anschließend wird befris-

tete Anmeldung zur EoG gesendet. Hinweis: Wurde die Anmeldung zur EoG bereits be-

stätigt, erhält der Grund-/Ersatzversorger eine Abmelde-/Abmeldungsanfrage.  

Zu Fall 3: Die offene EoG wird storniert; weiteres Vorgehen nach dem Standardprozess 

„Lieferbeginn“. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_GeLiGas_007 (ehemals EV_A012 + EV_A020) 

Ersatz-/Grundversorgung 

Beendigung der EV durch Anmeldung eines neuen Lieferanten 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-18-032, Anlage 1 GPKE, Kapitel II.4 Use-Case „Lieferbeginn“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel 3.2 Prozess „Lieferbeginn“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

1. Wie kann ein LF eine Ersatzversorgung beenden? 

2. Kann mit ZD2 „Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung“ ein Einzug 

gemeldet werden? 

Lösung Prozessvoraussetzungen: Der NB hat die Marktlokation dem Grund- und Ersatzversorger 

zugeordnet. Die Marktlokation befindet sich in der Ersatzversorgung. 

Die Beendigung einer Ersatzversorgung kann mittels des Prozesses „Lieferbeginn (LF-

Wechsel, Einzug)“ oder unter Nutzung des Transaktionsgrundes „ZD2“ durchgeführt wer-

den. 

Antwort zu Frage 1:  

Nachfolgend ist die Beendigung einer Ersatzversorgung mittels des Transaktionsgrundes 

„ZD2“ beschrieben. Der LFN sendet gemäß Prozess „Lieferbeginn“ eine Anmeldung mit 

dem Transaktionsgrund „ZD2“ (Ersatzversorgung) an den NB. Der NB prüft die Voraus-

setzungen für die Anwendung des Transaktionsgrundes: 
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Fristenprüfung (Strom):  

• Bei SLP-Marktlokationen mit Messlokationen ohne iMS darf der gewünschte Liefer-

beginn maximal 6 Wochen in der Vergangenheit liegen, bezogen auf das Datum des 

Nachrichteneingangs.  

• Bei Marktlokationen mit messtechnischer Einordnung iMS oder Marktlokationen mit 

Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten, muss der gewünschte Lieferbeginn 

in der Zukunft liegen (analog Prozess „Lieferbeginn“ (Einzug)). Bei nicht fristgerech-

ten Nachrichten wird die Anmeldung abgelehnt (Fristüberschreitung). 

Fristenprüfung (Gas): 

• Bei SLP-Marktlokationen darf der gewünschte Lieferbeginn maximal 6 Wochen in der 

Vergangenheit liegen, bezogen auf das Datum des Nachrichteneingangs.  

• Bei Marktlokationen mit Bilanzierung auf Basis von Stundenwerten, muss der ge-

wünschte Lieferbeginn in der Zukunft liegen (analog Prozess „Lieferbeginn“ (Ein-

zug)). Bei nicht fristgerechten Nachrichten wird die Anmeldung abgelehnt (Fristüber-

schreitung). 

Zuordnungsprüfung:  

• Die Marktlokation muss zum gewünschten Lieferbeginn dem Grund- und Ersatzver-

sorger zugeordnet sein. Andernfalls erfolgt die Ablehnung der Anmeldung.  

• Bei zugeordnetem Drittlieferanten wird keine Abmeldungsanfrage gesendet. Konse-

quenz: Die Anmeldung wird abgelehnt. 

 

Prüfung auf Namensgleichheit:  

• Bei Verwendung des Transaktionsgrundes „ZD2“ erfolgt keine Prüfung auf Namens-

gleichheit. Der NB sendet eine Abmelde-/Abmeldungsanfrage an den Grund- und Er-

satzversorger mit dem Transaktionsgrund „ZD2“. Der Grund- /Ersatzversorger prüft 

auf Basis seiner Vertragsdaten, ob sich die Marktlokation in der Ersatzversorgung be-

findet und lehnt die Abmelde-/Abmeldungsfrage ab bzw. bestätigt sie. Eine Bestäti-

gung mit Terminkorrektur ist nicht möglich. In Abhängigkeit der Antwort auf die Ab-

melde-/Abmeldungsanfrage antwortet der NB auf die Anmeldung des LFN. Der 

Grund- und Ersatzversorger erhält die Infomeldung zur Beendigung der Zuordnung, 

sofern er der Abmelde-/Abmeldungsanfrage zugestimmt hat.  

Antwort zu Frage 2:  

Der Transaktionsgrund „ZD2“ ist kein zulässiger Transaktionsgrund für einen Einzug, es 

sei denn die Marktlokation befindet sich in der Ersatzversorgung.  
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Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

4.7. Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte 

4.8. Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung 

GPKE_A017 

Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung 

Unterjähriger Lieferantenwechsel bei Marktlokationen mit Arbeits- und Leistungspreis 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE Kapitel II. 6.3. „Übermittlung des Lieferscheins zur Netznut-

zungsabrechnung“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie muss der Lieferschein bei unterjährigem Lieferantenwechsel (kein Anschlussnutzer-

wechsel) für Marktlokationen mit Arbeits- und Leistungspreis aufgebaut werden und 

wie erfolgt die Prüfung von Energiemengen und Leistungsmaximum? 

Lösung Der Lieferschein muss Energiemengen für den Zeitraum der Wirkarbeit der Rechnungs-

positionen enthalten. Dies gilt auch bei unterjährigem Lieferantenwechsel (ohne gleich-

zeitigen Wechsel des Anschlussnutzers). D.h., auch für den Zeitraum vor Lieferbeginn 

müssen Energiemengen im Lieferschein übermittelt werden, sofern für diesen Zeitraum 

Rechnungspositionen für die Wirkarbeit existieren. 

Der Lieferschein soll grundsätzlich die Prüfung aller Rechnungspositionen ermöglichen: 

„Eine Position in der Netznutzungsabrechnung muss durch eine oder durch Addition von 

mehreren Positionen aus dem Lieferschein zeitlich eindeutig zugeordnet und geprüft 

werden können“ (siehe Umsetzungsfrage GPKE_A018 (ehemals GPKE_027)). 

Zur Prüfung der Lieferscheinpositionen, die vor Lieferbeginn liegen, kann eine Plausibili-

sierung nicht über Lastgangdaten erfolgen. Hier sind die Energiemengen des Liefer-

scheins kumuliert gegen die vom NB im Rahmen des Use-Case „Übermittlung der bisher 

gemessenen Arbeits- und Leistungswerte“ übermittelte Menge (Vorbedingung im Use-

Case „Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung“) zu prüfen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GPKE_A018 (angepasst, ehemals GPKE_027) 

Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung 

Aufbau des Lieferscheins für Marktlokationen mit Arbeits- und Leistungspreis 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE Kapitel II. 6.3. „Übermittlung des Lieferscheins zur Netznut-

zungsabrechnung“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Der Netzbetreiber übermittelt einen Lieferschein mit dem bisherigen Leistungsmaxi-

mum sowie eine Energiemenge für den Zeitbereich Jahresbeginn bis Abrechnungsende.  

Welche der folgenden Varianten sind zulässig? 

Variante 1: 

Der Lieferschein beinhaltet folgende Energiemenge:  

1. Januar - 1. Juni 2020 (0:00 Uhr) 600 kWh 

Die Rechnung enthält folgende Positionen für die Wirkarbeit: 

1. Januar - 1. Mai 2020 (0:00 Uhr) 500 kWh 

1. Mai -  1. Juni 2020 (0:00 Uhr) 100 kWh 

Variante 2: 

Der Lieferschein beinhaltet folgende Energiemengen:  

1. Januar - 1. Mai 2020 (0:00 Uhr) 500 kWh 

1. Mai -  1. Juni 2020 (0:00 Uhr) 100 kWh 

Die Rechnung enthält folgende Positionen für die Wirkarbeit: 

1. Januar - 1. Mai 2020 (0:00 Uhr) 500 kWh 

1. Mai - 1. Juni 2020 (0:00 Uhr) 100 kWh 

Variante 3: 

Der Lieferschein beinhaltet folgende Energiemengen:  

1. Januar - 1. Mai 2020 (0:00 Uhr) 500 kWh 

1. Mai - 1. Juni 2020 (0:00 Uhr) 100 kWh 

Die Rechnung enthält folgende Position für die Wirkarbeit: 

1. Januar - 1. Juni 2020 (0:00 Uhr) 600 kWh 
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Welche Varianten sind zulässig, bzw. welcher Zusammenhang zwischen Lieferschein und 

Positionen in der Netznutzungsrechnung muss in der Rechnungsprüfung nachvollzieh-

bar sein? 

Lösung Ein Lieferschein muss ohne Hinzunahme eines weiteren Lieferscheins die Prüfung der 

Energiemengen einer zugehörigen Netznutzungsrechnung ermöglichen.  

Dies bedeutet: Eine Position in der Netznutzungsabrechnung muss durch eine oder 

durch Addition von mehreren Positionen aus dem Lieferschein zeitlich eindeutig zuge-

ordnet und geprüft werden können. Somit ist die Granularität der einzelnen Positionen 

im Lieferschein identisch oder eine feinere zu denen in der Netznutzungsabrechnung. 

Damit sind aus dem o.g. Beispiel die Varianten 2 und 3 erlaubt. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

 GPKE_A025 

 Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung 

Welcher Leistungswert ist in einem Lieferschein zu nutzen 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160 Anlage 1a GPKE Kapitel II 6.3.1 

UC: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung 

Frage / 

Rege-

lungslü-

cke 

In der UC-Beschreibung steht folgender Absatz zum Stornieren und Neuversand eines 

Lieferscheins: 

Sollten sich für den Zeitraum, der von einem Lieferschein umfasst wird, für den Liefer-

schein relevante Werte ändern, ist der bereits versendete Lieferschein, der die entspre-

chende Abrechnungsenergiemenge/Leistungswert enthält, vom NB zu stornieren. An-

schließend ist ein neuer Lieferschein mit korrigierter Abrechnungsenergiemenge und ggf. 

korrigierten Leistungswerten an den LF zu versenden.  

Welchen zeitlichen Umfang muss der neue Lieferschein abdecken?  

Beispiel: Im Lieferschein für April 2021 steht als Maximalleistung 100 kW. Dieser Liefer-

schein wird im September 2021 storniert, weil die Arbeitsmenge korrigiert werden 

musste und neu versandt. Im Kalendermonat August wurde ein neues Leistungsmaxima 

ermittelt: 150 kW. 

Welches Leistungsmaxima muss in dem neu versendeten Lieferschein für den Monat 

April 2021 angegeben werden: 100 kW oder 150 kW? 
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Lösung Der Lieferschein beinhaltet die Energiemenge(n) und das aufgetretene Jahresleistungs-

maximum, welche auf der Rechnung abgerechnet werden. D.h., im Lieferschein werden 

nur die Messwerte berücksichtigt, die bis zum Zeitraum, den der Lieferschein abdeckt, 

gemessen wurden. 

Es ist immer zu beachten, dass die Werte aus dem Lieferschein mit den Werten der da-

zugehörigen Netznutzungsrechnung korrespondieren müssen. 

Für das oben genannte Beispiel bedeutet dies, dass im Lieferschein für den Monat April 

als Maximalleistung 100 kW angegeben wird. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_030 (siehe auch WiM_035) 

Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung 

Muss der LF Werte beim MSB reklamieren, wenn ihm diese zur Prüfung des Lieferscheins fehlen? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-18-032, Anlage 1 GPKE, Kapitel II. 6.3 „Use-Case: Übermittlung des Lieferscheins zur 

Netznutzungsabrechnung“ 

BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II. 6.3 „Use-Case: Übermittlung des Lieferscheins zur 

Netznutzungsabrechnung“ 

BK6-18-032, Anlage 2 WiM Strom, Kapitel III. 2.8 „Reklamation von Werten beim MSB“ 

BK6-20-160, Anlage 2 WiM Strom, Kapitel III. 2.7. „Reklamation von Werten beim MSB“ 

Frage / 

Rege-

lungs- 

lücke 

Der NB sendet dem LF einen Lieferschein, da dem NB die Energiemengen des MSB vorlie-

gen. Damit der LF den Lieferschein prüfen kann, müssen ihm vom MSB die Energiemen-

gen im Vorfeld gesendet worden sein. Wenn der MSB dem LF keine Energiemenge im Vor-

feld gesendet hat, kann der LF den Lieferschein des NB ablehnen.  

Der NB kann, falls dem LF die Energiemenge(n) des MSB fehlt/fehlen, diese nicht beim 

MSB reklamieren, da jede Marktrolle nur für sich Werte beim MSB reklamieren kann. 

Mit der neuen Festlegung BK6-20-160 ist in der WiM in Kapitel III. 2.7.1 in die Use-Case-

Tabelle unter „Weitere Anforderungen“ folgender Absatz hinzugekommen: 

• Der GPKE Use-Case "Geschäftsdatenanfrage" darf nicht für die Reklamation un-

plausibler oder fehlender Werte verwendet werden. 

o Eine Reklamation fehlender Werte ist erst möglich, wenn die Frist der zu 

übermittelnden Werte aus der Tabelle III 2.5.5 überschritten ist. Ausge-

nommen davon ist folgender Sachverhalt: Geht beim LF ein Lieferschein 

vom NB ein und hat der LF vom MSB der Marktlokation noch keine 
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Energiemengen für den Lieferscheinzeitraum erhalten, ist unabhängig 

der Fristen der Tabelle III 2.5.5 unverzüglich eine Reklamation zu fehlen-

den Werten vom LF an den MSB der Marktlokation durchzuführen. 

Bis zur Gültigkeit der Festlegung BK6-20-160 (1. April 2022) stellt sich folgende Frage: 

„Wie muss der LF beim Prüfen des Lieferscheins reagieren, wenn er feststellt, dass ihm 

dazu die Energiemengen vom MSB fehlen?“ 

Lösung In dem Fall, dass dem LF die Energiemenge des MSB nicht vorliegt, um den Lieferschein 

des NB zu prüfen, muss der LF den Prozess „Reklamation von Werten beim MSB“ (WiM 

Strom, Kapitel III. 2.8 „Reklamation von Werten beim MSB“) der BK6-18-032 unverzüg-

lich durchführen.  

Hierzu wird folgender neuer Auslöser bei den Vorbedingungen im Use Case „Reklama-

tion von Werten beim MSB“ hinzugefügt: 

- „Dem LF liegen zur Prüfung des Lieferscheins keine Energiemengen für die betroffene 

Marktlokation vor.“ 

Erhält der LF nach der Reklamation vom MSB die Energiemenge an der Marktlokation 

vor Ablauf der Prüffrist für den Lieferschein, kann der LF die Prüfung des Lieferscheins 

durchführen. 

Hat der LF die fehlende Energiemenge an der Marktlokation vor Ablauf der Prüffrist für 

die Antwort auf den Lieferschein vom MSB nicht erhalten, kann der LF den Lieferschein 

ablehnen.  

Hinweise: 

• Im Fall, dass der LF trotz Reklamation beim MSB den Lieferschein ablehnt, da der 

LF vom MSB keine Werte zur Marktlokation erhalten hat, ist ein Klärung zwi-

schen LF, NB und MSB erforderlich, um die Fehlersituation zu erkennen und zu 

bereinigen. Die Klärung bzgl. der fehlenden Werte ist vom LF anzustoßen. Die 

Klärung bzgl. des abgelehnten Lieferscheins ist vom NB anzustoßen. 

• Die hier beschriebene Vorgehensweise ist auch in dem Entscheidungsbaum-Dia-

gramm „E_0456_Lieferschein prüfen“ in dem Dokument „Entscheidungsbaum-

Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten“ prozessual unterstützt 

und von den Datenformaten abgedeckt. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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4.9. Netznutzungsabrechnung 

4.10. Prozessbeschreibungen zu den Preisblättern des NB 

GPKE_A009 

Rahmenbedingungen der Preisblätter 

Wie ist der Jahresleistungspreis im Preisblatt des Netzbetreibers zu veröffentlichen? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE Kapitel II. 8.3 Rahmenbedingungen der Preisblätter 

BK6-20-160, Anlage 1b Exceltabelle Preisblatt, Reiter PB1Netznutzung 

BK6-20-160, Anlage 5a Netznutzungsvertrag § 8 Abrechnung, Zahlung und Verzug,  

Punkte 5 und 9 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Im Netznutzungsvertrag ist beschrieben, dass im elektronischen Preisblatt der Jahres-

leistungspreis tagesscharf entsprechend der jeweiligen Berechnungsbasis von 365 bzw. 

366 Tagen anzugeben ist. In der GPKE ist für das Preisblatt des Netzbetreibers die Um-

rechnung des Jahresleistungspreises eine Berechnungsbasis von 360 Tagen vorgegeben. 

Welche Berechnungsbasis ist für die Veröffentlichung im Preisblatt anzuwenden? 

Lösung Im veröffentlichten Preisblatt des Netzbetreibers muss mathematisch derselbe Leis-

tungspreis veröffentlicht werden, wie im elektronischen Preisblatt. Nach Vorgaben aus 

dem Netznutzungsvertrag und dem Preisblatt müssen im elektronischen Preisblatt alle 

zeitabhängigen Preise, d. h. beispielsweise der Jahresleistungspreis und Monatsleis-

tungspreis tagesscharf angegeben werden. Um mögliche Interpretationen zu vermei-

den, die zu einem anderen Verständnis führen könnten, ist Kapitel 8.3 Rahmenbedin-

gungen der Preisblätter, GPKE, wie folgt zu verstehen: 

„7. Preise, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben Monats- oder Jah-

respreise (z. B. Jahresleistungspreis gem. § 19 Absatz 4 StromNEV etc.) sind, wer-

den lediglich für das elektronische Preisblatt zur Abrechnung in der kleinsten Ein-

heit ausgewiesen. So können z. B. bei untermonatlichen Lieferantenwechseln 

Preiskomponenten tagesscharf unabhängig von der Anzahl der Tage des jeweili-

gen Monats eindeutig ausgewiesen werden und es werden Clearingfälle reduziert. 

Der für Abrechnungszwecke optimierte Ausweis im elektronischen Preisblatt än-

dert nichts an der gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Bezugsgröße und 

führt zu keinen Mehr- oder Mindereinnahmen. Für die Umrechnung vom Ausweis 

vom elektronischen zum veröffentlichten Preisblatt gilt: 

o Preis pro Tag x 30 Tage = Preis pro Monat 
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o Preis pro Monat x 12 Monate = Preis pro Jahr“ 

Die Umrechnung von gesetzlich oder vertraglich vorgegebenen Monats- oder Jahres-

preisen (z. B. Jahresleistungspreis gem. § 17 Absatz 2 StromNEV etc.) in den tagesschar-

fen Leistungspreis für das elektronische Preisblatt erfolgt folgendermaßen: 

Bei einem ursprünglichen Jahrespreis: 

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑚𝑔 = 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑟𝑠 ∗  
1 𝑎

365 𝑑
 𝑓ü𝑟 𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑡 365 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑚𝑔 = 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑟𝑠 ∗  
1 𝑎

366 𝑑
 𝑓ü𝑟 𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑡 366 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 

Beim Runden des Ergebnisses sollte darauf geachtet werden, dass auch bei hohen Leis-

tungen keine Abweichungen im Euro-Betrag zwischen ursprünglichem und umgerechne-

tem Preis in der Netznutzungsabrechnung entstehen. 

Bei einem ursprünglichen Monatspreis: 

Der Monatsleistungsbetrag muss für alle Monate identisch sein, wenn die Monatsleis-

tung in diesen Monaten identisch ist, unabhängig wie viele Tage ein Monat hat. 

Für ein Kalenderjahr gibt es daher drei unterschiedliche Preise je Tag (und damit drei 

unterschiedliche Artikel-ID): einen für den Februar, einen für die Monate mit 30 Tagen 

und einen für die Monate mit 31 Tagen. D. h. es gibt keinen Preis je Tag, der für alle 

Tage des Jahres identisch ist. 

Der Preis für Februar ermittelt sich somit wie folgt für die Jahre, die kein Schaltjahr sind: 

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑚𝑔,𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡 28 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑟𝑠 ∗  
1𝑚

28 𝑑
 𝑓ü𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡 28 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 

und für die Schaltjahre wie folgt: 

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑚𝑔,𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡 29 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑟𝑠 ∗  
1𝑚

29 𝑑
 𝑓ü𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡 29 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 

Zusätzlich müssen immer noch diese beiden Preise berechnet werden: 

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑚𝑔,𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡 30 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑟𝑠 ∗  
1𝑚

30 𝑑
 𝑓ü𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡 30 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 

𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑚𝑔,𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡 31 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑢𝑟𝑠 ∗  
1𝑚

31 𝑑
 𝑓ü𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡 31 𝑇𝑎𝑔𝑒𝑛 

Beim Runden des Ergebnisses sollte darauf geachtet werden, dass auch bei hohen Leis-

tungen keine Abweichungen im Euro-Betrag zwischen ursprünglichem und umgerechne-

tem Preis in der Netznutzungsabrechnung entstehen. 

Mit: 

Preisumg: Umgerechneter Preis in der Einheit € / (d * phys. Einheit), d. h der 

Preis, der auf den Zeitraum Tag umgerechnet wurde 
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Preisumg, Monat mit x Tagen: Umgerechneter Preis für Monate mit x Tagen, in der Einheit 

€ / (d * phys. Einheit), d. h der Preis, der auf den Zeitraum Tag 

für Monate mit x Tagen umgerechnet wurde 

Preisurs:  Ursprünglicher Preis entweder in der Einheit € / (a * phys. Einheit) 

oder € / (m * phys. Einheit) 

Preisumg,gerundet: Umgerechneter, gerundeter Preis in der Einheit € / (d * phys. Einheit), 

d. h. der Preis, der auf den Zeitraum Tag umgerechnet und anschlie-

ßend – wenn nötig – gerundet wurde 

a: Jahr 

d: Tag 

m: Monat 

phys. Einheit: Einheit der physikalischen Größe die mit dem Preis abgerechnet wird. 

In der Regel kW für die elektrische Leistung 

Beispiele: 

Genehmigter Monatsleistungspreis beträgt 30 €/(kW*m) 

Somit ergeben sich u. a. diese beiden Tagesleistungspreise: 

Tagesleistungspreis Monat mit 30 Tagen = 1 €/(kW*d) 

Tagesleistungspreis Monat mit 31 Tagen = 0,96774194 €/(kW*d) 

Beispiel 1:  

Der LF ist der Marktlokation das ganze Jahr zugeordnet. 

Für den Januar ergibt sich bei einer Leistung von 2 kW ein Betrag von: 

0,96774194 €/(kW*d) * 31d * 2 kW = 60,00€ 

Für den April ergibt sich bei einer Leistung von 2 kW ein Betrag von: 

1 €/(kW*d) * 30d * 2 kW = 60,00€ 

Beispiel 2: 

Der LF ist der Marktlokation bis einschließlich 3. April zugeordnet. 

Für den Januar ergibt sich bei einer Leistung von 2 kW ein Betrag von: 

0,96774194 €/(kW*d) * 31d * 2 kW = 60,00€ 

Für den April ergibt sich bei einer Leistung von 2 kW ein Betrag von: 

1 €/(kW*d) * 3d * 2 kW = 6,00€ 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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* Angepasste Rahmenbedingung Nr. 7 in BK6-22-128 enthalten. 

4.11. Prozesse zur Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung 

GPKE_A002 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF 

Muss der Zählerstand vom NB an den MSB übermittelt werden, wenn der MSB bei der Sperrung 

anwesend ist? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel II.9.1.2 „SD: Unterbrechung der Anschlussnutzung 

(Sperren) auf Anweisung des LF“, SD-Schritt 8 „ref Übermittlung von Zählerständen vom 

NB“ mit dem Optionstext „bei einer durchgeführten Sperrung bei kME ohne RLM und 

mME“. 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Bei einer durchgeführten Sperrung bei kME ohne RLM und mME hat der NB dem MSB 

der Messlokation einen Sperrzählerstand/Sperrzählerstände zu übermitteln. 

Ist in dem Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des 

LF“ der SD-Schritt 8 vom NB auch auszuführen, wenn der MSB bei der Sperrung mit an-

wesend ist? 

Lösung Nein, dieser SD-Schritt ist vom NB nur auszuführen, wenn die Sperrung ohne Beisein des 

MSB durchgeführt wird. Ist der MSB bei der Sperrung anwesend, hat dieser die Sperrzäh-

lerstände selbst vor Ort abzulesen. 

Der Optionstext von SD-Schritt 8 „ref Übermittlung von Zählerständen vom NB“ muss da-

her wie folgt lauten: „bei einer durchgeführten Sperrung bei kME ohne RLM oder mME, 

ohne Beisein des MSB“.  

Nachfolgend das angepasste SD: 

Hinweis: Das nachfolgende SD enthält auch die Anpassungen der Umsetzungsfragen 

GPKE_A003 und GPKE_A006. 



 

 

 

 

Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation 

Seite 39 von 108 · www.bdew.de 

www.bdew.de Seite 39 von 108 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

GPKE_A003 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF 

Kann „Abrechnung einer sonstigen Leistung“ uneingeschränkt angewendet werden? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel II.9.1.2 „SD: Unterbrechung der Anschlussnutzung 

(Sperren) auf Anweisung des LF“, SD-Schritt 9 „ref Abrechnung einer sonstigen Leistung“ 

in Verbindung mit BK6-20-160, Anlage 1b, Preisblatt 2 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Kann in dem Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung 

des LF“ der SD-Schritt 9 „ref Abrechnung einer sonstigen Leistung“ nach Zustimmung 

des Sperrauftrags uneingeschränkt vom NB angewendet werden? 
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Lösung Nein, der SD-Schritt 9 „ref Abrechnung einer sonstigen Leistung“ kann nur angewendet 

werden, wenn abrechnungsrelevante Kosten angefallen sind, die im elektronischen 

Preisblatt 2 des NB aufgeführt sind. 

Der SD-Schritt 9 muss daher innerhalb einer Option mit dem Optionstext „wenn abrech-

nungsrelevante Kosten angefallen sind, die im Preisblatt 2 des NB aufgeführt sind“ ab-

gebildet werden. 

Nachfolgend das angepasstes SD: 

Hinweis: Das nachfolgende SD enthält auch die Anpassung der Umsetzungsfragen 

GPKE_A002 und GPKE_A006. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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GPKE_A005 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF 

Wie ist zu verfahren, wenn der MSB am Sperr-/Entsperrtermin nicht anwesend ist? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel II.9.1. „Use-Case: Unterbrechung der Anschlussnut-

zung (Sperren) auf Anweisung des LF“ und Kapitel II.9.2 „Use-Case: Wiederherstellung 

der Anschlussnutzung (Entsperrung) auf Anweisung des LF“ in Verbindung mit dem Mess-

stellenbetreiber-Rahmenvertrag  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist zu verfahren, wenn der MSB bei einer Sperrung/Entsperrung nicht vor Ort anwe-

send ist, obwohl dieser seine Mitwirkung an einer Sperrung/Entsperrung über den SD-

Schritt 4 „Antwort auf Anfrage“ des Use-Cases „Unterbrechung der Anschlussnutzung 

(Sperren) auf Anweisung des LF“ zugesagt hat? 

Lösung Sofern der MSB trotz Zustimmung zur Mitwirkung bei einer Sperrung/Entsperrung am 

Termin nicht anwesend ist, wird die Marktlokation durch den NB ohne Beisein des MSB 

gesperrt/entsperrt (siehe hierzu auch Regelungen des Messstellenbetreiber-Rahmen-

vertrages). 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

GPKE_A006 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF 

Wie ist zu verfahren, wenn der MSB die Anfrage des NB zur Mitwirkung des MSB, nicht fristge-

recht beantwortet?  

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel II.9.1. „Use-Case: Unterbrechung der Anschlussnut-

zung (Sperren) auf Anweisung des LF“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Sofern durch den MSB keine generelle Zustimmung zur Sperrung/Entsperrung durch 

den NB erteilt wurde, fragt der NB in SD-Schritt 3 „Anfrage“ die Zustimmung des MSB 

zur Sperrung und späteren Entsperrung durch den NB bzw. unter der Mitwirkung des 

MSB an.  

Der MSB hat in SD-Schritt 4 „Antwort auf Anfrage“ laut Spalte „Hinweis/Bemerkung“ die 

Möglichkeit die Anfrage des NB zu beantworten mit 

• „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch NB zugestimmt“ 
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• „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung unter Mitwirkung des 

MSB zugestimmt“ zuzustimmen  

oder die Anfrage unter Angabe von Gründen abzulehnen. 

Der MSB hat dem NB dabei unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 WT nach Ein-

gang der Anfrage zu antworten. 

Wie ist zu verfahren, wenn der MSB die Anfrage vom NB auf Sperrung/Entsperrung nicht 

fristgerecht beantwortet?  

Lösung Antwortet der MSB auf die Anfrage des NB nicht fristgerecht, ist dies einer Zustimmung 

„MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch NB zugestimmt“ gleichzu-

setzen. Eine nach Ablauf der Frist eingehende Antwort ist für den Fortlauf des Prozesses 

unerheblich. Die Sperrung und spätere Entsperrung finden somit durch den NB statt. 

Die Spalte „Hinweis/Bemerkung“ des SD-Schritts 4 „Antwort auf Anfrage“ ist daher wie 

folgt zu anzupassen (Neuerung fett markiert):  

„Der MSB kann der Anfrage des NB antworten mit:  

• „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch NB zugestimmt“,  

• „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung unter Mitwirkung des 

MSB zugestimmt“,  

wobei die Zustimmung der Durchführung für den Sperr- wie Entsperrvorgang gilt. 

Hinweis: Im Fall „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung unter Mitwirkung 

des MSB zugestimmt“ erfolgt die Kommunikation zur Durchführung der Sperrung durch 

den MSB nicht standardisiert (NON-EDIFACT) und wird in diesem SD nicht abgebildet. Die 

nachfolgenden Prozessschritte und deren Fristvorgaben sind jedoch auch in diesem Fall 

einzuhalten.  

Der MSB kann die Anfrage des NB unter Angabe der Gründe ablehnen. 

Verstreicht die Frist, ohne dass die Antwort auf die Anfrage beim NB eingeht, gilt dies 

als Zustimmung im Sinne „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch 

NB zugestimmt“. Nach Ablauf der Frist eingehende Antworten sind für den Fortlauf die-

ses Prozesses unerheblich.“. 

Der SD-Schritt 4 darf daher im SD nicht mehr als gestrichelte Linie, sondern muss als 

durchgezogene Linie dargestellt werden. Dementsprechend müssen die Pfeilspitzen in 

den SD-Schritten 3 und 4 offen dargestellt werden.  

Nachfolgend das angepasste SD: 

Hinweis: Das nachfolgende SD enthält auch die Anpassung der Umsetzungsfragen 

GPKE_A002 und GPKE_A003. 
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Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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GPKE_A019 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF 

Wechselwirkungen zwischen den Sperrprozessen und einem Lieferbeginn 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel II.9.1.2 „SD: Unterbrechung der Anschlussnutzung 

(Sperren) auf Anweisung des LF“  

BDEW-Anwendungshilfe „Sperrprozesse Gas“, Version 1.0 

Frage/ 

Rege-

lungslü-

cke 

Wie ist das korrekte Vorgehen, wenn ein in die Zukunft bestätigter Lieferbeginn für eine 

Marktlokation vorliegt und < 6 WT vor dem Anmeldedatum ein Sperrauftrag des aktuellen 

LF eingeht? 

Lösung Der NB lehnt den Sperrauftrag in SD-Schritt 2 ab.  

Grund hierfür ist, dass zu dem Zeitpunkt, zu welchem der NB den Sperrauftrag prüft, der 

LF, der die Sperrung einer Marktlokation beauftragt, dieser im gesamten Zeitraum, in 

dem die Sperrung durchgeführt werden kann (= frühestmöglicher Sperrtermin bis frü-

hestmöglicher Sperrtermin + 6 WT), zugeordnet sein muss. 

Die Anwendung der Umsetzungsfrage erfolgt nach Vorliegen des angepassten Entschei-

dungsbaum-Diagramms. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

4.12. Stammdatenaustausch 

GPKE_GeLiGas_030  

Stammdatenaustausch 

Stammdatenänderung für den „Netznutzungsvertrag“ 

Sparte Strom ☒ Gas ☒ 

Quelle  BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel III.1, „Stammdatenaustausch“ 

 BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel D.2, Prozess „Stammdatenänderung“ 
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Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Wann darf der Datenverantwortliche (NB) eine (Anfrage zur) Stammdatenänderung für 

das Feld „Netznutzungsvertrag“ (direkter Vertrag zwischen Kunde und Netzbetreiber bzw. 

Vertrag zwischen Lieferant und Netzbetreiber) ablehnen? 

Lösung Diese Änderung darf der NB nur dann ablehnen, falls diese im Widerspruch zu seinen 

vertraglichen Regelungen mit seinen Netznutzern an der Marktlokation steht. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

4.13. Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch 
den ÜNB 

GPKE_031 

Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB 

Kann der ÜNB eine Zuordnung der Aggregation aufgrund einer Frist ablehnen? 

Sparte  Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel III. 2.2 „SD: Information über die Zuordnung einer 

Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“, Schritt 3 

Frage / 

Rege-

lungslü-

cke 

Wie geht der ÜNB mit Stammdaten zu Marktlokationen um, welche er über den Use-

Case „Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch 

den ÜNB“ erhält, bei welchen das Beginndatum in der Vergangenheit bzw. sehr weit in 

der Vergangenheit liegt?  

Ist die Bilanzierung vom ÜNB zu jeglichem Aggregationsbeginn zu akzeptieren oder kann 

der ÜNB einen Aggregationsbeginn in der Vergangenheit ablehnen? 

Lösung Im Use-Case „Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggrega-

tion durch den ÜNB“ ist als eine Voraussetzung festgelegt, dass der NB den Use-Case 

„Stammdatenänderung NB (verantwortlich) ausgehend“ für die Änderung der Aggrega-

tionsverantwortung gegenüber LF und MSB für die Marktlokation durchgeführt haben 

muss. 

Da es sich bei der „Stammdatenänderung NB (verantwortlich) ausgehend“ in Bezug auf 

die Aggregationsverantwortung um einen Use-Case handelt, der den Fristen für bilan-

zierungsrelevante Stammdatenänderungen unterliegt, muss das Gültigkeitsdatum, zu 

dem die Aggregationsverantwortung für diese Marktlokation vom NB zum ÜNB 
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wechselt, immer ein Monatserster sein und der Geschäftsvorfall unter Einhaltung der 

Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderungen beim LF eintreffen.  

Die GPKE sieht im Use-Case „Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur 

Datenaggregation durch den ÜNB“ keine Frist für den Beginn der Datenaggregation 

beim ÜNB vor. Wenn sich alle am Use-Case Beteiligten an die Vorgaben und Fristen aus 

dem Vorprozess halten, kann es nicht dazu kommen, dass der Use-Case „Information 

über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ zu ei-

nem Zeitpunkt durchgeführt wird, der nach dem in diesen Geschäftsvorfällen genann-

ten Datum liegt. Um dennoch im Fall einer Verfristung aus dem Vorprozess dafür sorgen 

zu können, dass dem ÜNB die Übernahme der Aggregationsverantwortung rückwirkend 

über den Use-Case „Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenag-

gregation durch den ÜNB“ mitgeteilt werden kann, der ÜNB diese aber nicht beliebig 

weit in die Vergangenheit übernehmen muss, wird der Schritt 3 in dem Use-Case „Infor-

mation über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ 

wie folgt angepasst (fett markiert).  

Nr.  Aktion  Frist  Hinweis/Bemerkung  

3  Prüfergebnis auf 

Information über 

die Zuordnung ei-

ner Marktlokation 

zur Datenaggrega-

tion durch den 

ÜNB  

Unverzüglich, jedoch spä-

testens bis zum Ablauf des 

1. WT nach Eingang der In-

formation über die Zuord-

nung einer Marktlokation 

zur Datenaggregation 

durch den ÜNB.  

Der Beginn der Datenaggrega-

tion muss zu einem Monatsers-

ten erfolgen und darf nicht zu 

einem Zeitpunkt erfolgen, wel-

cher vor dem Monat liegt, in 

dem die Nachricht beim ÜNB 

eingeht.  

Der ÜNB übernimmt die Daten 

der Nachricht zur Information 

über die Zuordnung einer 

Marktlokation zur Datenaggre-

gation durch den ÜNB und be-

antwortet diese.  
 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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4.14. Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenag-
gregation durch den ÜNB 

GPKE_A012 

Information über die Beendigung an den ÜNB 

Kann der ÜNB eine Beendigung aufgrund einer Frist ablehnen? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle UF GPKE_031 (Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation) zum Use-Case „Infor-

mation über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ 

UF GPKE_036 (Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation BK6-20-160) zum 

Use-Case „Information über die Beendigung an den ÜNB“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Gilt die Vorgabe der Umsetzungsfrage GPKE_031, dass der Beginn zu einem Monatsers-

ten erfolgt und nicht vor dem Monat liegen darf, zu dem die Nachricht beim ÜNB einge-

gangen ist, auch im Fall einer Information über die Beendigung an den ÜNB?  

Lösung Ja, auch im Fall der Information über die Beendigung an den ÜNB gilt die Vorgabe, je-

doch nicht auf den Beginn-, sondern auf den Beendigungszeitpunkt bezogen.  

Es gilt daher für den Use-Case „Information über die Beendigung an den ÜNB“:  

„Sofern der Grund der Beendigung  

• eine Stilllegung einer Marktlokation ist, darf der Use-Case „Information über die 

Beendigung an den ÜNB“ nicht zu einem Zeitpunkt erfolgen, welcher vor dem 

Vormonat liegt, in dem die Nachricht beim ÜNB eingeht.  

Sofern der Grund der Beendigung  

• eine Änderung der Aggregationsverantwortung von ÜNB auf NB ist oder  

• eine Änderung des Bilanzierungsverfahrens von Viertelstundenwerte auf Profilen 

ist und die Aggregationsverantwortung beim NB liegt,  

muss die Beendigung zu einem Monatsletzten (entspricht: Monatserster 00:00 Uhr) er-

folgen und darf nicht zu einem Zeitpunkt erfolgen, welcher vor dem Monat liegt, in dem 

die Nachricht beim ÜNB eingeht.“. 

Zur prozessualen Darstellung der Umsetzungsfrage, siehe BDEW-Anwendungshilfe „BK6-

20-160 GPKE – informatorische Lesefassung“ (derzeit in Vorbereitung) 
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Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU  

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

GPKE_036 

Stammdatensynchronisation, Information über die Beendigung der Zuordnung einer  

Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB 

Erweiterung des Use-Cases „Information über die Beendigung der Zuordnung  

einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-18-032, Anlage 1, GPKE, Kapitel III.8.4.5 „Stammdatensynchronisation“ 

BK6-18-032, Anlage 1, GPKE, Kapitel III.3 „Use-Case: Information über die Beendigung  

der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ 

UF GPKE_019 „Welche Marktlokationen fallen unter den Begriff „RLM-Marktlokation“, 

deren Stammdaten zur Stammdatensynchronisation an den ÜNB weitergeleitet werden 

müssen?“ zum Beschluss „Beschluss BK6-19-218 vom 11.12.2019“ 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III.1.5 „Use-Case: Stammdatensynchronisation“ 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III.3 „Use-Case: Information über die Beendigung 

der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Laut BNetzA-Festlegung BK6-18-032, Anlage 1, GPKE entscheidet der LF bei der Stamm-

datensynchronisation abhängig von seiner Datenlage, ob er die vom NB empfangene 

Änderung an den ÜNB weiterleitet oder direkt dem NB antwortet. Die zur Prüfung her-

angezogene Datenlage des LF basiert dabei immer auf einem zuvor erfolgreich durchge-

führten Stammdatenaustausch zwischen NB und LF. 

Ist die Datenlage des LF zum in der Stammdatensynchronisation genannten Änderungs-

datum 

• Aggregationsverantwortung „ÜNB“ oder 

• Prognosegrundlage „Prognose auf Basis von Werten“ (Bilanzierung auf Basis von 

Viertelstundenwerten) 

leitet der LF die Stammdatensynchronisation an den ÜNB weiter, anderenfalls direkt an 

den NB. 

Wird nun für eine Marktlokation mit Aggregationsverantwortung beim ÜNB die Aggre-

gationsverantwortung über eine Stammdatenänderung zwischen NB und LF erfolgreich 

von „ÜNB“ auf „NB“ geändert oder wird eine beim ÜNB aggregierte Marktlokation still-

gelegt, wird für diesen Sachverhalt nicht der Use-Case „Stammdatensynchronisation“ 
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verwendet, sondern der Use-Case „Information über die Beendigung der Zuordnung ei-

ner Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“. Der Beendigungsprozess zeigt 

dem ÜNB auf, dass die Aggregationsverantwortung für diese Marktlokation nicht mehr 

(durch ihn) wahrgenommen wird und er kann nachvollziehen, dass bei einer Progno-

segrundlage „Prognose auf Basis von Werten“ keine Werteübermittlung mehr (an ihn) 

für diese Marktlokation stattfindet. 

Anders ist dies im Fall einer Marktlokation, bei der die Aggregationsverantwortung nicht 

beim ÜNB liegt, der ÜNB jedoch aufgrund der Prognosegrundlage „Prognose auf Basis 

von Werten“ diese Marktlokation über die Stammdatensynchronisation mitgeteilt be-

kommt und dementsprechend auch die Werteübermittlung an den ÜNB für diese 

Marktlokation stattfindet. Wird für eine solche Marktlokation die Prognosegrundlage 

über eine Stammdatenänderung zwischen NB und LF erfolgreich von „Prognose auf Ba-

sis von Werten“ auf „Prognose auf Basis von Profilen“ geändert oder wird diese Markt-

lokation stillgelegt, erhält der ÜNB keine Information über diesen Sachverhalt, da für 

diesen Sachverhalt ein Beendigungsprozess für den ÜNB nicht beschrieben ist. Der ÜNB 

stellt für diesen Sachverhalt einzig an der eingestellten Werteübermittlung fest, dass 

sich etwas verändert hat, kann jedoch nicht nachvollziehen, ob es sich um fehlende 

Werte und damit einen Reklamationsfall handelt oder eine berechtigte Einstellung der 

Werteübermittlung (an ihn) handelt, da eine Änderung der Prognosegrundlage auf 

„Prognose auf Basis von Profilen“ bzw. eine Stilllegung vorgenommen wurde. 

In der BNetzA-Festlegung BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE wurde im Kapitel III.1.5.1. „UC: 

Stammdatensynchronisation“ in der Use-Case-Beschreibung ein Aufzählungspunkt zur 

Prüfung der Datenlage beim LF ergänzt (siehe nachfolgend fett und kursiv markiert): 

„…Der LF entscheidet, abhängig von seiner Datenlage  

• zur Aggregationsverantwortung oder 

• ob es sich um eine Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwer-

ten handelt oder 

• bei einer Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten die 

mit der Nachricht auf Bilanzierung auf Basis von Profilen umgestellt wird 

zum genannten Änderungsdatum, ob er die Nachricht an den ÜNB weiterleitet oder direkt 

dem NB sendet. …“. 

Fragestellungen zu dieser Ergänzung: 

Die Ergänzung beschreibt, dass mit der Nachricht „Weiterleitung der Änderung“ von LF 

an den ÜNB – dementsprechend hier mit der Stammdatensynchronisation – die Ände-

rung der Prognosegrundlage von „Prognose auf Basis von Werten“ auf „Prognose auf Ba-

sis von Profilen“ beim ÜNB umgestellt werden soll.  
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1. Soll mit dieser Ergänzung die bisherige Logik der Stammdatensynchronisation, dass 

sich die Datenlage über ein im Voraus erfolgreich durchgeführten Stammdatenaus-

tausch zwischen NB und LF ergibt, für den ergänzten Sachverhalt nicht angewendet 

werden und anstelle dessen die Umstellung der Prognosegrundlage von „Prognose  

auf Basis von Werten“ auf „Prognose auf Basis von Profilen“ mit Hilfe der Stammda-

tensynchronisation durchgeführt werden? 

2. Ist es möglich, dass das eigentliche Ziel dieser Ergänzung ist, dem ÜNB mitzuteilen, 

dass er bei einer Marktlokation mit Aggregationsverantwortung „NB“ aufgrund einer 

Änderung der Prognosegrundlage auf „Prognose auf Basis von Profilen“ keine Werte 

mehr übermittelt bekommt? 

3. Sofern dies der Fall ist, wäre dann die Nutzung eines Beendigungs-Use-Cases ähnlich 

dem Use-Case „Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation 

zur Datenaggregation durch den ÜNB“ bzw. die Erweiterung dieses bereits bestehen-

den Beendigungs-Use-Cases um diesen Sachverhalt nicht sinnvoller? Dies hätte auch 

den Vorteil, dass der ÜNB zudem eine beendete Werteübermittlung aufgrund einer 

Stilllegung einer Marktlokation mit Aggregationsverantwortung „NB“ und Progno-

segrundlage „Prognose auf Basis von Werten“ nachvollziehen kann. 

Lösung Antworten auf die Fragestellungen: 

1. Nein, mit dieser Ergänzung soll von der bisherigen Logik nicht abgewichen werden. 

Somit gilt: Für die Änderung der Prognosegrundlage von „Prognose auf Basis von 

Werten“ auf „Prognose auf Basis von Profilen“ ergibt sich die Datenlage des LF über 

einen im Voraus erfolgreich durchgeführten Stammdatenaustausch zwischen NB 

und LF. 

2. Dies ist korrekt. Mit der Ergänzung wurde das Ziel verfolgt, den ÜNB darüber zu in-

formieren, dass keine Werteübermittlung mehr (an ihn) stattfindet. 

3. Dies ist korrekt. Die Einführung eines Beendigungsprozesses oder die Erweiterung 

des bereits bestehenden Beendigungsprozesses – inklusive der Berücksichtigung ei-

ner Stilllegung einer solchen Marktlokation – ist sinnvoll.  

 Dementsprechend sind die nachfolgenden Use-Cases wie folgt zu lesen (Anpassun-

gen sind im nachfolgenden fett markiert bzw. gestrichen). 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III.1.5.1 „UC: Stammdatensynchronisation“, Use-

Case-Beschreibung: 

Anstelle des bisherigen Textes  

„…Der LF entscheidet, abhängig von seiner Datenlage  

• zur Aggregationsverantwortung oder 

• ob es sich um eine Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von  

Viertelstundenwerten handelt oder 
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• bei einer Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstun-

denwerten die mit der Nachricht auf Bilanzierung auf Basis von  

Profilen umgestellt wird 

zum genannten Änderungsdatum, ob er die Nachricht an den ÜNB  

weiterleitet oder direkt dem NB sendet. …“. 

gilt folgender Text: 

„…Der LF entscheidet, abhängig von seiner Datenlage  

• zur Aggregationsverantwortung oder 

• ob es sich um eine Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von 

Viertelstundenwerten handelt und die Aggregationsverantwortung 

beim NB liegt oder 

• bei einer Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstun-

denwerten die mit der Nachricht auf Bilanzierung auf Basis von 

Profilen umgestellt wird 

zum genannten Änderungsdatum, ob er die Nachricht an den ÜNB wei-

terleitet oder direkt dem NB sendet. …“. 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III.3 „Use-Case: Information über die Beendigung 

der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“: 

Anstelle des bisherigen Use-Cases ist nachfolgender Use-Case anzuwenden:  

Use-Case: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Da-

tenaggregation durch an den ÜNB  

 

UC: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenag-

gregation durch an den ÜNB 

Use-Case-Name Information über die Beendigung der Zuordnung einer 

Marktlokation zur Datenaggregation durch an den ÜNB 

Prozessziel • Der ÜNB kennt die Marktlokation, für die er die Aggregati-

onsverantwortung zur Bildung der entsprechenden Sum-

menzeitreihe im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung nicht 

mehr hat. (Weitere Details siehe MaBiS) bzw. 
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• der ÜNB kennt die Marktlokation, zu der er keine Werte 

mehr erhält. 

Use-Case-Beschrei-

bung 

Der NB sendet die Information über die Beendigung der Ag-

gregationsverantwortung an den LF.  

Der LF entscheidet, abhängig von seiner Datenlage  

• zur Aggregationsverantwortung der Marktlokation 

zum genannten Änderungsdatum oder 

• ob es sich um eine Marktlokation mit Bilanzierung 

auf Basis von Viertelstundenwerten handelt und die 

Aggregationsverantwortung beim NB liegt  

zum genannten Änderungsdatum, ob er die Nachricht an den 

ÜNB weiterleitet oder direkt dem NB sendet. Bei  

• Aggregationsverantwortung der Marktlokation beim 

ÜNB oder 

• einer Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von 

Viertelstundenwerten und die Aggregationsverant-

wortung liegt beim NB  

sendet der LF die Nachricht an den ÜNB. Der ÜNB übernimmt 

das Beendigungsdatum in sein System. Der ÜNB gibt in seiner 

Antwort eine Qualitätsrückmeldung an den NB. 

Rollen • NB 

• ÜNB 

• LF 

Vorbedingung • Der NB hat den Use-Case „Stammdatenänderung NB (ver-

antwortlich) ausgehend“ für die Änderung der Aggregati-

onsverantwortung vom ÜNB auf NB gegenüber LF und 

MSB durchgeführt und damit enden Ddie Voraussetzun-

gen für das Ende der Aggregationsaufgabe für die be-

troffene Marktlokation durch den ÜNB liegen vor.  

oder 

• der NB hat den Use-Case „Stammdatenänderung NB (ver-

antwortlich) ausgehend“ gegenüber LF und MSB wegen 

Stilllegung einer Marktlokation durchgeführt und damit 

enden die Voraussetzungen der Aggregationsaufgabe für 

die betroffene Marktlokation durch den ÜNB bzw. die 

Voraussetzungen der Werteübermittlung für die be-

troffene Marktlokation an den ÜNB. 
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oder 

• der NB hat den Use-Case „Weiterleitung der Stammda-

tenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ auf-

grund einer Änderung des Bilanzierungsverfahrens von 

Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten auf Bi-

lanzierung auf Basis von Profilen gegenüber LF und MSB 

durchgeführt und die Aggregationsverantwortung liegt 

weiterhin beim NB. 

Damit enden die Voraussetzungen der Werteübermitt-

lung für die betroffene Marktlokation an den ÜNB .  

Gründe für die Beendigung sind unter anderem: 

• Stilllegung einer Marktlokation, welche durch den ÜNB ag-

gregiert wird bzw. für die der ÜNB Werte übermittelt be-

kommt oder 

• die Energiemenge der Marktlokation, für die der ÜNB die 

Aggregationsverantwortung hat, wird nicht mehr vollstän-

dig mit Hilfe von Messlokationen ermittelt, die alle mit in-

telligenten Messsystemen (iMS) ausgestattet sind oder 

• die Marktlokation, für die der ÜNB die Aggregationsver-

antwortung hat, wird über das Netz des NB in ein anderes 

Übertragungsnetz eingebunden oder 

• für die Marktlokation mit Bilanzierung auf Basis von Vier-

telstundenwerten, für die der NB die Aggregationsverant-

wortung hat, findet eine Änderung des Bilanzierungsver-

fahrens auf Basis von Profilen statt. 

Nachbedingung im Er-

folgsfall 

• Der ÜNB erwartet für die betroffene Marktlokation keine 

Werteübermittlung mehr, sofern bisher eine Werteüber-

mittlung an ihn stattgefunden hat. 

• Bei bisheriger Aggregationsverantwortung beim ÜNB: 

Der ÜNB nimmt die betroffene Marktlokation aus seiner 

Aggregationsverantwortung heraus und berücksichtigt 

diese Marktlokation ab dem genannten Datum nicht mehr 

bei der Bildung von Summenzeitreihen. 

• Der NB kann die daraus veränderten Stammdaten an der 

Marktlokation an die Berechtigten verteilen. 

Nachbedingung im 

Fehlerfall 

• Bilaterale Klärung zwischen NB und ÜNB. 

Fehlerfälle • Eine Rückmeldung vom ÜNB liegt beim NB nicht fristge-

recht vor. 
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Weitere Anforderun-

gen 

• Sofern der MSB Werte an den ÜNB zum Zwecke der Bilan-

zierung übermittelt, wird dieser vom NB mit Hilfe des Use-

Cases „Use-Case: Bestellung Änderung Bilanzierungsver-

fahren vom NB“ darüber informiert, dass der ÜNB zukünf-

tig keine Werte mehr erhalten darf. 

 

SD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenag-

gregation durch den ÜNB an den ÜNB  

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Information über die 

Beendigung der Zu-

ordnung einer Markt-

lokation zur Datenag-

gregation durch den 

ÜNB an den ÜNB 

Unverzüglich, jedoch spä-

testens bis zum Ablauf des 

1. WT nach Feststellung, 

dass die Aggregationsauf-

gabe einer Marktlokation 

beim ÜNB nicht mehr vor-

liegt. Durchführung des 

vorgelagerten Prozesses. 

Die Zuordnung einer Marktlo-

kation zur Datenaggregation 

durch den ÜNB wird für die be-

troffene Marktlokation mit ei-

ner Frist von einem Monat zum 

Ablauf des nächsten Monats 

nach Übermittlung der Infor-

mation aus Prozessschritt 1 be-

endet. 

2 Weiterleitung der In-

formation über die 

Beendigung der Zu-

ordnung einer Markt-

lokation zur 

Unverzüglich, jedoch spä-

testens bis zum Ablauf des 

1. WT nach Eingang der 

Nachricht zur Information 

über die Beendigung der 

Zuordnung einer 

-- 
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Datenaggregation 

durch den ÜNB  an 

den ÜNB 

Marktlokation zur Daten-

aggregation durch den 

ÜNB  an den ÜNB. 

3 Prüfergebnis auf In-

formation über die 

Beendigung der Zu-

ordnung einer Markt-

lokation zur Datenag-

gregation durch den 

ÜNB  an den ÜNB 

Unverzüglich, jedoch spä-

testens bis zum Ablauf des 

1. WT nach Eingang der 

Nachricht zur Information 

über die Beendigung der 

Zuordnung einer Marktlo-

kation zur Datenaggrega-

tion durch den ÜNB  an 

den ÜNB. 

Der ÜNB übernimmt die Daten 

zur Information über die Been-

digung der Zuordnung einer 

Marktlokation zur Datenaggre-

gation durch den ÜNB  an den 

ÜNB und beantwortet diese. 

4 Antwort auf Informa-

tion über die Beendi-

gung der Zuordnung 

einer Marktlokation 

zur Datenaggregation 

durch den ÜNB  an 

den ÜNB 

Unverzüglich, jedoch spä-

testens bis zum Ablauf des 

1. WT nach Eingang der 

Nachricht zur Information 

über die Beendigung der 

Zuordnung einer Marktlo-

kation zur Datenaggrega-

tion durch den ÜNB  an 

den ÜNB. 

-- 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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4.15. Prozesse zum Austausch von Konfigurationen und Parametrierungen 

GPKE_A010  

Bestellung Änderung Zählzeitdefinition 

Bestellung Änderung einer Zählzeitdefinition für erzeugende Marktlokationen oder Tranchen 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III. Übergreifende Prozesse 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In der GPKE, Kapitel III „Übergreifende Prozesse“ ist beschrieben: „Die Use-Cases im Ka-

pitel „Übergreifende Prozesse“ sind für die Festlegungen GPKE, MPES und WiM Strom zu 

berücksichtigen.“ 

Im Kapitel III „Übergreifende Prozesse“ sind auch die Use-Cases:  

• Kapitel III 4.2.7 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom LF 

• Kapitel III 4.2.8 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom NB 

• Kapitel III 4.2.9 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des LF vom LF 

• Kapitel III 4.2.10 Use-Case: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund Zähl-

zeitdefinitionsänderung 

aufgeführt. 

Fragestellung:  

Können Bestellungen von Änderungen einer Zählzeitdefinition auf Ebene einer erzeu-

genden Marktlokation oder auf Ebene einer Tranche erfolgen? 

Lösung Bestellungen von Änderungen einer Zählzeitdefinition können nur  

• für verbrauchende Marktlokationen oder  

• Messlokationen  

bestellt werden.  

Die Use-Cases in 

• Kapitel III 4.2.7 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom LF 

• Kapitel III 4.2.8 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom 

NB 

• Kapitel III 4.2.9 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des LF vom LF 

• Kapitel III 4.2.10 Use-Case: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund 

Zählzeitdefinitionsänderung 

finden daher nur 

• für verbrauchende Marktlokationen oder  

• Messlokationen  
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Anwendung. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_A014  

Notwendige Vorlauffristen des MSB am Objekt der Marktlokation  

bei der Bestellung von Änderungen 

Bestellung Änderung Zählzeitdefinition und Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle Kommunikation zwischen NB/LF und MSB am Objekt der Marktlokation: 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III,  

4.1.3 Use-Case: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom LF 

4.1.4 Use-Case: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom NB 

4.2.7 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom LF 

4.2.8 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom NB 

4.2.9 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des LF vom LF 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Im Falle einer Änderung eines Bilanzierungsverfahrens oder einer Änderung der Zähl-

zeitdefinition erfolgt eine Bestellung der Änderung beim MSB am Objekt der Marktloka-

tion. Da der MSB am Objekt der Marktlokation auf Basis dieser Bestellung der Änderung 

eine Änderung der Parametrierung am Gerät vornehmen muss (ggf. unter Hinzunahme 

des MSB am Objekt der Messlokation, falls abweichend), sind hierzu entsprechende 

Fristen zu berücksichtigen.  

Fragestellung:  

Welche Fristen gelten für die Bestellung einer Änderung vom NB / LF an den MSB am 

Objekt der Marktlokation, kann diese rückwirkend erfolgen? 

Lösung Für die Umsetzung der Bestellungen einer Änderung gemäß: 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III,  

• 4.1.3 Use-Case: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom LF, Sequenz-

schritt Nr. 3: Weiterleitung Änderung Bilanzierungsverfahren auf Ebene der 

Marktlokation 
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• 4.1.4 Use-Case: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren vom NB, Sequenz-

schritt Nr. 1: Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren auf Ebene der Marktlo-

kation 

• 4.2.7 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom LF, Sequenz-

schritt Nr. 3: Weiterleitung der Bestellung einer Parametrierung einer Zählzeitde-

finition des NB auf Ebene der Marktlokation 

• 4.2.8 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des NB vom NB, Sequenz-

schritt Nr. 1: Bestellung einer Parametrierung einer Zählzeitdefinition des NB auf 

Ebene der Marktlokation 

• 4.2.9 Use-Case: Bestellung Änderung Zählzeitdefinition des LF vom LF, Sequenz-

schritt Nr. 1: Bestellung einer Parametrierung einer Zählzeitdefinition des LF auf 

Ebene der Marktlokation 

Der MSB am Objekt der Marktlokation benötigt eine Vorlauffrist von mindestens 15 WT 

vor dem geplanten Termin zur Änderung, um die Konfiguration zu ändern, da der MSB 

ggf. andere MSB, die am Objekt der Messlokation vorhanden sind, mit dem Prozess 

Konfigurationsänderung einbinden muss. Eine Änderung kann nicht rückwirkend erfol-

gen.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_A015 

Notwendige Vorlauffristen des MSB am Objekt der Messlokation  

bei einer Konfigurationsänderung 

Bestellung Änderung Zählzeitdefinition und Bestellung Änderung Bilanzierungsverfahren 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle Kommunikation zwischen MSB am Objekt der Marktlokation und MSB am Objekt der 

Messlokation 

BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, Kapitel III, 4.1.5 Use-Case: Konfigurationsänderung zwi-

schen MSB aufgrund Bilanzierungsverfahrensänderung, 4.2.10 Use-Case: Konfigurations-

änderung zwischen MSB aufgrund Zählzeitdefinitionsänderung 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Im Falle einer Änderung eines Bilanzierungsverfahrens oder einer Änderung der Zähl-

zeitdefinition erfolgt eine Bestellung der Änderung beim MSB am Objekt der Marktloka-

tion.  

Da der MSB am Objekt der Marktlokation auf Basis dieser Bestellung der Änderung eine 

Änderung der Parametrierung am Gerät vornehmen muss (ggf. unter Hinzunahme des 
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MSB am Objekt der Messlokation, falls abweichend), sind dem MSB hierzu entspre-

chende Zeiträume einzuräumen und somit den Fristen zu berücksichtigen.  

Fragestellungen:  

1. Welche Fristen gelten für die Bestellung einer Konfigurationsänderung vom MSB am 

Objekt an der Marktlokation an den MSB am Objekt der Messlokation? 

2. Kann die Konfigurationsänderung rückwirkend erfolgen? 

Lösung Für die Umsetzung der Konfigurationsänderungen gemäß BK6-20-160, Anlage 1a, GPKE, 

Kapitel III, 4.1.5 Use-Case: Konfigurationsänderung zwischen MSB aufgrund Bilanzie-

rungsverfahrensänderung, Sequenzschritt Nr. 1: Bestellung Änderung Gerätekonfigura-

tion auf Ebene der Messlokation und 4.2.10 Use-Case: Konfigurationsänderung zwi-

schen MSB aufgrund Zählzeitdefinitionsänderung, Sequenzschritt Nr. 1: Bestellung einer 

Parametrierung einer Zählzeitdefinition auf Ebene der Messlokation 

1. Der MSB am Objekt der Messlokation benötigt eine Vorlauffrist von mindestens 14 

WT vor dem geplanten Termin, zu dem die Änderung der Konfiguration durchge-

führt sein soll, um ihm die Durchführung der dazu nötigen Arbeiten zu ermöglichen.   

2. Eine Änderung der Konfiguration kann nicht rückwirkend erfolgen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GPKE_020 (ehemals UF_Interim_010) 

Änderung Bilanzierungsverfahren oder der Gerätekonfiguration 

Wahlrecht hinsichtlich Änderung des Bilanzierungsverfahrens 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle   BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel III.4.1.1. Allgemeines zum Bilanzierungsverfahren“ 

Frage / 

Rege-

lungs- 

lücke 

Für Marktlokationen, die ab dem 01.10.2017 mit einem iMS gemessen sind und höchs-

tens einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh haben, besteht (indirekt) hinsichtlich des 

Bilanzierungsverfahrens ein Wahlrecht. Das Wahlrecht wird über einen Bestellprozess 

zur Änderung des Bilanzierungsverfahrens realisiert. Muss auch die Netznutzungsabrech-

nung von Grundpreis/Arbeitspreis auf Leistungspreis/Arbeitspreis umgestellt werden? 

Lösung Nein, das Wahlrecht bezieht sich ausschließlich auf das Bilanzierungsverfahren. Die Än-

derung des Bilanzierungsverfahrens zieht keine Änderung in der Netznutzungsabrech-

nung von Grundpreis/Arbeitspreis auf Leistungspreis/Arbeitspreis nach sich. Es bleibt bei 

Grundpreis/Arbeitspreis (§17 Abs. 6 Satz 1 NEV Strom). 
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Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

4.16. Geschäftsdatenanfrage 

GPKE_035 

Geschäftsdatenanfrage 

Muss dem NB als einzigem eine Vollmacht vorgelegt werden? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1, GPKE, Kapitel III.5.1 „UC: Geschäftsdatenanfrage“, zweiter Punkt 

der Vorbedingung 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Im Use-Case „Geschäftsdatenanfrage“ ist in der Vorbedingung im zweiten Punkt folgen-

des beschrieben:  

„Ist der Anfragende der Markt- oder der Messlokation nicht im gesamten angefragten 

Zeitraum zugeordnet oder gesetzlich berechtigt, muss dem NB (abweichend von I.5.) 

eine gültige Vollmacht zum Erhalt der angefragten Informationen vom Anfragenden vor-

liegen.“. 

Ist die Aussage korrekt, dass in diesem Fall nur dem NB eine gültige Vollmacht vom An-

fragenden vorliegen muss? 

Lösung Nein, die Aussage ist nicht korrekt. Jedem Angefragten muss in diesem Fall für einen da-

tenschutzrechtlich legitimierten Versand von Stammdaten oder Werten eine Vollmacht 

vom Anfragenden vorliegen. Der Punkt dieser Vorbedingung muss daher wie folgt lau-

ten: 

„Ist der Anfragende der Markt- oder der Messlokation nicht im gesamten angefragten 

Zeitraum zugeordnet oder gesetzlich berechtigt, muss dem angefragten NB bzw. MSB 

(abweichend von I.5.) eine gültige Vollmacht zum Erhalt der angefragten Informationen 

vom Anfragenden vorliegen.“. 

Die Anwendung der Umsetzungsfrage kann erfolgen, sobald die Anpassungen in den 

Entscheidungsbaum-Diagrammen gültig sind. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung der Umsetzungsfrage zum 01.10.2023 
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4.17. Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten 

4.18. Anhänge 

5. Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas (GeLi Gas) 

GeLiGas_A001 

Lieferbeginn 

Bilanzierungsbeginn/-ende bei Marktlokationen mit synchroner Bilanzierung, nach einer bestätig-

ten Abmeldungsanfrage  

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3, Prozess „Lieferbeginn“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist mit Einzügen im Prozess „Lieferbeginn“ umzugehen, wenn der Lieferbeginn nahe 

beim Versanddatum der Nachricht liegt? Für die Sparte Strom ist dies in Kapitel III.7.4 

(Synchronmodell) beschrieben. Gilt dies auch für die Sparte Gas?  

Hier kann es zu Bilanzierungslücken kommen, bzw. in dem Prozessschritt „Beendigung 

der Zuordnung“ (bei einer vorangegangenen Abmeldungsanfrage) würde das Bilanzie-

rungsende vom bestätigten Lieferende aus der bestätigten Abmeldungsanfrage abwei-

chen. Bei einer bestätigten Abmeldungsanfrage teilt der LF lediglich das Lieferende mit. 

Das Bilanzierungsende wird in einem weiteren Prozessschritt vom NB dem LF mitgeteilt. 

(GPKE: Schritt 6 / GeLi Gas: 3g. „Mitteilung über Beendigung der Zuordnung“). Bei einer 

synchronen Bilanzierung darf das Lieferende aus der bestätigten Abmeldungsanfrage 

nicht vom Bilanzierungsende aus der Beendigung der Zuordnung abweichen. Auch muss 

der NB zu jeder Zeit die Marktlokation einem Bilanzkreis zugeordnet haben.  

Beispiel: 

- Versand der Anmeldung des LFN am 15.07.2020 mit Lieferbeginn (Einzug) 17.07.2020 

- NB versendet am 16.07.2020 eine Abmeldungsanfrage an LFA.  

Frage 1: Gibt er hier als Lieferende den 16.07.2020 an?  

(Frist wäre hier gem. Kapitel III 7.4 GPKE unterschritten) 

- Der LFA bestätigt die Abmeldungsanfrage am 18.07.2020.  

Frage 2: Kann dieser die Abmeldungsanfrage mit dem 16.07.2020 bestätigen? 

- Der NB hat nun eine Bestätigung der Anmeldung (LFN), als auch eine Beendigung der 

Zuordnung (LFA) zu senden.  

Welches Bilanzierungsende (LFA) / Bilanzierungsbeginn (LFN) wird hier übermittelt?  

Lösung Bei Marktlokationen mit synchroner Bilanzierung ist wie folgt vorzugehen:  

- Lieferbeginn: Wie in der Sparte Strom beschrieben, setzt der NB den Netznutzungs-

wechsel bei Ein- bzw. Auszug auf den zweiten auf das Bestätigungsdatum 
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folgenden Werktag fest. Es sei denn, Lieferbeginn oder Lieferende liegen weiter in 

der Zukunft. 

- Bei einem Lieferende entspricht dies dem auf das Bestätigungsdatum darauffolgen-

den Tag. 

Vorgehensweise, wenn der NB bei einem Lieferbeginn eine bestehende Zuordnung zu 

einem anderen Lieferanten feststellt. (Abmeldungsanfrage notwendig). 

- Der NB versendet die Abmeldungsanfrage, wie im Beispiel dargestellt, mit dem Vor-

tag des vom LFN gewünschten Lieferbeginns. 

- Der LFA versendet bei einer Bestätigung der Abmeldungsanfrage im Fall a mit ei-

nem Lieferende zum angefragten Datum (auch wenn die Fristen gemäß UF 

GPKE_GeLiGas_021, zukünftig GeLiGas_A003 dies nicht zulassen) und im Fall b zu 

einem vorigen Termin (sofern die Fristen gemäß UF GPKE_GeLiGas_021, zukünftig 

GeLiGas_A003 dies zulassen). Hinweis: Soweit die Fristen eine Terminverschiebung 

nicht zulassen, wird mit der Mitteilung über Beendigung der Zuordnung sowohl das 

angepasste Abmeldedatum als auch das Bilanzierungsende mitgeteilt. 

- Der NB muss spätestens am folgenden WT nach Eingang der bestätigten Abmel-

dungsanfrage durch den LFA sowohl die Antwort auf die Anmeldung (LFN) als auch 

die Mitteilung über Beendigung der Zuordnung (LFA) versenden. Der NB bestätigt 

das gewünschte Lieferbeginndatum des LFN, wenn dieses mindestens zwei WT 

nach dem Versanddatum liegt. Ansonsten legt er das Lieferbeginndatum auf den 

zweiten auf das Versanddatum der Bestätigungsmeldung folgenden WT fest. 

Somit ergibt sich als Lieferbeginn / Bilanzierungsbeginn in diesem Beispiel der 

21.07.2020. Das Lieferende / Bilanzierungsende entspricht dem Lieferende aus der 

Mitteilung über Beendigung der Zuordnung (20.07.2020). 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLiGas_A002 

Lieferbeginn 

Versand von Abmeldeanfragen bei Identität von altem und neuem Lieferanten 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-18-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel 3.2, UseCase „Lieferbeginn“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Ist auch bei einer möglichen Identität von LFA und LFN eine Abmeldeanfrage zu versen-

den?  

Lösung Der NB leitet im Use-Case „Lieferbeginn“ die Prozessschritte 2 und 3 ein, wenn die 

Marktlokation zum Anmeldedatum noch einem LF zugeordnet ist und keine 
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korrespondierende Abmeldung vorliegt. Dies gilt auch für den Fall einer eventuellen Per-

sonenidentität von LFN und LFA. Das Verfahren gilt für die Sparten Strom und Gas.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

 GeLiGas_A004 

Lieferbeginn 

Kommunikation Eigentümer, sofern Letztverbraucher nicht bekannt 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle   BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3, Prozess „Lieferbeginn“  

 i.V.m. UTILMD AHB GPKE und GeLi Gas 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Gemäß AHB soll der NB dem LF im Rahmen einer Anmeldung in die Ersatz-/Grundversor-

gung mittels des Transaktionsgrundes „Z36 – EoG Ein-/Auszug Umzug)“ den Namen des 

Kunden/Letztverbrauchers im Segment für den Kunden mitteilen, sofern ihm dieser be-

kannt ist. Andernfalls kann das Segment auch entfallen. 

Fragestellung: 

Ist es möglich, im Segment für den Kunden statt des Kunden/Letztverbrauchers (An-

schlussnutzers) den Eigentümer (Anschlussnehmer) oder den zuletzt auf die Marktloka-

tion angemeldeten Kunden zu übermitteln, sofern dem NB der tatsächliche Kunde/Letzt-

verbraucher für den betroffenen Zeitraum nicht bekannt ist? 

Lösung Ist dem NB der neue Kunde/Letztverbraucher (Anschlussnutzer) unbekannt, wird dieses 

Segment nicht angegeben. 

Der zuletzt bekannte Kunde ist nicht relevant (Datenschutz); der Eigentümer (Anschluss-

nehmer) ist, soweit bekannt, im separaten Segment für den Netzanschlusseigentümer 

anzugeben. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GeLiGas_A005 

Lieferende 

Ist eine Abmeldung vom NB an den LF möglich? 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.2 „Prozess Lieferende“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Im Lieferende kann der LF eine Abmeldung auf Grund einer Stilllegung an den NB senden.  

Ist eine Abmeldung auf Grund einer Stilllegung oder weiterer Gründe auch vom NB an 

den LF möglich? 

Lösung Ja, eine Abmeldung vom NB an den LF ist aufgrund der im angefügten UC genannten Aus-

löser möglich. 

Nachfolgend der neue Use-Case für GeLi Gas: 

UC: Lieferende von NB an LF 

Use-Case-
Name 

Lieferende von NB an LF 

Prozessziel Der LF ist der Marktlokation nicht mehr zugeordnet. 

Use-Case-Be-
schreibung 

Der NB meldet beim LF die Marktlokation zum Abmeldedatum 
ab. 

Rollen • LF 

• NB 

Vorbedingung Der LF ist der Marktlokation zugeordnet. 

Auslöser: 

• Stilllegung der Marktlokation. 

Nachbedin-
gung im Er-
folgsfall 

• Der NB verteilt die geänderten Stammdaten an der Marktlo-
kation an die Berechtigten. 

• Der NB beendet die Zuordnung des LF zur Marktlokation zum 
Abmeldedatum. 

Nachbedin-
gung im Feh-
lerfall 

• Der LF bleibt der Marktlokation zugeordnet. 

Fehlerfälle • Abmeldung des NB wurde abgelehnt. 
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Weitere Anfor-
derungen 

-- 

 

SD: Lieferende von NB an LF 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Abmeldung  Unverzüglich nach Vorlie-

gen des Abmeldegrundes 

wegen Stilllegung. 

 

Die Abmeldung ist auch an 

zukünftige LF mitzuteilen.  

2 Antwort auf Abmel-
dung 

Unverzüglich, jedoch spä-
testens bis zum Ablauf 
des 3. WT nach Eingang 
der Abmeldung. 

Der LF prüft die eingegan-
gene Abmeldung. 

Der LF bestätigt die Abmel-
dung zum Abmeldedatum 
oder sendet eine Ableh-
nung der Abmeldung.  

Der Grund der Ablehnung 
ist anzugeben. 

 

3 ref Stammdatenände-
rung vom NB (verant-
wortlich) ausgehend 

-- -- 
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GeLiGas_A006 

Prozess Lieferende 

Bilanzierungsende-Datum bei Antworten nach dem 15. WT 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle   Umsetzungsfrage GPKE_GeLiGas_004 „Lieferende von NB an LF“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist das Bilanzierungsende-Datum festzulegen, wenn im Use-Case „Lieferende von NB 

an LF“ eine Abmeldung vor dem 15. WT des Monats gestellt wurde und die Antwort auf 

die Abmeldung nach dem 15. WT eingeht?  

Beispiel: Versand der Abmeldung zur Netznutzung vom NB an den LF am 14. WT im Au-

gust mit Bilanzierungsende 31.08. Nach den Regeln der GPKE würde sich das Bilanzie-

rungsende um einen Monat verschieben, wenn der Versand der Antwort des LF erst 

nach dem 15. WT im August erfolgt. 

Lösung Die Abmeldung zur Netznutzung ist unverzüglich vom NB zu senden. Im Weiteren gelten 

die im Prozess ausgetauschten Stammdaten. Auch ist das Bilanzierungsende ein Stamm-

datum, für welches ein LF keine Datenhoheit besitzt und somit in der Antwort nicht zu 

verändern. Somit übernimmt der LF das vom NB in der Abmeldung zur Netznutzung mit-

geteilte Bilanzierungsende-Datum. Der NB hat in dem Fall, dass die Antwort zur Abmel-

dung zur Netznutzung erst nach dem 15. WT bei ihm eingeht, das in der Abmeldung zur 

Netznutzung genannte Bilanzierungsende beizubehalten.  

Hinweis: In der Umsetzungsfrage werden ausschließlich Marktlokationen betrachtet, die 

auf Basis von Profilen bilanziert werden.  

Status Konsens BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GeLi Gas_A007 

Ersatz-/Grundversorgung 

Ist eine Kündigung durch den LF zur Beendigung der Ersatzversorgung erforderlich? 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 1a GPKE, Kapitel II 5.2 „Use-Case Beginn der Ersatz-/Grundversor-

gung“ in Verbindung mit Kapitel II.1 „Use-Case Kündigung“ 

BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel C.2 Prozess „Beginn-/Ersatzversorgung“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Ist eine Kündigung durch einen LF zur Beendigung einer Ersatzversorgung erforderlich? 

Lösung Bei einer Ersatzversorgung handelt es sich um kein kündigungspflichtiges Vertragsver-

hältnis; es ist daher keine Kündigung erforderlich (vgl. § 38 Abs. 2 EnWG). 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLi Gas_A008 

Ersatz-/Grundversorgung 

Kündigung einer in einer Ersatzversorgung befindlichen Marktlokation 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel C.2 Prozess „Beginn-/Ersatzversorgung“ in Verbin-

dung mit Kapitel B.1 Prozess „Kündigung“ 

Umsetzungsfragen zu GPKE/GeLi Gas: GPKE_GeLiGas_007 (ehemals EV_A012 + EV_A020) 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Voraussetzung: Der Kunde / Die Marktlokation befindet sich in der Ersatzversorgung.  

Ein LFN übermittelt dem E/G eine Kündigung zum nächstmöglichen Datum oder zu einem 

fixen Datum in der Zukunft. Wie antwortet der E/G auf die Kündigung? 

Vgl. in diesem Kontext auch die Umsetzungsfragen GPKE_GeLiGas_007 (ehemals 

EV_A012 + EV_A020) zum Thema Transaktionsgrund „ZD2“. 

Lösung Der E/G stimmt der Kündigung zu (vgl. GPKE / GeLi Gas, Use-Case bzw. Prozess „Kündi-

gung“), sofern keine weiteren Ablehnungsgründe vorliegen.  
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Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLiGas_A009 

Ersatz-/Grundversorgung  

Beendigung der Ersatzversorgung 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel C.2 Prozess „Beginn der Ersatz-/Grundversor-

gung“  

§ 36 und 38 EnWG 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Dürfen bzw. müssen Ersatzversorgungsanmeldungen des NB auf die maximal zulässige 

Ersatzversorgungsdauer (3 Monate nach § 38 Abs. 2 Satz 1 EnWG) befristet sein, sodass 

die betreffenden UTILMD-Nachrichten (Z36) mit entsprechendem Belieferungs- und Bi-

lanzierungsende übermittelt werden müssen? 

Hintergrund der Frage ist folgende Bewertung des Sachverhalts: 

Laut § 38 Abs. 2 Satz 1 EnWG endet das Ersatzversorgungsverhältnis, wenn die Energie-

lieferung auf der Grundlage eines Energieliefervertrages des Kunden erfolgt, spätestens 

aber 3 Monate nach Beginn der Ersatzenergieversorgung. Damit ist für den NB das spä-

teste Ende-Datum bekannt und es wird korrekterweise in der Anmeldung zur Grund- und 

Ersatzversorgung (Z36) mit übermittelt. Da es für den NB keine Möglichkeit gibt eine Er-

satzversorgung eigeninitiativ zu beenden - außer über eine Stilllegungsmeldung oder 

über eine auf einer Anmeldung eines neuen LF basierenden Abmelde-/Abmeldungsan-

frage - und ein Leerstand nicht durch konkludentes Handeln in Grundversorgung überge-

hen kann, ist es zwingend erforderlich, den Zeitraum auf maximal 3 Monate zu begren-

zen. Tut der NB das nicht und erfolgt durch den Grund-/Ersatzversorger keine Meldung 

über eine Sperrung bzw. eine Abmeldung, ist unklar, wie mit der Marktlokation zu ver-

fahren ist. Verbliebe sie in der Ersatzversorgung, wäre das nicht rechtskonform. Würde 

sie in Grundversorgung übergehen, wäre das ebenfalls nicht rechtskonform. 

Lösung Der NB kann ein Lieferende-Datum nur dann mitteilen, wenn er dieses Datum z.B. an-

hand einer bereits vorliegenden Anmeldung durch einen dritten LF kennt. Im Falle der 

Grund- oder Ersatzversorgung kennt der NB ein solches Datum nicht, denn die Beurtei-

lung, ob die Marktlokation der Grundversorgung oder Ersatzversorgung zuzuordnen ist, 

obliegt dem Grund- und Ersatzversorger, nicht aber dem NB. Der NB kann daher auch 

kein Lieferende-Datum mitteilen. 
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Wenn eine Marktlokation, die sich in der Ersatzversorgung befindet, nicht innerhalb der 

gesetzlichen Ersatzversorgungsfrist in ein geordnetes Lieferverhältnis (Grundversorgung, 

Sondervertrag, Belieferung durch einen Dritten) übergeht und der Grund- und Ersatzver-

sorger die Belieferung der Marktlokation nicht über die gesetzlichen Fristen hinaus 

durchführen will, muss der Grund- und Ersatzversorger diese Marktlokation beim NB ab-

melden. Der NB kann diese Marktlokation dann ggf. vom Netz trennen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLiGas_A010 

Stammdatenaustausch 

Beantwortung von Stammdatenänderungen 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel D.2. „Stammdatenänderung“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist das Ausbleiben einer Antwort auf eine Stammdatenänderung zu werten? Kann 

dies als Zustimmung gewertet werden? 

Lösung Der Prozess „Stammdatenänderung“ sieht zwingend eine Antwort vor. Das Ausbleiben 

der Antwort ist daher ein Fehlerfall und ist weder als Zustimmung noch als Ablehnung zu 

werten.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GeLiGas_A012 (ehemals LB_A064) 

Lieferbeginn 

Vergabe des Bilanzierungszeitraumes bei SLP 

Sparte Strom 
☐ 

 
Gas 

☒ 

 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.2, Prozess „Lieferende“ und Kapitel B.3, Prozess 

„Lieferbeginn“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Beispiel: 

Am 08.01.2013 erhält der NB eine rückwirkende Anmeldung zum 01.01.2013 (LF1). Diese 

Anmeldung (LF1) bestätigt er am 08.01.2013 mit Lieferbeginn zum 01.01.2013 und Bilan-

zierungsbeginn den 01.02.2013.  

Am 09.01.2013 erhält der NB eine Abmeldung (zu LF1) wegen LF-Wechsel zum 

31.01.2013. Diese bestätigt er am 10.01.2013 zum Lieferende 31.01.2013 und Bilanzie-

rungsende 28.02.2013. 

Die Anmeldung (LF2) wegen LF-Wechsel bestätigt der NB am 11.01.2013 zum 01.02.2013 

und als Bilanzierungsbeginn den 01.03.2013.  

2. Ist dieses Verhalten so korrekt oder hätte der NB den Bilanzierungszeitraum zu LF1 wie-

der aufheben müssen, sodass LF2 mit Bilanzierungsbeginn 01.02.2013 starten kann? 

Muss in der Bestandsliste zu Februar LF1 und LF2 enthalten sein? 

Lösung Antwort zu Frage 1:  

Es findet für den LF1 keine Bilanzierung statt, weil die Abmeldebestätigung vor dem 15. 

WT versendet wurde. Der korrekte Bilanzierungsbeginn für LF2 wäre der 01.02.2013. Das 

Bilanzierungsende 28.02.2013 ist somit falsch. Dem LF2 ist als Bilanzierungsbeginn der 

01.02.2013 zu nennen. 

Hinweis: 

In der Abmeldebestätigung wird kein Bilanzierungsende mitgegeben, da keine Bilanzie-

rung stattfindet. 

Antwort zu Frage 2:  

Die Marktlokation ist nur in der Bestandsliste des LF2 enthalten. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GeLiGas_001 (siehe auch WiM_009) 

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Wer ist für die Stornierung eines Wertes verantwortlich? 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas (allgm.), BDEW/VKU-Anwendungshilfe „Wechselprozesse 

im Messwesen für die Sparte Gas“ (allgm.)  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Ein LF hat einen Wert an den NB versendet. Der NB hat diesen Wert übernommen und 

an alle Berechtigten verteilt. Der LF storniert nun den Wert wieder. Ist eine Stornierung 

des Messwertes durch den NB notwendig oder reicht das Storno des LF zu einem Mess-

wert aus? 

Praxisbeispiel: 

Schritt 1: LF sendet an NB Wert1 

Schritt 2: NB sendet an LF Wert1 (Bestätigung für Wert1) 

Schritt 3: LF sendet an NB Storno für Wert1 

Schritt 4: NB sendet an LF Storno für Wert1 (bei Bestätigung für die Stornierung von 
Wert1) 

Lösung In dem Praxisbeispiel ist Schritt 4 „NB sendet Storno an LF“ auf jeden Fall notwendig, da 

nur der Verantwortliche (im MsbG-Interimsmodell die Rolle NB) einen Wert bekannt ge-

ben bzw. stornieren kann. Erst mit dem Storno des NB wird sichergestellt, dass alle 

Marktpartner den gleichen Datenstand haben. Storniert der NB den Wert nicht, so hat 

dieser weiterhin Gültigkeit. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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GeLiGas_002 (ehemals GA_A001) 

Anforderung und Weiterleitung von Messwerten 

Anforderung von Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl  

Sparte Strom  ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel D.1 „Anforderung und Weiterleitung von Mess-

werten“ 

Frage / 

Rege-

lungs- 

lücke 

Wie ist eine Anfrage zur Übermittlung von Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl zu 

beantworten, wenn für den angefragten Zeitraum kein Zählerstand vorhanden ist? Wird 

eine Schätzung vorgenommen? Wird die Anfrage abgelehnt? 

Lösung Die Anfrage darf nicht wegen eines fehlenden Zählerstands abgelehnt werden. Es sind 

sowohl Brennwert als auch Zustandszahl für den angefragten Zeitraum zu übermitteln. 

Es wird keine Schätzung vorgenommen. Die Übermittlung von Brennwert/Zustandszahl 

erfolgt ggf. ohne Zählerstand. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLiGas_005 (ehemals NN_A014) 

Netznutzungsabrechnung 

Abgewiesene Reklamationsavise gemäß GeLi Gas 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel D.4.3, Prozess „Netznutzungsabrechnung“, De-

taillierte Beschreibung Schritt 9a 

Frage / 

Rege-

lungs- 

lücke 

Im Zusammenhang mit dem Prozess „Netznutzungsabrechnung" gemäß GeLi Gas wird 

gefordert, dass im elektronischen Datenaustausch auf einen Reklamationsavis mit einem 

Rechnungsstorno (INVOIC) oder mit einer UTILMD (Abweisen der Reklamation) geant-

wortet werden muss. 

Da uns aktuell einige Fälle von abgewiesenen Reklamationsavisen vorliegen und wir da-

her den Prozess genauer untersucht haben, ist uns aufgefallen, dass in keinem der unter 

EDI@Energy veröffentlichten Anwendungshandbücher (speziell UTILMD) ein Hinweis da-

rauf zu finden ist, in welchem Segment bzw. auf welche Art und Weise die Abweisung 
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der Reklamation (elektronisch) zu übermitteln ist. Dieser Vorgang ist zwar in der GeLi 

Gas (Schritt 9a) umfassend beschrieben, die Umsetzung mithilfe der elektronischen 

Marktnachrichten lässt sich jedoch aufgrund von fehlenden Vorgaben schwer umsetzen. 

Lösung Es gibt keine definierte EDIFACT-Antwort auf eine negative REMADV. Nach Erhalt einer 

negativen REMADV ist eine Klärung durchzuführen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLiGas_006 (ehemals UF_Interim_017)  

Geschäftsdatenanfrage 

Wie kann der NB beim MSB Bewegungsdaten anfordern? 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BDEW/VKU-Anwendungshilfe Wechselprozesse im Messwesen für die Sparte Gas“, Kapitel 

D.2.2 i.V.m. BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel D.3., Prozess „Geschäftsdatenanfrage“ 

Frage / 

Rege-

lungs- 

lücke 

Im Rahmen der bisherigen Prozesse, die bis zum 30.09.2017 gültig waren, bestand die 

Möglichkeit, Bewegungsdaten mit Hilfe der Geschäftsdatenanfrage als NB beim heutigen 

MSB anzufordern (WiM Gas, Kapitel D 2., Prozess „Geschäftsdatenanfrage“), wobei der AN 

(= Anfragender) an den AG (= Angefragter) die entsprechende Anfrage stellt. Durch die ex-

plizite Ausformulierung der Marktrollen besteht diese Möglichkeit im Interimsmodell nicht 

mehr. 

Wie ist das konkrete Vorgehen? Für fehlende Bewegungsdaten beim NB muss für ihn wei-

terhin die Möglichkeit bestehen, die Anfrage beim MSB zu stellen. 

Lösung Die in der Prozessbeschreibung fehlende Anfrage des NB beim MSB nach Bewegungsdaten 

ist weiterhin möglich: 
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Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Geschäftsda-

tenanfrage 

 Der NB hat die Möglichkeit, Be-

wegungsdaten anzufragen. 

Bewegungsdaten werden über 

die ID für die Ebene der Mess-

lokation angefragt. 

2 Antwort Unverzüglich, jedoch 

spätestens bis zum Ab-

lauf des 10 WT nach Ein-

gang der Geschäftsda-

tenanfrage. 

Ist der NB berechtigt und sind 

die angefragten Daten vorhan-

den, werden die vorhandenen 

Informationen übermittelt. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

GeLi Gas_007 (ehemals LB_A008) 

Lieferbeginn 

Frist Anmeldung bei Schließung Belieferungslücke 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle BK7-16-142, Anlage 1 GeLi Gas, Kapitel B.3.3, Prozess „Lieferbeginn“ Schritt 4b 
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Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Bei Eingang einer Lieferbeginn-Meldung und nicht vorliegender Lieferende-Meldung hat 

der NB spätestens am 4. WT nach Eingang der Lieferbeginn-Meldung eine Abmeldean-

frage zu senden, die der LFA spätestens nach 3 WT beantworten muss. Wird diese Ab-

meldeanfrage mit Terminkorrektur beantwortet, so dass eine Belieferungslücke ent-

steht, ist diese durch den Ersatz-/Grundversorger zu schließen. Dieser hat wiederum ma-

ximal 5 Werktage Zeit, die Anmeldung zur Ersatz-/ Grundversorgung zu beantworten.  

1. Frage 1: Ist die Anmeldung des LFN trotz der nicht geschlossenen Belieferungslücke zu 

bestätigen? 

2. Frage 2: Wie ist bei laufenden Anmeldungen zur Grund-/Ersatzversorgung beim NB da-

mit umzugehen, wenn weitere Anmeldungen von LF eingehen? Sind diese ebenfalls mit 

„Anmeldung in Bearbeitung“ abzulehnen? 

3. Beispiel: Eingang Lieferbeginn am 02.07.2012 mit Lieferbeginn zum 16.07.2012; Abmel-

deanfrage mit Abmeldedatum 15.07.2012 wird am 06.07.2012 versendet. Die Antwort 

auf die Abmeldeanfrage geht am 11.07.2012 ein, das Abmeldedatum wird auf den 

08.07.2012 (Aufgrund eines Auszuges / mit dem Transaktionsgrund „Ein- /Auszug“) korri-

giert. Damit entsteht eine Belieferungslücke vom einschließlich 09.07.2012 bis ein-

schließlich 15.07.2012. Am 11.07.2012 wird umgehend der Ersatz-/Grundversorger über 

die Belieferungslücke informiert, dieser hat wiederum bis spätestens 18.07.2012 zu ant-

worten. Am 12.07.2012 wäre jedoch schon die Lieferbeginn-Meldung zu beantworten. 

Lösung Antwort zu Frage 1: Ja, die Anmeldung des LFN ist mit Lieferbeginn zum 16.07.2012 zu 

bestätigen, obwohl die Anmeldung zur Grund-/Ersatzversorgung noch nicht abgeschlos-

sen wurde. 

Antwort zu Frage 2: Eine eingehende Anmeldung darf nicht mit „Anmeldung in Bearbei-

tung“ abgelehnt werden.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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6. Wechselprozesse im Messwesen Strom (WiM Strom) 

6.1. Beteiligte Rollen, Objekte und Begriffsbestimmungen 

6.2. Kündigung Messstellenbetrieb 

6.3. Beginn Messstellenbetrieb 

6.4. Ende Messstellenbetrieb 

6.5. Verpflichtung gMSB 

6.6. Ergänzungsprozesse zum Übergang des Messstellenbetriebes 

WiM_047 

Aufbereitung und Übermittlung von Werten 

Gibt es Maximalfristen bei der Übermittlung reklamierter Werte? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-18-032, Anlage 2, WiM Strom, Kapitel III. 2.6.2 „SD: Aufbereitung und Übermittlung von 

Werten vom MSB der Messlokation“; Kapitel III. 2.6.3 „SD: Aufbereitung und Übermittlung von 

Werten vom MSB der Marktlokation“; Kapitel III. 2.8. „Use-Case: Reklamation von Werten beim 

MSB“ 

BK6-20-160, Anlage 2, WiM Strom, Kapitel III. 2.4.2 „SD: Aufbereitung und Übermittlung von 

Werten vom MSB der Messlokation“; Kapitel III. 2.4.3 „SD: Aufbereitung und Übermittlung von 

Werten vom MSB der Marktlokation“; Kapitel III. 2.7. „Use-Case: Reklamation von Werten beim 

MSB“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Übermittelt der MSB der Marktlokation bzw. der MSB der Messlokation Werte aufgrund einer 

Reklamation im Rahmen des Use-Cases „Reklamation von Werten beim MSB“, sind diese 

Werte nach den Fristenvorgaben der SD  

• „SD: Aufbereitung und Übermittlung von Werten vom MSB der Messlokation“ (SD-Schritt 

1) und  

• „SD: Aufbereitung und Übermittlung von Werten vom MSB der Marktlokation“ (SD-

Schritte 1, 2, 3) 

„…unverzüglich nach Vorliegen korrigierter Werte bzw. nach Kenntnisnahme, dass zu versen-

dende Werte nicht versendet wurden“ zu übermitteln. Maximalfristen für die Übermittlung re-

klamierter Werte sind dabei nicht angegeben. 
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Fragestellung: 

Gibt es Maximalfristen bei der Übermittlung reklamierter Werte? 

Hintergrund der Fragestellung ist, dass Berechtigte (je nach Sachverhalt NB, LF, ÜNB, MSB der 

Marktlokation) teilweise mehrere Wochen auf die Übermittlung reklamierter Werte durch den 

MSB der Marktlokation bzw. durch den MSB der Messlokation warten. Dies führt u. a. zu einer 

Verzögerung der sich anschließenden Abrechnungsprozesse der Endkundenbelieferung und 

Netznutzung. 

Lösung Im Fall der Reklamation von Werten vom MSB der Marktlokation beim MSB der Messlokation 

sind die Werte vom MSB der Messlokation unverzüglich, jedoch spätestens bis zum Ablauf des 

4. WT nach Eingang der Reklamation an den MSB der Marktlokation zu übermitteln.  

Im Fall der Reklamation von Werten eines Berechtigten beim MSB der Marktlokation sind die 

Werte vom MSB der Messlokation ebenfalls unverzüglich, jedoch spätestens bis zum Ablauf des 

4. WT nach Eingang der Reklamation an den MSB der Marktlokation zu übermitteln. Sofern der  

MSB der Marktlokation den Wert nur durch Hinzuziehen eines abweichenden MSB der Messlo-

kation zur Verfügung stellen, gilt die Frist unverzüglich, jedoch spätestens bis zum Ablauf des 8. 

WT nach Eingang der Reklamation durch einen Berechtigten.  

Zur prozessualen Darstellung der Umsetzungsfrage, siehe BDEW-Anwendungshilfe „WiM BK6-

20-160 – informatorische Lesefassung“ (in Vorbereitung) 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU  

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

6.7. Messlokationsänderung 

6.8. Ersteinbau einer mME in eine bestehende Messlokation 

6.9. Ersteinbau einer iMS in eine bestehende Messlokation 

6.10. Abrechnung des Messstellenbetriebes  

WiM_A001 

Abrechnung des Messstellenbetriebes 

Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 
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Quelle BK6-20-160, Anlage 2, WiM, Kapitel II. 10.4.8.2 SD: „Beendigung Rechnungsabwicklung 

des Messstellenbetriebes über den LF“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Gemäß Kapitel II. 10.4.6.2 Prozessschritt 1 der Sequenzdiagrammtabelle des Use-Cases 

„Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF“ gilt folgende 

Frist: 

„Unverzüglich nach Wegfall des Grundes. Die Aufhebung der Rechnungsübernahme er-

folgt zu dem vom LF benannten Datum, jedoch bei Auszug bis maximal 6 Wochen + 5 WT 

in die Vergangenheit, gerechnet vom Zeitpunkt des Nachrichteneingangs.“ 

Diese Frist besagt, dass die Aufhebung der Rechnungsübernahme zu dem vom LF benann-

ten Datum erfolgt, jedoch bei Auszug bis maximal 6 Wochen + 5 WT in die Vergangenheit, 

gerechnet vom Zeitpunkt des Nachrichteneingangs. 

Gemäß der neuen Frist ist eine Beendigung nun auch sehr weit in die Vergangenheit mög-

lich. Lediglich bei einem Auszug ist die Frist nun eingeschränkt. Ob ein Auszug vorgelegen 

hat, kann der MSB in diesen Fällen nicht prüfen, da ihm diese Information nicht vorliegt. 

(Hinweis: LFA = LFN, dadurch wird bei einem stattgefundenen Lieferbeginnprozess die Ab-

rechnung des Messstellenbetriebs nicht automatisch beendet, da der MSB keine Stamm-

datenänderung mit einem neu zugeordneten LF erhält).  

In der bisherigen Umsetzungsfragen WiM_010 aus der Marktkommunikation 2020 war 

die Frist grundsätzlich auf 6 Wochen + 5 WT eingeschränkt.  

Wurde diese Frist absichtlich wieder erweitert, sodass ein LF die Beendigung des Mess-

stellenbetriebs bis weit in die Vergangenheit beenden kann?  

Lösung Nein, die Fristerweiterung war nicht beabsichtigt. 

Korrekt muss die Frist in der SD-Tabelle in Schritt 1 wie folgt lauten:  

„Unverzüglich nach Wegfall des Grundes. Die Aufhebung der Rechnungsübernahme er-

folgt zu dem vom LF benannten Datum jedoch bis maximal 6 Wochen + 5 WT in die Ver-

gangenheit.“ 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung 

Rechnungsab-

wicklung des 

Messstellen-

betriebes 

über den LF 

Unverzüglich nach 

Wegfall des Grundes. 

Die Aufhebung der 

Rechnungsüber-

nahme er-folgt zu 

dem vom LF benann-

ten Datum, jedoch bei 

Auszug bis maximal 6 

Wochen + 5 WT in die 

Vergangenheit, ge-

rechnet vom Zeit-

punkt des Nachrich-

teneingangs. Unver-

züglich nach Wegfall 

des Grundes. Die Auf-

hebung der Rech-

nungsübernahme er-

folgt zu dem vom LF 

benannten Datum je-

doch bis maximal 6 

Wochen + 5 WT in die 

Vergangenheit. 

ID der Marktlokation und Start- bzw. 

Endetermin. 

Die Maximalfrist in die Vergangenheit 

wird wie folgt berechnet:  

Frühester Tag = Tag des Nachrichten-

eingangs – (6 Wochen + 5 WT) 

2 Antwort auf 

Beendigung 

Unverzüglich, spätestens 

bis zum Ablauf des 8. 

WT nach Eingang der Be-

endigung Rechnungsab-

wicklung des Messstel-

lenbetriebes. 

ID der Marktlokation und Endetermin. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU  

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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WiM_A003 

Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB 

Beendigung der Abrechnung des Messstellenbetriebes 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 2, WiM, Kapitel II. 10.4.6.Use-Case: „Beendigung Rechnungsabwick-

lung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In Kapitel II. 10.4.6.2 „SD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes 

über den LF durch den MSB“ kann gemäß Prozessschritt 1 „Beendigung Rechnungsab-

wicklung des Messstellenbetriebes über den LF“ der Sequenzdiagrammtabelle der MSB 

die Beendigung der Rechnungsabwicklung nur durchführen, wenn er einen direkten Ver-

trag mit dem AN oder ANN geschlossen hat. In der Spalte „Frist“ zu Prozessschritt 1 steht 

dazu folgendes: „Unverzüglich nach Abschluss der Vereinbarung zwischen AN bzw. ANN 

(ab 2021) und MSB der Marktlokation über die direkte Entgeltabrechnung des Messstel-

lenbetriebes zwischen MSB der Marktlokation und AN bzw. ANN (ab 2021).“ 

Wie kann der MSB die Abrechnung des Messstellenbetriebes beenden, wenn z. B. die Ab-

rechnung des Messstellenbetriebes über eine andere Marktlokation stattfindet? (Bei-

spiel: Zubau einer PV-Anlage und Abrechnung des Messstellenbetriebes erfolgt nun über 

die erzeugende Marktlokation). 

Lösung Die Beendigung erfolgt über den Use-Case „Beendigung Rechnungsabwicklung des Mess-

stellenbetriebes über den LF durch den MSB“. Die entsprechenden Änderungen sind im 

nachfolgenden Use-Case fett markiert. 

10.4.6.1 UC: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF 

durch den MSB 

Use-Case-Name Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbe-

triebes über den LF durch den MSB 

Prozessziel Die Vereinbarung zwischen MSB der Marktlokation und 

LF über die Abrechnung des Messstellenbetriebes an 

den LF ist zum genannten Zeitpunkt beendet. 

Use-Case-Beschreibung Der MSB der Marktlokation stellt eine Beendigungsan-

frage und erhält nach Prüfung durch den LF eine Antwort. 

Rollen • MSB 

• LF 

Vorbedingung • Der LF ist der Marktlokation zum Anfragetermin 

der Nachricht zugeordnet. Es besteht zwischen LF 
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und MSB der Marktlokation eine Vereinbarung 

über die Abrechnung des Messstellenbetriebes 

über den LF. 

Auslöser sind unter anderem: 

• Abschluss eines direkten Vertrags zwischen MSB 

der Marktlokation und AN, 

• Abschluss eines direkten Vertrags zwischen MSB 

der Marktlokation und ANN, 

• Aufgrund von Änderungen im Lokationsbündel er-

folgt die Abrechnung der Messentgelte über eine 

andere Marktlokation im Lokationsbündel.  

Nachbedingung im Erfolgsfall Der LF ist bzgl. der Abwicklung des Entgelts für den 

Messstellenbetrieb der Messlokation nicht mehr zuge-

ordnet. Ggf. wird eine Endrechnung gestellt.  

Nachbedingung im Fehlerfall Der LF ist als Zahler des Entgelts für den Messstellenbe-

trieb weiterhin zugeordnet. 

Fehlerfälle -- 

Weitere Anforderungen Hinweis: Die Beendigung der Rechnungsabwicklung 

kann auch eine zukünftig beginnende Abrechnung des 

MSB der Marktlokation betreffen, welche zum Abrech-

nungsbeginn obsolet wird.  

 

10.4.6.2 SD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF 

durch den MSB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung Rech-

nungsabwicklung des 

Messstellenbetriebes 

über den LF 

Unverzüglich nach Abschluss der 

Vereinbarung zwischen AN bzw. 

ANN (ab 2021) und MSB der 

Marktlokation über die direkte 

Entgeltabrechnung des Mess-

stellenbetriebes zwischen MSB 

der Marktlokation und AN bzw. 

ANN (ab 2021). Unverzüglich bei 

Eintreten einer Veränderung. 

-- 

2 Antwort auf Beendi-

gung 

Unverzüglich, spätestens bis zum 

Ablauf des 8. WT nach Eingang 

der Beendigung Rechnungsab-

wicklung des Messstellenbetrie-

bes. 

-- 

Die Übermittlung des Beendigungsgrunds zur weiteren Umsetzung der Umsetzungsfrage 

ist möglich, sobald die Anpassungen in den Datenformaten von EDI@Energy verfügbar 

sind. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

WiM_A004 

Abrechnung des Messstellenbetriebes  

Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB   

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 2 WiM Strom, Abschnitt II, Kapitel 10.4.5.1, Vorbedingungen  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Die folgenden Vorbedingungen sind für den Prozess „Angebot zur Rechnungsabwicklung 

des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB “ genannt: 

Vorbedingung In allen Messlokationen einer Marktlokation sind mME oder 

iMS eingebaut.  

Der LF ist der Marktlokation der Messlokation/en zugeordnet.  
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Fragestellungen: 

Muss in allen Messlokationen, welche für die Bildung der Energiemenge der Marktloka-

tion Messwerte zur Verfügung stellen, eine mME oder ein iMS verbaut sein, damit der 

Prozess der Rechnungsabwicklung für die betroffene Marktlokation gestartet werden 

kann?  

Wie erfolgt die Abrechnung des Messtellenbetriebes einer Marktlokation ggü. dem Lie-

feranten, wenn an den zugeordneten Messlokationen unterschiedliche Messtechnik 

(iMS, kME, mME) verbaut ist? 

Es besteht noch keine Vereinbarung zum Zeitpunkt der Ange-

botsgültigkeit.  

Lösung Die genannte Vorbedingung im Prozess ist nicht korrekt und wird durch die folgende er-

setzt:  

Die Abrechnung des Messstellenbetriebes einer kME erfolgt über den Prozess „Netz-

nutzungsabrechnung“. Die Abrechnung des Messstellenbetriebes einer mME oder ei-

nes iMS erfolgt über den Prozess „Abrechnung Messstellenbetrieb ggü. dem LF“. 

Für eine Marktlokation, der mehrere Messlokationen mit unterschiedlicher Messtech-

nik zugeordnet sind, muss der Messstellenbetrieb ggf. separat sowohl über den Prozess 

„Netznutzungsabrechnung“ als auch über den Prozess „Abrechnung Messstellenbe-

trieb ggü. dem LF“ abgerechnet werden. 

Vorbedingung In allen Messlokationen einer Marktlokation sind mME oder 

iMS eingebaut.  

• Bei einer Marktlokation mit einer zugeordneten Messloka-

tion muss diese mit einer mME oder iMS ausgestattet sein. 

• Bei einer Marktlokation mit mindestens zwei zugeordne-

ten Messlokationen muss mindestens eine Messlokation 

mit einer mME/einem iMS ausgestattet sein. 

 

Der LF ist der Marktlokation der Messlokation/en zugeordnet. 

Es besteht noch keine Vereinbarung zum Zeitpunkt der Ange-

botsgültigkeit.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 
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WiM_A005 

Abrechnung des Messstellenbetriebes  

Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 2 WiM Strom, Abschnitt II, Kapitel 10.4.7.1, Vorbedingungen  

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Hinweis: Ab der MaKo 2022 können mME ausschließlich über die Rechnungsabwicklung 

beim MSB abgerechnet werden. In der Netznutzungsabrechnung können mME nicht ab-

gerechnet werden, da das Preisblatt 1 keine Artikel-ID für eine mME enthält. 

Folgende Vorbedingungen sind für den Prozess „Anfrage zur Rechnungsabwicklung des 

Messstellenbetriebes über den LF durch den LF“ genannt: 

 

Fragestellungen:  

Muss in allen Messlokationen, welche für die Bildung der Energiemenge der Marktloka-

tion Messwerte zur Verfügung stellen, eine mME oder ein iMS verbaut sein, damit der 

Prozess der Rechnungsabwicklung für die betroffene Marktlokation gestartet werden 

kann?  

Wie erfolgt eine Abrechnung einer mME und einer kME, wenn beide Messlokationen 

zur Bildung der Energiemenge für eine Marktlokationen Messwerte zur Verfügung stel-

len? 

Vorbedingung • Die Messlokation/en der Marktlokation sind mit iMS oder 

mME ausgestattet.  

• Der LF ist der Marktlokation der Messlokation/en zugeord-

net. 

• LF ist nicht Zahler des Messstellenbetriebes.  

Lösung Die genannte Vorbedingung aus dem Use-Case „Anfrage zur Rechnungsabwicklung des 

Messstellenbetriebes über den LF durch den LF“ ist nicht korrekt und wird durch die fol-

gende ersetzt:  
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Die Abrechnung des Messstellenbetriebes einer kME erfolgt über den Prozess „Netznut-

zungsabrechnung“. Die Abrechnung des Messstellenbetriebes einer mME oder eines iMS 

erfolgt über den Prozess „Abrechnung Messstellenbetrieb ggü. dem LF“. 

Für eine Marktlokation, der mehrere Messlokationen mit unterschiedlicher Messtechnik 

zugeordnet sind, muss der Messstellenbetrieb ggf. separat sowohl über den Prozess 

„Netznutzungsabrechnung“ als auch über den Prozess „Abrechnung Messstellenbetrieb 

ggü. dem LF“ abgerechnet werden. 

Vorbedingung • Die Messlokation/en der Marktlokation sind mit iMS oder 

mME ausgestattet.  

• Bei einer Marktlokation mit einer zugeordneten Messloka-

tion muss diese mit einer mME oder iMS ausgestattet sein. 

• Bei einer Marktlokation mit mindestens zwei zugeordne-

ten Messlokationen muss mindestens eine Messlokation 

mit einer mME/einem iMS ausgestattet sein. 

• Der LF ist der Marktlokation der Messlokation/en zugeord-

net.  

• LF ist nicht Zahler des Messstellenbetriebes.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

 

WiM_A009 

Abrechnung des Messstellenbetriebes 

Abrechnung von MSB-Rechnungsbestandteilen  

im Rahmen der NN-Abrechnung (hier: mME, iMS) 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 2 WiM Strom, Kapitel II.10.4 „Abrechnung Messstellenbetrieb für iMS 

und mME“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Zurzeit bestehen im Hinblick auf die Abrechnung von MSB-Entgelten für mME bzw. iMS 

noch unterschiedliche Auffassungen darüber, ob diese neben der Abrechnung in Form ei-

ner eigenständigen Rechnung (INVOIC), auch im Rahmen der Netznutzungsabrechnung 

gegenüber dem LF (also in einer Rechnung) abgerechnet werden können. 

Lösung In der WiM Strom, Kapitel II.10.4 sowie 10.4.2 und 10.4.3 sind die möglichen Konstellatio-

nen für die Abrechnung des Messstellenbetriebes für mME und iMS ausgeführt. Hier ist 

ersichtlich, dass die Möglichkeit zur gemeinsamen Abrechnung der MSB-Entgelte im 
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Rahmen der Netznutzungsabrechnung explizit erwähnt wird. Die Netznutzungsabrech-

nung wird dann mit der MP-ID des NB versendet. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine 

vertragliche prozessuale und Datenformat-technische Vereinbarung zwischen den betei-

ligten Unternehmen der Rollen MSB, LF und NB. Die Standardabwicklung nach WiM Strom 

sieht eine separate Rechnungsstellung der MSB-Entgelte vor.  

Im Rahmen des Prozesses der Netznutzungsabrechnung kann hier auf Grund der Vorga-

ben zu den gültigen Artikel-ID kein mME und kein iMS über die Datenformate in der Netz-

nutzungsrechnung dargestellt werden. 

Sobald eine beteiligte Marktrolle dem Verfahren nicht zustimmt, müssen die beschriebe-

nen Abrechnungsprozesse von allen Marktpartner genutzt werden. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

WiM_A010 

Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB 

Muss ein neues Angebot nach Änderung der Verbrauchsgruppe gesendet werden? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-120 Anlage 2 WiM, Kapitel 10.4.5.1  

UC: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den 

MSB 

Frage / 

Rege-

lungslü-

cke 

Für intelligente Messsysteme ist gem. § 31 Absatz 4 MsbG eine periodische Überprü-

fung des Durchschnittsverbrauchs durch den MSB vorzunehmen und die Verbrauchs-

gruppe entsprechend anzupassen.  

Muss ein neues Angebot nach Änderung der Verbrauchsgruppe gesendet werden, wenn 

bereits ein bestätigtes Vertragsverhältnis auf Ebene der betroffenen Marktlokation zur 

Abrechnung des Messstellenbetriebs zwischen MSB und LF besteht? 

Lösung Es ist ein neues Angebot zu versenden, wenn sich die Verbrauchsgruppe gem. §31 MsbG 

ändert.  

Hinweis: 

Für den Lieferanten ist ein geändertes Angebot unerlässlich, um das abgerechnete Ent-

gelt zu prüfen. Die Rechnung referenziert auf das jeweils vereinbarte Angebot zwischen 

MSB und LF.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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WiM_033  

Abrechnung des Messstellenbetriebes 

Abrechnung des Messstellenbetriebs, wenn die Messlokation über eine andere Marktlokation ab-

gerechnet wird (z. B. bei Zweirichtungszählern) 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 2 WiM Strom, Kapitel II.10.4.7; Use-Case „Anfrage zur Rechnungsab-

wicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF“ 

Frage /  

Rege-

lungs- 

lücke 

Muss der MSB dem LF ein Angebot zur Abrechnung des Messstellenbetriebs übermit-

teln, wenn die Messlokation über eine andere Marktlokation abgerechnet wird, z. B. bei 

Zweirichtungszählern? 

Lösung Nein, der MSB kann dem LF kein Angebot für die Abrechnung des Messstellenbetriebs 

unterbreiten, wenn die Abrechnung des Messstellenbetriebs über eine andere Marktlo-

kation erfolgt.  

Stellt der LF an den MSB die „Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetrie-

bes über den LF durch den LF“ lehnt der MSB diese mit dem Ablehnungsgrund „Entgelt 

wird durch erzeugende Marktlokation abrechnet“ bzw. „Entgelt wird über eine andere 

Marktlokation abgerechnet“ ab. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

6.11. Abrechnung von Dienstleistungen 

6.12. Störungsbehebung in der Messlokation 

6.13. Anforderung und Übermittlung von Werten 

WiM_014  

Anforderung einer Abgrenzung 

Abgrenzung der Energiemengen aufgrund einer Preisanpassung bei Wirkarbeitsmessung 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-16-032, Anlage 2 WiM, Kapitel III.2.7.1 „Anforderung von Zwischenablesungswerten“ 
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BK6-16-032, Anlage 2 WiM Kapitel III. 2.6.9 „Darstellung der zu übermittelnden Werte“ 

Nr. 4 „Zwischenablesung“ 

BK6-20-160, Anlage 2 WiM, Kapitel III.2.6.1 „Anforderung von Zwischenablesungswerten 

BK6-20-160, Anlage 2 WiM Kapitel III. 2.5.5 „Darstellung der zu übermittelnden Werte“ 

Nr. 4 „Zwischenablesung“ 

BNetzA-Mitteilung Nr. 5 zur Marktkommunikation 2020 „Zuständigkeit für die Bildung 

rechnerisch abgegrenzter Werte zum Zweck der Netznutzungsabrechnung des Netzbe-

treibers“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Bis zum 01.12.2019 hatte der NB die Möglichkeit bei Netzentgeltanpassungen beim 

MSB einen Zählerstand zu bestellen oder eigenständig eine Abgrenzung der Energie-

mengen an einer Marktlokation durchzuführen und zur Abrechnung zu stellen.  

Der NB hat ab dem 01.12.2019 weiterhin die Möglichkeit, bei Netzentgeltanpassungen 

beim MSB einen Zählerstand zu bestellen.  

Ab dem 01.12.2019 ist der NB nicht mehr berechtigt, auf Basis von Werten und Energie-

mengen, die er vom MSB der Marktlokation empfangen hat, die Energiemenge eines 

Zeitintervalls auf zwei oder mehrere Zeiträume dieses Zeitintervalls aufzuteilen (= Ab-

grenzung).  

Auf Grund von Preisänderungen der Netznutzungspreise tritt die Notwendigkeit der Ab-

grenzung regelmäßig jedes Jahr für alle kME ohne RLM und mME gemessenen Marktlo-

kationen auf. 

1. Wie erfolgt die Abgrenzung der Energiemengen zum gewünschten Datum und die 

Verteilung der erforderlichen Werte? 

2. Kann eine Abgrenzung beim MSB der Marktlokation kurzfristig oder zu einem Da-

tum in der Vergangenheit bestellt werden? Muss diese der MSB dann auch durch-

führen? 

3. Zu welchem Termin müssen die abgegrenzten Energiemengen den berechtigten 

Marktpartnern vorliegen? 

4. Ist die Abgrenzung auch in weiteren Fällen (z. B. Anpassung von Preiskomponenten 

wie KWKG-, EEG-Umlage oder Umsatzsteuer), als dem Fall der Änderung der Netz-

nutzungspreise durch den NB beim MSB der Marktlokation zu bestellen, der in der 

BNetzA-Mitteilung Nr. 5 zur Marktkommunikation 2020 genannt wurde?  

5. Müssen die Energiemengen auf Ebene der Marktlokation bei den berechtigten 

Marktpartnern überschneidungsfrei vorliegen?  

Lösung 1. Der NB darf bei gemessenen Marktlokationen die Abgrenzung nicht selbst vorneh-

men. Er muss mit Hilfe des Use-Cases „Anforderung von Zwischenablesungswerten“ 

je betroffener Marktlokation beim MSB der Marktlokation die Abgrenzung 
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bestellen. Dabei teilt der NB dem MSB der Marktlokation mit, dass er die Energie-

mengen zur nächsten regulären Ablesung nach dem Abgrenzungstermin, z. B. Liefe-

rantenwechsel oder Turnusablesung, benötigt.  

Der MSB der Marktlokation hat die Möglichkeit, auf Basis des nächsten regulären 

Ablesewertes die Abgrenzungsmengen zu ermitteln. Es werden ausschließlich die 

Abgrenzungsmengen in den Markt versendet. Die abgegrenzten Mengen sind ent-

sprechend zu kennzeichnen, dass sie nur zusammenhängend in die Prüfung zu den 

Zählerständen einfließen dürfen.  

Hat der MSB der Messlokation zu dem geforderten Abgrenzungstermin einen Zäh-

lerstand vorliegen, teilt er diesen dem MSB der Marktlokation mit. Der MSB der 

Marktlokation berücksichtigt diesen beim Erstellen der Abgrenzungsmenge und teilt 

den Zählerstand dem Markt mit.  

Wird, nachdem Abgrenzungsmengen verschickt wurden, ein Zählerstand vom MSB 

der Messlokation an den MSB der Marktlokation übermittelt, der die Abgrenzungs-

mengen beeinflusst, sind diese entsprechend vom MSB der Marktlokation anzupas-

sen. Die neuen Abgrenzungsmengen als auch der neue Zählerstand werden an die 

Berechtigten versendet. 

2. Ja, dies ist möglich, da es Situationen im Markt gibt, die eine Notwendigkeit einer 

Abgrenzung nicht mit ausreichendem Vorlauf erkennen lassen.  

Der MSB der Marktlokation muss die Bestellung der Abgrenzung mit der entspre-

chenden Lieferung der Werte beantworten.  

3. Für den Fall, dass die Bestellung zur Abgrenzung vor dem Termin des nächsten regu-

lären Ablesewertes (z. B. Zwischenablesung, Lieferbeginn, Lieferende) beim MSB 

der Marktlokation eingeht, so gilt die Frist des Versands ab dem Termin des nächs-

ten regulären Ablesewertes gem. der WiM Kapitel III. 2.6.9 „Darstellung der zu über-

mittelnden Werte“, gemäß des Auslösers des nächsten regulären Ablesewertes.  

Für den Fall, dass die Bestellung zur Abgrenzung nach dem Termin des nächsten re-

gulären Ablesewertes (z. B. Zwischenablesung, Lieferbeginn, Lieferende) beim MSB 

der Marktlokation eingeht, so gilt die Frist des Versands ab Eingang der Bestellung 

zur Abgrenzung beim MSB der Marktlokation gem. der WiM Kapitel III. 2.6.9 „Dar-

stellung der zu übermittelnden Werte“, gemäß Auslöser Nr. 4 „Zwischenablesung“.  

4. In allen Fällen, in denen sich ein zur Abrechnung gebrachter, energiemengenabhän-

giger Preis innerhalb des abgerechneten Zeitintervalls ändert, sind für alle Zeit-

punkte, zu denen sich der Preis in dem Abrechnungszeitraum ändert, Abgrenzungen 

durch den NB zu bestellen. 

5. Ja, der MSB der Marktlokation hat sicherzustellen, dass die Energiemengen der 

Marktlokation lückenlos und überschneidungsfrei an alle Berechtigten übermittelt 

werden. Ggf. muss der MSB der Marktlokation bereits versendete Energiemengen 
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stornieren, um eine lückenlose und überschneidungsfreie Situation an der Marktlo-

kation herzustellen.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

 

 

WiM_046 

Use-Case: Prinzipien für die Übermittlung aufbereiteter Werte 

Lastgangdatenversand zur Messlokation 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

WiM_042 

Anforderung und Übermittlung von Werten 

Gerätewechsel kME mit RLM 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 2, WiM Strom, Kapitel 2.5.5 „Darstellung der zu übermittelnden 

Werte“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

Die WiM-Tabelle „Darstellung der zu übermittelnden Werte“ macht bei kME mit Bilanzie-

rung auf Werten keine Vorgaben zu Gerätewechseln. 

Ist der MSB bei einem Gerätewechsel kME mit Bilanzierung auf Werten (viertelstündliche 

Messwerterfassung) verpflichtet, dem NB einen Ein- und Ausbauzählerstand zu übermit-

teln? 

Lösung Prozessual ist gemäß WiM Strom kein Ein- und Ausbauzählerstand für die Folgeprozesse 

erforderlich.  

Ergänzender Hinweis: Die MSB müssen dafür sorgen, dass zwischen MSBN und MSBA alle 

erforderlichen Viertelstundenwerte ausgetauscht werden und den Prozessbeteiligten NB, 

LF und ÜNB als Ergebnis ein vollständiger Tageslastgang zur Verfügung gestellt wird. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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Quelle BK-20-160, Anlage 2 WiM Strom, Kapitel 2.5.3 „Prinzipien für die Übermittlung aufberei-

teter Werte“ sowie Kapitel 2.5.5 „Darstellung der zu übermittelnden Werte“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

In der Prozessabwicklung bestehen Unsicherheiten bzgl. des Versands von Lastgängen 

im Fall einer Typ A-Beziehung (ohne Trafos o.ä.; Lastgang Marktlokation = Lastgang 

Messlokation). 

Auszug aus WiM Strom:  

• WiM Strom, Kapitel 2.5.3. „Bei der Erfassung von Zählerstands-/Lastgängen wird für 

die … Messlokation bei Typ A: kein Wert … übermittelt.“  

• WiM Strom, Kapitel 2.5.3 „Bei der Erfassung von Zählerstandsgängen aus dem iMS 

erhalten die jeweiligen Marktrollen für die Messlokation zusätzlich zum Lastgang 

Zählerstände.“ 

• WiM Strom, Kapitel 2.5.5. „Bei der turnusmäßigen Ablesung von iMS für die Messlo-

kation sind keine Lastgänge zu senden“. 

Fragestellung: 

Sollen Lastgänge auf Ebene der Messlokation vom MSB an die Marktpartner versendet 

werden? 

Lösung Die einleitenden Erklärungen in der WiM Strom, Kapitel 2.5.3 beschreiben die grundsätz-

liche Lesart der Tabelle. Die für die Marktkommunikation verbindliche Werteübermitt-

lung ist ausschließlich aus der Tabelle in Kapitel 2.5.5 zu entnehmen.  

Gemäß der WiM Strom, Kapitel 2.5.5 „Darstellung der zu übermittelnden Werte“ sind 

bei der turnusmäßigen Ablesung von iMS für Typ A für die Messlokation keine Lastgänge 

zu senden. 

Ergänzender Hinweis: Sofern ein Empfänger bei der turnusmäßigen Ablesung von iMS 

für die Messlokation dennoch Lastgänge erhält, haben diese keine Relevanz für Folge-

prozesse.  

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

* UF in BK6-22-128 enthalten, Streichung erfolgt zum 01.10.2023 

6.14. Anfrage und Übermittlung von Werten durch und an den ESA 
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7. Marktprozesse für erzeugende Marktlokationen Strom (MPES) 

MPES_A001 

Allgemeine Umsetzungsfragen 

Wie können technische Ressourcen unter der Anwendung des § 24 Abs. 3 EEG eine anteilige Ver-

marktung mit Bildung neuer Tranchen angemeldet werden? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 3 MPES, allgemein 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie können technische Ressourcen unter der Anwendung des § 24 Abs. 3 EEG eine an-

teilige Vermarktung mit Bildung neuer Tranchen angemeldet werden? 

Lösung Eine anteilige Direktvermarktung mit Bildung von Tranchen gem. § 24 Abs 3. EEG wird 

per Formular der Bundesnetzagentur BK6-16-200 Anlage 3 an den Netzbetreiber ange-

meldet. Dabei sind in tabellarischer Form (separates Tabellenblatt zum Formular) den 

EEG-Anlagenschlüsseln bzw. EEG-MaStR-Nummer die Direktvermarktungsform sowie 

der Bilanzkreis zuzuordnen. Die daraus resultierenden Identifikatoren der Tranchen 

werden nach Umsetzung an den Lieferanten im gleichen Formular übermittelt. 

Status  Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU, BEE, BWE, Fachverband Biogas 

 

MPES_004 

Allgemeine Umsetzungsfragen 

Umgang mit ausgeförderten Anlagen 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage MPES, allgemein (aktuell kein Prozess vorhanden) 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie erfolgt der Umgang mit Marktlokationen bzw. deren Tranchen mit ausgeförderten 

technischen Ressourcen (EE-Anlagen) ohne Anschlussförderungsanspruch nach EEG 

2021, wenn sich die Marktlokation bzw. eine oder mehrere Tranchen sich nicht in der 

Direktvermarktungsform der „sonstigen Direktvermarktung“ befinden, unter Berück-

sichtigung der aktuellen Fassung des für diese technischen Ressourcen (EE-Anlagen) gül-

tigen EEG 2021 und dem BNetzA-Hinweis 1/2021 zur Zuordnung von ausgeförderten 

technischen Ressourcen (EE-Anlagen)?  
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1. Bei Marktlokationen bzw. deren Tranchen, die sich zum Zeitpunkt des Förderen-

des im EEG-BK befinden. 

2. Bei Marktlokationen bzw. deren Tranchen, die sich zu dem Zeitpunkt des Förder-

endes im Marktprämie-BK befinden. 

Lösung Grundsätzlich muss der Anlagenbetreiber dafür Sorge tragen, dass jede seiner betroffe-

nen Marktlokationen oder ggf. die vorhandenen Tranchen mit einem Bilanzkreis der 

sonstigen Direktvermarktung unter Beachtung der in der MPES gesetzten Fristen und Zu-

ständigkeiten zum Zeitpunkt des Förderendes der technischen Ressourcen (EE-Anlagen) 

zugeordnet werden.  

Erfolgt im Falle des Förderendes zum Jahresende nicht bis spätestens zum 30.11. des 

Jahres bzw. im Falle des monatlichen Förderendes für Marktlokationen bzw. deren Tran-

chen nicht bis zum letzten WT vor der Monatsfrist eine Zuordnung zu einem BK der sons-

tigen Direktvermarktung, so ist durch den Netzbetreiber folgendes zu beachten: 

1. Die Zuordnung der Marktlokation bzw. deren betroffenen Tranchen zum EEG-Bi-

lanzkreis des Netzbetreibers ist beizubehalten und parallel ist der Anlagenbetrei-

ber über die Zuordnung zu informieren. 

2. Eine bilaterale Kommunikation mit dem zugeordneten Lieferanten aufzunehmen 

und zu klären, ob die Marktlokation bzw. deren betroffenen Tranchen unter der 

die ausgeförderte technische Ressource (EE-Anlage) fällt noch einem sonstigen 

Lieferanten-Bilanzkreis zugeordnet wird oder entsprechend Punkt 1 in den EEG-

Bilanzkreis des Netzbetreibers überführt wird. 

Hierfür prüft der Netzbetreiber am 1. WT des Fristenmonats die bilanzielle Zuord-

nung der betroffenen Marktlokation bzw. der Tranchen unter der die ausgeför-

derte technische Ressource (EE-Anlage) fällt und informiert den Lieferanten inner-

halb von 3 WT. 

Der Lieferant kann im Anschluss bis zum 5. WT einen separaten Bilanzkreis benen-

nen. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, so wird die Marktlokation bzw. die be-

troffenen Tranchen durch den Netzbetreiber dem EEG-Bilanzkreis zugeordnet. Die 

Kommunikation erfolgt per E-Mail. 

Für die Bilanzierung von Energiemengen von technischen Ressourcen (EE-Anlagen) in 

„Mischpark1“-Konstellation von ausgeförderten und förderfähigen technischen Ressour-

cen (EE-Anlagen) einer Marktlokation nimmt der Netzbetreiber eigenständig eine ent-

sprechende Tranchierung der Marktlokation vor und informiert den Lieferanten im oben 

beschriebenen zeitlichen Ablauf mit Zuhilfenahme des Formulars (Anlage 4 des Be-

schlusses BK6-16-200) über die sich ergebene Zuordnung der technischen Ressourcen 

(EE-Anlagen) zu den neu zu bildenden Tranchen. 
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1Als Mischpark wird hier die Konstellation mehrerer technischer Ressourcen (EE-Anlagen) nach 

dem EEG in einer Marktlokation verstanden, wobei mindestens eine technische Ressource (EE-

Anlagen) keinen Anspruch auf weitere Förderung mehr hat. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU, BEE, BWE, Fachverband Biogas 

 

 

MPES_A010 

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Datenmeldung an ÜNB bei untermonatlicher Inbetriebnahme und  

gleichzeitig beginnender Direktvermarktung 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 3, MPES allgemein, fehlender Prozess 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie geht der NB mit der Datenmeldung an den ÜNB um, wenn eine Anlage untermonat-

lich in Betrieb genommen wird und die Anlage bereits ab dem Tag der Inbetriebnahme 

direktvermarktet werden soll? Dies kann auch nach dem 9. WT bzw. viertletzten WT ei-

nes Monats vorkommen, so dass die Frist für die Datenmeldung an den ÜNB bereits 

überschritten ist. 

Lösung Der NB übermittelt die Datenmeldung, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass die An-

lage ab dem Tag der Inbetriebnahme direktvermarktet werden soll und er den Tag der 

Inbetriebnahme kennt. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU, BEE, BWE 

 

MPES_A002 

Lieferbeginn 

Unstimmigkeit zwischen Anlagenbetreiber und Direktvermarkter bei Abmeldung einer Anlage 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 3, Kapitel 4.2.2 „SD: Lieferbeginn“ 
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Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Der Anlagenbetreiber möchte die Zuordnung zur Direktvermarktung beenden und rich-

tet mit dem von der BNetzA bereitgestellten Formular (Anlage 3 zum Beschluss BK6-16-

200, aktualisiert am 12. Oktober 2021) eine entsprechende Meldung an den NB. 

Muss der NB nach Erhalt der Meldung des Anlagenbetreibers eine Abmeldungsanfrage 

an den bzw. die bisherigen LF stellen? Wenn ja: Was passiert, wenn der/die LF der Mel-

dung des Anlagenbetreibers widerspricht/widersprechen? Welche Meldung hat Vor-

rang? 

Lösung Die Meldung des Anlagenbetreibers hat Vorrang. Geht seine Meldung fristgerecht beim 

NB ein, so bestätigt der NB die Änderung der Zuordnung nicht nur dem Anlagenbetrei-

ber direkt, sondern er sendet unverzüglich auch eine Informationsmeldung zur Beendi-

gung der Zuordnung mit der Information über die Beendigung wegen Rückzuordnungs-

meldung an den bzw. die LF. Eine Abmeldungsanfrage erfolgt nicht. (Vorgehen analog 

zu MPES 2.0, Anlage 1, Kap. 4.5, BK6-20-160) 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU, BEE, BWE 

 

MPES_A014 

Lieferbeginn 

Möglichkeiten zum Wechsel in die „Einspeisevergütung“ (Ausfallvergütung)  

(§ 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021) 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 3, Kapitel 4.2.2, Anlage 3 (Formular BK6-16-200) 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Die „Ausfallvergütung“ nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 soll dem Anlagenbetreiber die 

Sicherheit geben, auch bei Ausfall des Direktvermarktungsunternehmers eine – leicht 

verringerte – Vergütung zu erhalten. 

Auch für einen Direktvermarktungsunternehmer kann es von Bedeutung sein, eine An-

lage, deren Stromproduktion er vermarktet oder in Kürze vermarkten möchte, in die ge-

setzliche Förderung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 zu bringen. Dies ist z. B. denkbar, 

wenn die Direktvermarktung geplant ist, jedoch der als Vorbedingung notwendige 

Nachweis der Fernsteuerbarkeit entgegen der vorherigen Erwartung nicht rechtzeitig 

erbracht werden kann. 

Welche Möglichkeiten bestehen, um einen Wechsel in die „Ausfallvergütung“ (§ 21 Abs. 

1 Nr. 2 EEG 2021) vorzunehmen, und welche Frist ist hierbei zu beachten? 
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Lösung Eine Überführung einer EEG-Anlage aus der Direktvermarktung in die „Ausfallvergü-

tung“ (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021) erfolgt durch Meldung des Anlagenbetreiber unter 

Verwendung des Formulars nach Anlage 4 zum BNetzA-Beschluss BK6-20-160 an den 

Netzbetreiber. Hierbei ist die 5-Werktage-Frist gemäß § 21c Abs. 1 Satz 2 EEG 2021 zu 

beachten. 

Die Verwendung des Formulars nach Anlage 4 ist grundsätzlich dem Anlagenbetreiber 

vorbehalten. Allerdings kann auch ein von ihm beauftragter (bevollmächtigter) Dritter 

das Formular nutzen. Dies kann auch der Direktvermarktungsunternehmer sein. Er han-

delt in diesem Fall nicht in seiner Marktrolle Lieferant, sondern als beauftragter Dritter. 

Die Regelung in Tenorziffer 3, Unterpunkt b des BNetzA-Beschlusses BK6-120-160 steht 

diesem Vorgehen nicht entgegen. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU, BEE, BWE 

 

MPES_A018 

Lieferbeginn 

Prüfung der Bilanzkreise hinsichtlich Direktvermarktungsformen 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 3, Kapitel 4.2.1 „UC: Lieferbeginn“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Aufnehmende LF sind gem. EEG verpflichtet, ihre übernommenen Einspeisemengen je 

nach Direktvermarktungsart in verschiedenen Bilanzkreisen zu führen. 

Ist es Aufgabe des NB, bei einer Anmeldung auf korrekte Zusammengehörigkeit von Di-

rektvermarktungsart und Bilanzkreis zu prüfen? 

Lösung Der NB prüft entsprechend der Anmeldung und Zuordnungsermächtigung, jedoch nicht 

auf Zusammengehörigkeit von Direktvermarktungsart und Bilanzkreis. Die Verantwor-

tung für die Zuordnung zum richtigen Bilanzkreis liegt beim LF. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU, BEE, BWE 

 

  



 

 

 

 

Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation 

Seite 97 von 108 · www.bdew.de 

www.bdew.de Seite 97 von 108 

8. Marktprozesse zur Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) 

MaBiS_A001 

Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (inkl. Abonnierung) 

Inhalt der Korrekturliste 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 4 MaBiS, Kapitel 7.5.2. SD: Austausch der Lieferantenclearingliste 

zwischen NB und LF (inkl. Abonnierung), Rückmeldung zur LF-CL 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Was enthält die Korrekturliste im Bedarfsfall? 

 

Lösung Die Korrekturliste im Bedarfsfall beinhaltet alle festgestellten Abweichungen zur über-

mittelten Clearingliste. Die abweichende Erwartungshaltung ist je Marktlokation anzu-

geben. 

Die Sequenztabelle wird folgendermaßen angepasst: 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

3 Rückmeldung zur 

LF-CL 

-- Im Bedarfsfall Korrekturliste unter 
Angabe der abweichenden Erwar-
tungshaltung je Marktlokation. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

MaBiS_A002 

Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (inkl. Abonnierung) 

Inhalt der Korrekturliste 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 4 MaBiS, Kapitel 8.5.2. SD: Austausch der Lieferantenclearingliste 

zwischen ÜNB und LF (inkl. Abonnierung), Rückmeldung zur LF-CL 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Was enthält die Korrekturliste im Bedarfsfall? 
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Lösung Die Korrekturliste im Bedarfsfall beinhaltet alle festgestellten Abweichungen zur über-

mittelten Clearingliste. Die abweichende Erwartungshaltung ist je Marktlokation anzu-

geben. 

Die Sequenztabelle wird folgendermaßen angepasst: 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

3 Rückmeldung zur 

LF-CL 

-- Im Bedarfsfall Korrekturliste unter 
Angabe der abweichenden Erwar-
tungshaltung je Marktlokation. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

MaBiS_A003 

Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (inkl. Abonnierung) 

Inhalt der Korrekturliste 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 4 MaBiS, Kapitel 9.4.2. SD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclea-

ringliste vom ÜNB an NB (inkl. Abonnierung), Rückmeldung zur BG-CL 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Was enthält die Korrekturliste im Bedarfsfall? 

 

Lösung Die Korrekturliste im Bedarfsfall beinhaltet alle festgestellten Abweichungen zur über-

mittelten Clearingliste. Die abweichende Erwartungshaltung ist je Marktlokation anzu-

geben. 

Die Sequenztabelle wird folgendermaßen angepasst: 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

3 Rückmeldung zur 

BG-CL 

-- Im Bedarfsfall Korrekturliste unter 
Angabe der abweichenden Erwar-
tungshaltung je Marktlokation. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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MaBiS_A004 

Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB 

Inhalt der Korrekturliste 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 4 MaBiS, Kapitel 12.6.2. SD: Übermittlung Prüfmitteilung des Del-

tazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB, Rückmeldung zur BG-CL 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Was enthält die Korrekturliste? 

 

Lösung Die Korrekturliste beinhaltet alle festgestellten Abweichungen zur übermittelten DZÜ-

Liste. Die abweichende Erwartungshaltung ist je Marktlokation anzugeben. 

Die Sequenztabelle wird folgendermaßen angepasst: 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

2 Korrektur DZÜ-Liste Zeitgleich mit Prüf-
mitteilung DZÜ. 

Korrekturliste unter Angabe der ab-
weichenden Erwartungshaltung je 
Marktlokation. 

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

MaBiS_A005 

Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe 

Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV für den ZRT Ausfallarbeitssumme zur Akti-

vierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe notwendig? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-20-160, Anlage 4, MaBiS, Kapitel 17.3.2.2.1 UC „Aktivierung eines MaBiS-ZP für die 

Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe“ 

Frage / 

Rege-

lungs-

lücke 

In den Vorbedingungen zum Use-Case „Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferanten-

ausfallarbeitssummenzeitreihe“ ist unter anderem genannt:  

• Zuordnungsermächtigung liegt vor  
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Hierdurch erfolgt teilweise die Interpretation, dass der BKV eine Zuordnungsermächti-

gung für den ZRT Ausfallarbeitssumme aktivieren muss.  

Im Kapitel 10.2.1 UC „Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB“ ist 

aber beschrieben, dass die Zuordnungsermächtigung als Prüfungsgrundlage für die 

GPKE und MPES gilt. 

Ist eine Zuordnungsermächtigung für den ZRT Ausfallarbeitssumme durch den BKV vor-

her zu aktivieren, bevor der NB die Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenaus-

fallarbeitssummenzeitreihe durchführen kann? 

Lösung Nein, es muss keine separate Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des 

BKV für den ZRT Ausfallarbeitssumme erfolgen. Die aktivierte Zuordnungser-

mächtigung gilt ausschließlich als Prüfungsgrundlage für die GPKE und MPES.  

Die Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssummenzeit-

reihe muss daher durch den NB unabhängig von der Aktivierung einer Zuord-

nungsermächtigung für die Ausfallarbeitssumme durchgeführt werden, wenn die 

weitere Vorbedingung des UC erfüllt ist.  

 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

MaBiS_014 

Austauschprozesse zwischen ÜNB und LF zur Lieferantensummenzeitreihe und  

-clearingliste 

Wann erfolgt die erstmalige Übermittlung der LF-SZR auf Aggregationsebene BG bei negativer 

Prüfmitteilung des BKV auf die Version einer BK-SZR auf  

Aggregationsebene RZ? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BK6-18-032, Anlage 4 MaBiS, Kapitel 8.4 „Use-Case: Übermittlung der Lieferantensum-

menzeitreihe vom ÜNB an LF“ in Verbindung mit Kapitel 3.8.1 „Summenzeitreihen, Bil-

dung und Versand“ 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Der BKV hat die Aggregationsebene RZ für diesen Bilanzkreis nicht abbestellt. Dem BKV 

und dem LF wurde eine Version einer BK-/LF-SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene 

RZ übermittelt. Der BKV hat für die Version der BK-SZR eine negative Prüfmitteilung 

übermittelt. 
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Wann erfolgt durch den ÜNB die erstmalige Übermittlung der LF-SZR (Kategorie B) auf 

Aggregationsebene BG, wenn der BKV eine negative Prüfmitteilung auf eine Version ei-

ner BK-SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene RZ gesendet hat? 

Lösung Gemäß MaBiS Kapitel 3.8.1 „Summenzeitreihen, Bildung und Versand“ werden ab dem 

Zeitpunkt der Übermittlung einer negativen Prüfmitteilung durch den BKV für die BK-

SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene RZ die LF-SZR (Kategorie B) auf Aggregationse-

bene BG vom ÜNB an den LF nur für neu berechnete Versionen für diesen Bilanzierungs-

monat übermittelt.  

Für die bereits übermittelten Versionen der LF-SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene 

RZ erfolgt keine Übermittlung der zugehörigen Versionen der LF-SZR (Kategorie B) auf Ag-

gregationsebene BG. Die Zuordnung zum Bilanzierungsgebiet lässt sich über die Lieferan-

tenclearingliste der LF-SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene RZ nachvollziehen.  

Hinweis: Dem BKV liegen für die BK-SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene RZ, für wel-

che er eine negative Prüfmitteilung übermittelt hat, die zugehörigen BK-SZR (Kategorie B) 

auf Aggregationsebene BG vor.  

Dem LF liegen die LF-SZR (Kategorie B) auf Aggregationsebene BG erst in einer gegebe-

nenfalls nachfolgenden Version vor. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

9. Marktprozesse Netzbetreiberwechsel (NB-Wechsel)  

NB-Wechsel_052 

Netzbetreiberwechsel 

Berücksichtigung Verarbeitungsreihenfolge bei NB-Wechsel 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle BDEW/VKU/GEODE-Leitfaden „Marktprozesse Netzbetreiberwechsel“, Version 1.2.a 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Im Rahmen der Use-Cases „Stammdatensynchronisation“ sowie „Information über die 

Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB“ verarbeitet die 

Marktrolle ÜNB die eingehenden Stammdatenmeldungen anhand der aufsteigenden 

Verarbeitungsnummer. Das Feld „vorgegebene Verarbeitungsreihenfolge des NB“ gibt 

dem ÜNB an, nach welcher Reihenfolge ein einzelner Vorgang zu einer Marktlokation in 

seinem System Berücksichtigung finden muss. Die Verarbeitungsreihenfolge ergibt sich 

aufgrund der im jeweiligen Vorgang enthaltenen Verarbeitungsnummer und ist vom 

ÜNB in aufsteigender Reihenfolge zu verarbeiten. Empfängt der ÜNB einen neuen 
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Vorgang mit einer Verarbeitungsnummer, die niedriger ist als die Verarbeitungsnum-

mern bereits vom ÜNB verarbeiteter Vorgänge, muss der ÜNB sicherstellen, dass er den 

neuen Vorgang so verarbeitet, als wäre er vor den bereits vom ÜNB verarbeiteten Vor-

gängen mit höherer Verarbeitungsnummer eingetroffen. Dies gilt auch, wenn nicht 

mehrere, sondern nur ein Vorgang mit höherer Verarbeitungsnummer bereits vom ÜNB 

verarbeitet wurde. 

Im Rahmen eines Netzbetreiberwechsels würde das Sicherstellen der Vergabe einer hö-

heren Verarbeitungsnummer zur Abbildung der korrekten Verarbeitungsreihenfolge 

durch den NBN im Zuge der oben genannten Use-Cases eine marktlokationsscharfe 

Übergabe der zuletzt verwendeten, höchsten Verarbeitungsnummer zwischen NBA und 

NBN zum Zeitpunkt der Übermittlung der Stammdaten (spätestens 3 Monate vor Ände-

rungszeitpunkt), sowie eine laufende Aktualisierung dieser Verarbeitungsnummer bis 

zum Änderungszeitpunkt notwendig machen.  

Fragestellung: 

Wie lässt sich verhindern, dass es bei der Prüfung auf Verarbeitungsreihenfolge der 

Marktrolle ÜNB im Rahmen der durch den NBN initiierten Use-Cases „Stammdatensyn-

chronisation“ und „Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenag-

gregation durch den ÜNB“ im Falle eines Netzbetreiberwechsels mangels Kenntnis der 

zuletzt vom NBA verwendeten, höchsten Verarbeitungsnummer zu Fehlern kommt und 

Probleme bei der Identifikation der von NBA und NBN angedachten Verarbeitungsrei-

henfolge entstehen? 

Lösung Der ÜNB prüft die Angaben im Feld „vorgegebene Verarbeitungsreihenfolge des NB“ im 

Rahmen der Prüfung der Verarbeitungsreihenfolge der Use-Cases „Stammdatensyn-

chronisation“ und „Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenag-

gregation durch den ÜNB“ immer je Marktlokation und NB. Demnach erfolgt die Prü-

fung gegen die zuletzt kommunizierte, höchste Angabe im Feld „vorgegebene Verarbei-

tungsreihenfolge des NB“ des NB, der auch in der zu verarbeitenden Nachricht angege-

ben ist. 

Die bestehenden Regelungen der beiden Use-Cases „Stammdatensynchronisation“ und 

„Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den 

ÜNB“ sind wie folgt zu verstehen: „…unter Berücksichtigung der Reihenfolge der bereits 

vorliegenden Stammdatensynchronisationsmeldungen des NB.“ 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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10. Mehr-/Mindermengenabrechnung Strom (MMMA) 

MMMA_001 

Preisermittlung und -veröffentlichung 

Auswirkung des Gastages auf den MMM-Preis 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas, Ka-

pitel 5.1.1 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Es ist festgelegt, dass der MMM-Preis des Anwendungsmonats zu verwenden ist, in dem 

der MMM-Zeitraum endet. Aufgrund von Lieferantenwechseln wird dies in der Sparte 

Gas regelmäßig 06:00 Uhr des ersten Tages eines Monats sein.  

Beispiel: 

Wenn die bilanzielle Zuordnung Ende April endet, ist dies der 01.05., 06:00 Uhr. In der 

INVOIC wird als Ende aber der 30.04. angegeben, da dort die Zeitangaben in der Gra-

nularität Tag erfolgen, was natürlich bedeutet, dass die bilanzielle Zuordnung mit Ende 

des Gastages 30.04. endet und somit auch das MMM-Zeitintervall mit dem Ende des 

Gastages 30.04. endet. 

Ist für derartige MMM-Rechnungen dann der MMM-Preis des Anwendungsmonats April 

oder des Anwendungsmonats Mai zu verwenden? 

Lösung Da auch bei den Anwendungsmonaten der Gastag die Basis bildet, ist in diesem Beispiel 

der MMM-Preis des Anwendungsmonats April zu verwenden. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

MMMA_002 (ehemals ABR_003) 

Allgemeine Umsetzungsfrage 

Übermittlung des Bilanzierungszeitraum bei Lücken in der Bilanzierung 

Sparte Strom ☐ Gas ☒ 

Quelle Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas 
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Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Aus verschiedenen Gründen können Lücken (Tage, an denen keine Gasmenge allokiert 

wird) in der Bilanzierung entstehen. Meist zu Beginn oder zum Ende eines Bilanzierungs-

zeitraumes. Sind diese Tage bei der Übermittlung des Bilanzierungszeitraumes mit zu 

berücksichtigen? 

Beispiel: 

Die Marktlokation wurde zum 01.01.2014 angemeldet und am 31.12.2014 abgelesen. 

Für den 01. Und 02.01.2014 wurden keine Mengen allokiert. 

Welcher Bilanzierungszeitraum soll angegeben werden? 

a) 01.01.2014 bis 31.12.2014 

b) 03.01.2014 bis 31.12.2014 

Lösung Es ist der Bilanzierungszeitraum a) anzugeben. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 

 

MMMA_003 

Abrechnung MMMA, MMM-Zeitraum 

Wie ist mit der Mehr-/Mindermengenabrechnung umzugehen, wenn ein Bilanzierungsverfah-

renswechsel bei iMS stattfindet? 

Sparte Strom ☒ Gas ☐ 

Quelle Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas 

Frage/ 

Rege-

lungs-

lücke 

Wie ist mit der Mehr-/Mindermengenabrechnung umzugehen, wenn ein Bilanzierungs-

verfahrenswechsel stattfindet? 

Es geht um Marktlokationen, die vollständig mit einem iMS ausgestattet sind. 

Der Wechsel des Bilanzierungsverfahrens erfolgt insbesondere 

• nach dem Einbau eines iMS, wenn dies aufgrund des Jahresverbrauchs > 10.000 

kWh (unter Beachtung der Bilanzierungswechselfristen) erforderlich ist oder  

• aufgrund des Wahlrechts des Anschlussnutzers (in diesem Fall ist ein mehrfacher 

Bilanzierungswechsel in einem Jahr möglich). 

Muss der Netzbetreiber eine Zwischenabrechnung der Netznutzung durchführen? 

Lösung Eine Zwischenabrechnung ist nach jedem Bilanzierungsverfahrenswechsel erforderlich.  

Je nach Richtungswechsel lassen sich folgende zwei Fälle unterscheiden:  
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Fall 1: Wechsel von Bilanzierung auf Basis von Profilen (SLP) auf Bilanzierung auf Basis 

von Werten (RLM) bei Beibehaltung der Netznutzungsabrechnungsvariante Grund-

preis/Arbeitspreis bei Marktlokationen, die vollständig mit iMS ausgestattet sind 

Es ist immer eine Zwischenabrechnung der Netznutzung zum Wechsel des Bilanzie-

rungsverfahrens zum Ende des SLP-Bilanzierungszeitraums durchzuführen. Im Anschluss 

wird auf der Basis dieser Netznutzungsrechnung die Mehr-/Mindermengenrechnung ge-

stellt. 

Fall 2: Wechsel von Bilanzierung auf Basis von Werten (RLM) auf Bilanzierung auf Basis 

von Profilen (SLP) bei Beibehaltung der Netznutzungsabrechnungsvariante Grund-

preis/Arbeitspreis bei Marktlokationen, die vollständig mit iMS ausgestattet sind 

Es ist immer eine Zwischenabrechnung der Netznutzung zum Wechsel des Bilanzie-

rungsverfahrens zum Ende des RLM-Bilanzierungszeitraums durchzuführen.  

Generell gilt: 

Ein Bilanzierungsverfahrenswechsel bei Marktlokationen mit iMS gilt als ereignisgesteu-

erter Auslöser für die Zwischenabrechnung der Netznutzung.  

Dies bedeutet, dass eine Netznutzungsrechnung für Zeiträume mit SLP-Bilanzierung im-

mer eine Mehr-/Mindermengenabrechnung auslöst.  

Hinweis: Die Fragestellung trifft nicht bei kME zu, da in diesem Fall mit dem Bilanzie-

rungsverfahrenswechsel ein Netznutzungsabrechnungsverfahrenswechsel einhergeht. 

Status Konsens: BDEW, bne, EDNA, GEODE, VKU 
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11. Änderungshistorie 

Version Datum  Änderungsbeschreibung 

V.1.0 12.05.2021 Erstveröffentlichung 

GPKE_A001, GPKE_A002, GPKE_A003, GPKE_A005, GPKE_A006 

V.1.1 01.06.2021 WiM_A001 

V.1.2 14.09.2021 WiM_014 (ergänzt um Frage Nr. 5), WiM_A003, WiM_A004, 

WiM_A005 

V.1.3 05.10.2021 GPKE_035 

V.1.4 10.12.2021 GPKE_036 

V.1.5 19.01.2022 GPKE_036 (redaktionelle Präzisierung, keine fachliche Änderung), 

GPKE_A008, WiM_046, NB_Wechsel_052 

V.1.6 16.05.2022 Sukzessive Überführung von Umsetzungsfragen aus der MaKo 2020, 

die auch mit der Marktkommunikation 2022 Bestand haben werden.  

Überführte Umsetzungsfragen: MaBiS_014, MMMA_001, 

MMMA_002, MMMA_003, MPES_004 

V.1.6 16.05.2022 Kapitel 1: Anpassung des Umsetzungstermins zur MaKo 2022 auf den 

1. Oktober 2022 

V.1.6 16.05.2022 MPES_A001, GPKE_A009, GPKE_A010, GPKE_A011, GPKE_A014, 

GPKE_A015  

V.1.7 29.06.2022 GPKE_A017, GPKE_A019 

 

Sukzessive Überführung von Umsetzungsfragen aus der MaKo 2020, 

die auch mit der Marktkommunikation 2022 Bestand haben werden.  

Überführte Umsetzungsfragen: Allgemeine UF_002, GPKE_A017, 

GPKE_A018, GPKE_024, GPKE_025, GPKE_026, GPKE_GeLiGas_008, 

GPKE_GeLiGas_009, GPKE_GeLiGas_010, GPKE_GeLiGas_015, 

GPKE_GeLiGas_018, GPKE_GeLiGas_038, GPKE_GeLiGas_039, 

GPKE_GeLiGas_040, GPKE_GeLiGas_041, GeLiGas_A001, Ge-

LiGas_A002, GeLiGas_001, MPES_A002, MPES_A010, MPES_A014, 

MPES_A018 

 

Gestrichene Umsetzungsfragen: Allgemeine UF_003, GPKE_005, 

GPKE_007, GPKE_011, GPKE_015, GPKE_022, GPKE_023, GPKE_Ge-

LiGas_001, GPKE_GeLiGas_013, GPKE_GeLiGas_014 (überführt in Ge-

LiGas_A003), GPKE_GeLiGas_016 (überführt in GeLiGas_A001), 

GPKE_GeLiGas_017, GPKE_GeLiGas_032, GPKE_GeLiGas_044 
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(überführt in GeLiGas_A002), GeLiGas_003, MPES_AU_A001, 

MPES_AU_A002, MPES_AU_A005, MPES_AU_A006, MPES_AU_A012, 

MPES_AU_A013, MPES_AU_A014, MPES_AU_A015, MPES_AU_A017, 

MPES_AU_A019, MPES_LB_A012, MPES_LB_A017, MPES_LE_A003, 

MPES_KÜ_A001, WiM_032 

 

Statusanpassung/Umsetzung in Entscheidungsbaum-Diagrammen 

bzw. Datenformaten zum 1. Oktober 2022 erfolgt: GPKE_A008, 

GPKE_036 

V.1.8 04.07.2022 GPKE_A012, MaBiS_A001, MaBiS_A002, MaBiS_A003, MaBiS_A004, 

WiM_A009 

 

Gestrichene Umsetzungsfragen: WiM_031 (überführt in WiM_A009) 

V.1.9 15.07.2022 Fehlerkorrektur: MaBiS_A003 Anpassung von Schritt 2 zu Schritt 3 

WiM_047, GPKE_A008 (Aktualisierung)  

V.1.10 01.09.2022 WiM_A010, GPKE_A025 

V.1.11 04.01.2023 MaBiS_A005 

 

Kapitel 1: Redaktionelle Aktualisierung 

 

Sukzessive Überführung von Umsetzungsfragen aus der MaKo 2020, 

die auch mit der Marktkommunikation 2022 Bestand haben werden.  

Überführte Umsetzungsfragen: GPKE_GeLiGas_019, GPKE_Ge-

LiGas_022, GPKE_GeLiGas_023, GPKE_GeLiGas_024, GPKE_Ge-

LiGas_025, GPKE_GeLiGas_037, GeLi Gas_007, GeLiGas_A005 (vor-

her: GPKE_GeLiGas_004), GPKE_GeLiGas_029, GeLiGas_A006 (vor-

her: GPKE_GeLiGas_042), GeLi Gas_A007 (vorher: GPKE_GeLi 

Gas_002), GeLi Gas_A008 (vorher: GPKE_GeLi Gas_003), GPKE_Ge-

LiGas_005, GeLi Gas_A009 (vorher: GPKE_GeLiGas_006), GPKE_Ge-

LiGas_007, GPKE_GeLiGas_011, PKE_030, GeLiGas_005, GPKE_Ge-

LiGas_030, GeLi Gas_A010 (vorher: GPKE_GeLiGas_034), GPKE_020, 

GPKE_031, GeLiGas_006, GeLiGas_002, WiM_025, WiM_033, 

WiM_042,  

 

Gestrichene Umsetzungsfragen: GeLiGas_004, GPKE_GeLiGas_020, 

GPKE_GeLiGas_026 (überführt in GPKE_GeLiGas_019), GPKE_Ge-

LiGas_027 (überführt in GeLiGas_A004), GPKE_GeLiGas_028, 

GPKE_GeLiGas_035, GPKE_GeLiGas_033, GPKE_004, GPKE_002, 

GPKE_012, GPKE_032, GPKE_001, GPKE_003, GPKE_009, GPKE_021, 



 

 

 

 

Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation 

Seite 108 von 108 · www.bdew.de 

www.bdew.de Seite 108 von 108 

GPKE_013, GPKE_019, GPKE_GeLiGas_031, GPKE_028, GPKE_008, 

GPKE_018, GPKE_014, GPKE_016, GPKE_006, GPKE_017, WiM_029, 

WiM_030, WiM_002, WiM_008, WiM_009 (überführt in Ge-

LiGas_001), WiM_015, WiM_037, WiM_016, WiM_023, WiM_010, 

WiM_021, WiM_026, WiM_028, WiM_022, WiM_035, WiM_017, 

WiM_001, WiM_018, WiM_030, WiM_003, WiM_005, WiM_011, 

WiM_038, WiM_004, WiM_024, WiM_013, WiM_027, WiM_043, 

WiM_036,  

 

UF in BNetzA-Festlegung BK6-22-128 enthalten (siehe *): 

GPKE_A001, GPKE_A002, GPKE_A003, GPKE_A005, GPKE_A006, 

GPKE_A008 (für GPKE, für MPES weiterhin relevant), GPKE_A009, 

GPKE_A011, GPKE_A012, GPKE_035, GPKE_036, WiM_A001, 

WiM_A003, WiM_A004, WiM_A005, WiM_A046, WiM_047 

 


